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Einander begegnen - 
Heimat gestalten
In den kommenden Wochen werden die Wei-
chen für die Entwicklung unserer Heimat neu 
gestellt. Bei der Kommunalwahl am 8. März 
2026 entscheiden Sie als Wahlberechtigte, 
wer zukünftig als Bürgermeister oder Bürger-
meisterin, als Landrat oder Landrätin unsere 
Stadt und unseren Landkreis repräsentiert 
und die politischen Geschäfte in der Hand hat. 
Außerdem kommt es auf Ihre Stimme an, 
wenn es um die neue Zusammensetzung des 
Stadtrates und des Kreistages geht. Wer 
wählt, stärkt die Demokratie – wer es nicht 
tut, schwächt sie. In vielen Ländern dürfen 
Menschen nicht frei wählen – wir genießen 
dieses Privileg. Jede Wahl erinnert uns daran, 
dass Demokratie verteidigt und gestaltet wer-
den muss. „Demokratie heißt, sich in die ei-
genen Angelegenheiten einzumischen“ (Max 
Frisch) – das können wir nicht nur bei Wahlen, 
sondern bei vielen passenden Gelegenheiten 
tun: Immer wenn wir uns mit anderen Men-
schen austauschen, uns mit ihren Sichtweisen 
auseinandersetzen, unser gesellschaftliches 
Miteinander pfl egen, stärken wir unser demo-
kratisches Fundament. 

Auch deshalb sollten Sie sich neben der Kom-
munalwahl am 8. März unbedingt auch unsere 
Seniorenmesse am 21. Februar und den Früh-
jahrsmarkt am 15. März vormerken. 

Ich freue mich auf zahlreiche persönliche Be-
gegnungen!

Herzlich

Ihre Dorina Jechnerer
Erste Bürgermeisterin

AUS DEM INHALT 
AUS DEM STADTRAT

• Haushaltsberatungen 2026
• Aktualisierung der Förderrichtlinie   

der Stadt Herrieden
• Beratungen zur Sicherstellung    

der medizinischen Versorgung
• „Splittersiedlungen“ im Flächennutzungsplan
• Abschluss der Kommunalen Wärmeplanung

AUS DEM GEMEINDELEBEN
• Ehrung für Herrn Josef Wahler
• Aktuelles zum Breitbandausbau
• Winterdienst in Herrieden
• VERANSTALTUNGEN
• Messe für Senioren, Menschen    

mit Beeinträchtigung und deren Angehörige  
am 21. Februar 2026

• Herrieder Frühjahrsmarkt am 15. März 2026

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
• Grundstückskaufangebot in Hohenberg
• Mikrozensus 2026
• Bekanntmachungen zur Kommunalwahl  

am 8. März 2026
• Schließung des Rathauses am 9. März 2026
• Stellenausschreibung für ein FSJ/BSJ
• Ausschreibung für die Trägerschaft eines  

Gesundheitszentrums

STADTSCHLOSS
• Pächter für Biergarten am Stadtschloss gesucht
• „Kultur im Schloss“     

im März am 11. und 13. März 2026

MOBIL IN HERRIEDEN
• Herrieden als „Fahrradfreundliche Kommune“  

ausgezeichnet
• Fahrradbasar am 15. März 2026

... und viele weitere Informationen aus unserer 
Stadt und unseren Dörfern.
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AUS DEM STADTRAT

Außergewöhnlich herausfordernde  
Haushaltsberatungen 2026
Im Haushaltsjahr 2026 muss die Stadt Herrieden die nicht vor-
hersehbaren Rückzahlungen bzw. ungeplanten Mindereinnah-
men aus den Jahren 2024 und 2025 verdauen. Nachdem ein 
großer Steuerzahler in der Altmühlstadt eine Rückforderung 
von 2,2 Mio € für das Jahr 2024 und Mindereinnahmen in Höhe 
von 1,45 Mio € für das Jahr 2025 im Herbst angekündigt hatte, 
stellen die Haushaltsberatungen für das Jahr 2026 eine beson-
dere Herausforderung dar.
Für den Kämmerer der Stadt Herrieden, Ralph Meyer, gestaltet 
sich der letzte kommunale Haushaltsplan seiner beruflichen Lauf-
bahn wenig erfreulich. Denn es gilt, ein Defizit von 3,65 Mio € 
infolge des Gewerbesteuereinbruchs bei einem Herrieder Unter-
nehmen auszugleichen. In Abhängigkeit zum Eingang der Steuer-
messbescheide des Finanzamtes und in Abstimmung mit dem 
Unternehmen erfolgte ein Teil der Rückzahlung bereits im abge-
laufenen Jahr 2025, der noch ausstehende Teil wird im ersten 
Quartal 2026 abgegolten. Diese in den Haushalten 2025 und 2026 
zu korrigierenden Maßnahmen werden sich in Bezug auf die Um-
lagen ab dem Jahr 2027 wieder positiv auf den städtischen Haus-
halt auswirken. Denn die Kreisumlage berechnet sich nach der 
Steuerkraftmesszahl des vorvergangenen Jahres. Da die Steuer-
kraftmesszahl im Jahr 2024 mit dem Rekordwert von 18,56 Mio € 
dem Trend der Vorjahre folgte und erneut anstieg, bedeutet dies 
jedoch im Umkehrschluss, dass im Jahr 2026 neben der Rück-
zahlung von 3,65 Mio € auch noch eine Rekordkreisumlage mit 
8,5 Mio € bei den Haushaltsplanungen der Stadt Herrieden ein-
zupreisen ist. Die Stadt Herrieden hat hier in den letzten zehn 
Jahren insgesamt eine Summe von über 71 Mio € an den Kreis 
abgeführt.
In der Folge waren die Haushaltsberatungen im Finanz- und 
Personalausschuss der vergangenen Monate von intensiven 
Einsparungsbemühen geprägt. Hierzu unter-
breitete die Verwaltung eine Reihe von Vor-
schlägen. Größere Maßnahmen wie die Sanie-
rung der Siedlung in Neunstetten und die 
Neuausrichtung der Wasserversorgung wur-
den so geplant, dass im Jahr 2026 noch keine 
größeren Mittelabflüsse erwartet werden. Ein 
großer Teil der kommunalen Fördergelder 
wird frühestens ab 2027 wieder ausbezahlt, in 
Abhängigkeit der Haushaltslage. Bei einer 
Vielzahl von Haushaltsstellen wurde der übli-
che Jahresansatz zum Teil deutlich reduziert 
oder sogar vollständig gestrichen, z.  B. das 
Budget für die Erschließung von Innenent-
wicklungspotenzialen. Nachdem jedoch in 
Herrieden und in mehreren Außenorten durch 

die Erschließungsmaßnahmen der vergangenen Jahre Bauland 
zur Verfügung steht, bestand für den vollständigen Verzicht auf 
den Ansatz von 50.000 €, wie auch in allen anderen Fragen 
fraktionsübergreifende Einstimmigkeit. Einstimmig votierten 
die Ausschussmitglieder schließlich für den Vermögenshaushalt 
für das Jahr 2026. Der Bau des Radweges nach Rauenzell  
(1,25 Mio €), der Bau der KiTa am Schrotfeld (1,9 Mio €) und der 
Ersatzbau für die Schulsporthalle mit dem Neubau für die Ganz-
tagesbetreuung (1,47 Mio €) stellen im Zahlenwerk die größten 
Ausgabeposten dar.
Durch die Rückforderung eines Herrieder Unternehmens und 
die zu erwartende Kreisumlage mit einem Spitzenwert von  
8,5 Mio € wird die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum 
Vermögenshaushalt im Jahr 2026 – wenn überhaupt – denkbar 
gering ausfallen. Die Liquidität der Stadt Herrieden war und ist 
aufgrund der planvollen Kassenverwaltung unter der Leitung 
des Kämmerers hierdurch jedoch nicht gefährdet.
Die aktuellen Haushaltsplanungen sehen eine Darlehensauf-
nahme von 3,7 Mio € vor – also in etwa den Betrag, der den 
Rückforderungen des Unternehmens entspricht. Eine noch hö-
here Darlehensaufnahme (3,88 Mio €) sah die Stadt Herrieden 
nur im Jahr 2015 vor. Nachdem in den Haushaltsjahren 2021 bis 
2024 die Verschuldung reduziert (Kernhaushalt + Anteil der 
Stadt am Schulverband von -9,51 Mio auf -7,33 €) und die Son-
derrücklagen (von 2,47 Mio € auf 4,7 Mio €) erhöht wurden, 
bleibt jedoch nun angesichts der Haushaltslage für das abge-
laufene und laufende Haushaltsjahr ein starker Anstieg der Ver-
schuldung nicht aus. Am Ende des Jahres 2025 belief sich der 
Schuldenstand der Stadt Herrieden im Kernhaushalt auf  
-4,69 Mio € und der Anteil der Stadt an den Schulden des Schul-
verbands auf -3,78 Mio €. Die aktuellen langfristig geplanten 
Kreditverbindlichkeiten i. H. v. -8,47 Mio € bewegen sich somit 
leicht unter dem Wert des Jahres 2020 (-8,60 Mio €).
Im Februar setzt der Finanz- und Personalausschuss die monat-
lichen Haushaltsberatungen, die seit Oktober stattfinden, fort 
und berät über den Verwaltungshaushalt. Traditionsgemäß 
wird dann im März der vom Finanz- und Personalausschuss vor-
beratene Gesamthaushalt vom Stadtrat final beschlossen.
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ACHTUNG!
Redaktionsschluss

für die nächste Ausgabe  
des Amtsblatts Herrieden in KW 12/2026 ist

Dienstag, 10. März 2026, 
8.00 Uhr.

Stadt Herrieden

ACHTUNG!

Jahr Schuldenstand/Kernhaushalt 
am 31.12. in Mio. € 

Anteilige Schulden 
der Stadt Herrieden 
beim Schulverband 
in Mio € zum 31.12. 

Schulden im 
Kernhaushalt + 
Anteil der Stadt 

beim Schulverband 
in Mio € zum 31.12. 

2015 2,24 6,27 8,51 
2016 3 5,96 8,96 
2017 2,63 5,57 8,20 
2018 2,26 5,22 7,48 
2019 1,93 4,92 6,85 
2020 4,02 4,58 8,60 
2021 5,14 4,37 9,51 
2022 4,67 4,09 8,76 
2023 4,19 3,54 7,73 
2024 3,73 3,6 7,33 
2025 4,69 3,78 8,47 
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Aktualisierung der Förderrichtlinie  
der Stadt Herrieden
In der Sitzung des Stadtrates am 14.1.2026 wurde über eine Ak-
tualisierung der Förderrichtlinie der Stadt Herrieden beraten.
Nach Vorberatungen in verschiedenen Ausschüssen und ent-
sprechenden Empfehlungen an den Stadtrat wurde die Zu-
schussrichtlinie durch die Verwaltung überarbeitet. Die aktua-
lisierte Version beinhaltet die Änderungen zur Stadtschloss-
nutzung und die Förderung von Fahrradabstellanlagen für Kir-
chen und Vereine.
Außerdem wurden der Zuschussrichtlinie drei Anlagen ange-
fügt. Es handelt sich um das Antragsformular für den Zuschuss 
für Begegnungsstätten sowie eine Übersicht der Pachten von 
Herrieder Vereinen mit Stand 16.10.2025. Diese Anlage wurde 
erstellt, um die Zuschussrichtlinie übersichtlicher zu gestalten. 
Die dritte Anlage umfasst die Richtlinien für die Förderung der 
Errichtung von Fahrradabstellanlagen.
Die Verwaltung hat die Übersicht „Mieten und Pachten“ aktua-
lisiert und die Daten für den Fischereiverein Neunstetten, den 
Obst- und Gartenbauverein Herrieden, die Kolpingfamilie Her-
rieden, die Kleinkunstbühne Herrieden und das BRK Herrieden 
ergänzt.
Zusätzlich wurde unter Punkt B. 4 „Zuschuss an den Film- und 
Fotoclub Herrieden“ die Bemerkung zur Übernahme der Heiz-
kosten (Strom) hinzugefügt, da dies aufgrund der Tatsache, dass 
es sich beim Storchenturm um ein nicht saniertes Gebäude han-
delt, der Praxis entspricht.
Der Stadtrat beschloss die aktualisierte Fassung der Förder-
richtlinie.

Neuausrichtung Wasserversorgung -  
Neubau Hochbehälter
In der Sitzung des Stadtrates am 14.1.2026 wurde über die Neu-
ausrichtung der Wasserversorgung und den Neubau eines 
Hochbehälters beraten.
Zuvor wurde in der Sitzung des Finanz- und Personalausschus-
ses am 10.11.2025 folgender Beschluss gefasst:
„Der FPA folgt der Empfehlung der Verwaltung und empfiehlt 
dem Stadtrat, die Gelder für die Planung im Haushaltsjahr 2026 
zu veranschlagen, die Mittel für die bauliche Umsetzung (Bau-
phase 1: Hochbehälter mit Anschlussleitung, ca. 3,3 Mio. €) in 
den Haushaltsplan 2027 einzustellen und die Verwaltung zu 
legitimieren, die Ausschreibung und die Vergabe bereits im 
Herbst 2026 umzusetzen (Verpflichtungsermächtigung).“
Bislang durfte die Stadt Herrieden im Bereich der Wasserver-
sorgung nicht mit einer Förderung rechnen. Zwischenzeitlich 
hat die Verwaltung erneut eine Prüfung in Abstimmung mit 
dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach (WWA) durchgeführt. 
Nach detaillierter Darstellung der Investitionen seit 1998 durch 
die Stadt Herrieden sowohl im Wasser- als auch im Abwasser-
bereich wurde vom WWA grundsätzlich die sogenannte Härte-
fallschwelle 1 in der gemeinsamen Betrachtung als überschrit-
ten anerkannt.
Die Höhe der Zuwendung beträgt lt. Nr. 5.4.3 der RZWas 2025 
250 Euro je angeschlossenem Einwohner einmalig im 4-Jahres-
Zeitraum, maximal 70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben 
nach Ausführung und maximal drei Millionen Euro im 4-Jahres-
Zeitraum (Maximalbetrag). Für das Jahr 2027 würde sich dann 
für den Hochbehälter einschließlich Leitungsbau bezogen auf 
die Kostenschätzung (3,3 Mio. € netto) eine Zuwendungshöhe 
von ca. 1,8 Mio € netto ergeben.
Der Stadtrat schloss sich der Empfehlung des FPA an und be-
schloss, die Gelder für die Planung im Haushaltsjahr 2026 zu 
veranschlagen, die Mittel für die bauliche Umsetzung (Baupha-
se 1: Hochbehälter mit Anschlussleitung, ca. 3,3 Mio. €) in den 
Haushaltsplan 2027 einzustellen und beauftragte die Verwal-
tung, die Ausschreibung für die Vergabe der Bauphase im 
Herbst 2026 vorzubereiten (Verpflichtungsermächtigung).

Entwurfsplanung Sanierung BG 1 + 2  
in Neunstetten
In der Sitzung des Stadtrates am 14.1.2026 wurde über die Ent-
wurfsplanung der Sanierung BG 1 + 2 in Neunstetten beraten.
Bislang durfte die Stadt Herrieden im Bereich der Siedlungs-
sanierung nicht mit einer Förderung rechnen. Zwischenzeitlich 
hat die Verwaltung erneut eine Prüfung in Abstimmung mit 
dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach (WWA) durchgeführt. 
Nach detaillierter Darstellung der Investitionen seit 1998 durch 
die Stadt Herrieden sowohl im Wasser- als auch im Abwasser-
bereich wurde vom WWA grundsätzlich die sogenannte Härte-
fallschwelle 1 in der gemeinsamen Betrachtung als überschrit-
ten anerkannt.

Die Höhe der Zuwendung beträgt lt. Nr. 5.4.1 der RZWas 2025:
•	 120 Euro Zuwendung pro saniertem Meter Wasserleitung
•	 150 Euro Zuwendung pro renoviertem Meter Abwasserkanal 

und
•	 300 Euro pro erneuertem oder im Trennsystem erstmalig ge-

bautem Meter Abwasserkanal

mindestens jedoch 40 % bzw. maximal 90 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben nach Ausführung und maximal fünf Millionen 
Euro im 4-Jahres-Zeitraum (Maximalbetrag).

Der Festbetrag beträgt davon abweichend für Vorhaben über 
der Härtefallschwelle
•	 180 Euro Zuwendung pro saniertem Meter Wasserleitung
•	 225 Euro Zuwendung pro renoviertem Meter Abwasserkanal
•	 450 Euro pro erneuertem oder im Trennsystem erstmalig ge-

bautem Meter Abwasserkanal

Für den geplanten ersten Bauabschnitt im Jahr 2027 würde sich 
dann eine Zuwendung von ca. 240.000 € brutto und für den 
zweiten Bauabschnitt im Jahr 2028 von ca. 300.000 € brutto 
bezogen auf die vorgestellte Kostenschätzung.

Der Stadtrat folgt der Empfehlung des FPA und beschloss,
•	 dass die Ausführungsplanung 2026 (zahlungswirksam) abge-

rufen wird und die nicht abgerufenen Gelder für die Planung 
aus dem Haushaltsjahr 2025 ins Haushaltsjahr 2026 übertra-
gen werden,

•	 dass im Herbst 2026 mit der baulichen Umsetzung des Re-
genrückhaltebeckens begonnen wird,

•	 dass die Mittel für die Tiefbauarbeiten (Kanal/Wasser/Straße) 
in den Haushaltsplan 2027 einzustellen sind,

•	 und dass die Verwaltung beauftragt wird, die Ausschreibung 
im Herbst 2026 für die Tiefbauarbeiten (Kanal/Wasser/Stra-
ße) vorzubereiten.

Lückenschluss im Radwegenetz zwischen 
Birkach und Feuchtwangen
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 20.1.2026 
wurde über den Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Bir-
kach und Feuchtwangen beraten.
Die Bürgermeisterin hat vorbereitende Grundstücksverhand-
lungsgespräche geführt mit dem Ergebnis, dass einem straßen-
begleitenden Radwegebau auf Herrieder Gemeindegebiet un-
ter diesem Gesichtspunkt nichts Grundsätzliches entgegen-
stünde. Aus den Reihen des Gremiums kam zwischenzeitlich 
der Vorschlag, statt eines Neubaus eine Radroute von Birkach 
nach Feuchtwangen auf bestehenden Wegen – die ggf. ertüch-
tigt werden müssen – auszuweisen.
Mittlerweile stelle aufgrund der hohen E-BIKE-Quote die Topo-
grafie kein echtes Problem mehr dar.
Für eine Routenführung auf vorhandenen Wegen bieten sich 
drei Varianten an.
Der BV-Ausschuss beauftragte die Verwaltung, die Variante 
entlang der Kreisstraße und die Variante entlang vorhandener 
Wege und Straßen mit der Stadt Feuchtwangen abzustimmen. 
Nach der Abstimmung soll ein Vororttermin stattfinden.
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Lärmschutzförderung -  
Übersicht Anspruchsermittlung
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 20.1.2026 
wurde bekannt gegeben, dass das Ing.-Büro Möhler+Partner im 
Dezember die bisher vorliegenden Anträge auf Förderfähigkeit 
geprüft hat. Je nach örtlichen Gegebenheiten muss noch eine 
Ortsbesichtigung mit dem Ing.-Büro stattfinden, um eventuel-
le Unklarheiten mit den Eigentümern zu klären. Die Eigentümer 
werden hierzu separat benachrichtigt und um Terminverein-
barung gebeten. Das Ing.-Büro Möhler+Partner wird im Januar 
2026 mit Absage- bzw. Zusageschreiben der eingegangenen 
und geprüften Anträge beginnen.

Maßnahmen-Beteiligung beim  
Radverkehrskonzept des Landkreises Ansbach
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 20.1.2026 
wurde über die Maßnahmen-Beteiligung beim Radverkehrs-
konzept des Landkreises Ansbach beraten.
Der Landkreis Ansbach erarbeitet aktuell ein Radverkehrskon-
zept für das Kreisgebiet. Unterstützt wird der Landkreis dabei 
durch das Fachbüro Mobilitätswerk GmbH. Nach einer ausführ-
lichen Bestandsaufnahme, einer Beteiligung der Bevölkerung 
und der Erarbeitung eines Zielnetzes erfolgte im Mai, Juni und 
Juli 2025 die Befahrung des Zielnetzes durch das Fachbüro. Da-
bei wurde die Bestandsinfrastruktur erfasst. Im Rahmen einer 
Mängelanalyse wurde dieser Bestand mit für den ländlichen 
Raum gängigen anzustrebenden Qualitätsstandards abgegli-
chen. Aus den identifizierten Mängeln in der Bestandsinfra-
struktur wurden streckenbezogene und punktuelle Maßnah-
men für das Zielnetz abgeleitet. Die Landkreiskommunen wur-
den nun um Stellungnahme zum Entwurf des Radverkehrskon-
zept des Landkreises gebeten.
Radverkehrsbeauftragter Maximilian Kroemer legte in der Sit-
zung dar, welche Maßnahmen die Stadt Herrieden als Baulast-
träger beträfen. Es galt für diese Maßnahmen zu beraten, ob 
und wenn ja, welche Anmerkungen die Stadt Herrieden zu den 
geplanten Maßnahmen hat.
Der BV-Ausschuss folgte der Empfehlung der Verwaltung und 
befürwortete grundsätzlich die Maßnahmen, für die die Baulast 
nicht bei der Stadt liegt. Den meisten Maßnahmen, bei denen 
die Baulast bei der Stadt liegt, misst der BV-Ausschuss keine 
Priorität zu. In den nächsten Jahren werden hierfür keine fi-
nanziellen Mittel bereitgestellt. Eine Maßnahme, die eine An-
bringung von Schildern erfordert, wird umgesetzt. Zudem wird 
eine Maßnahme bei der anstehenden Sanierung der Hohen-
berger Straße in Teilen umgesetzt.

Bebauungsplan „Am Bechhofer Weg südlich 
der Gunzenhauserer Straße“ sowie  
11. Änderung FNP, Marktgemeinde Bechhofen
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 20.1.2026 
wurde über den Bebauungsplan „Am Bechhofer Weg südlich 
der Gunzenhauserer Straße“ sowie die 11. Änderung FNP, Markt-
gemeinde Bechhofen, beraten.
Der BV-Ausschuss erhob keine Einwände gegen das Bauleit-
planverfahren der Marktgemeinde Bechhofen.

Spielplatz Stadel
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schusses am 3.2.2026 wurde bekannt gegeben, dass bei folgen-
dem Tagesordnungspunkt aus der nicht öffentlichen Sitzung des 
UEL-Ausschusses am 25.11.2025 die Nichtöffentlichkeit entfällt:
•	 Der Auftrag für die Neuanschaffung eines Spielplatzgerätes 

am Spielplatz in Stadel wird an die Fa. Eibe „Seehochhaus“ 
vergeben.

Zusage Teilnahme Stadt Herrieden  
am Programm „Windkümmerer 3.0“
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schusses am 3.2.2026 wurde bekannt gegeben, dass die Stadt 
Herrieden die Zusage für die Teilnahme am Programm „Wind-
kümmerer 3.0“ erhalten hat.
Bisher wurde Herrieden im Bereich Windkraft im Rahmen des 
Programms „Windkümmerer 2.0“ durch den Windkümmerer 
Herrn Maurer von der Energieagentur Nordbayern beraten. 
Nachdem das Projekt Ende 2025 auslief, wurde ein Antrag auf 
Aufnahme in das Programm „Windkümmerer 3.0“ gestellt. Die-
ser Antrag wurde nun positiv beschieden. Die Betreuung der 
Stadt Herrieden erfolgt weiterhin durch Herrn Maurer und ist 
insbesondere auf das geplante Projekt im Stadler Forst ausge-
richtet. Die Laufzeit des Programms beträgt zunächst drei Mo-
nate, kann aber mehrmals formlos verlängert werden, sofern 
eine weitere Beratung benötigt wird. Initiator des Programms 
ist die Landesagentur für Energie und Klimaschutz.

Verkehrssituation Nürnberger Straße
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses der Stadt 
Herrieden vom 10.2.2026 wurde eine Bürgerbeschwerde zur 
Verkehrssituation im Bereich der Einmündungen Hohenloher 
Straße und Am Weinberg in die Nürnberger Straße thematisiert. 
Die Beschwerdeführer forderten die Entfernung roter Block-
markierungen, da sie diese als Gefahrenquelle einstuften und 
auf zwei bereits erfolgte Unfälle verwiesen.
Aus Sicht der Verwaltung wurde klargestellt, dass das Anbrin-
gen der roten Blockmarkierungen keine Änderung der Vorfahrt-
regelung ausgelöst hat. Das Anbringen der roten Blockmarkie-
rung signalisiert den Verkehrsteilnehmenden zusätzlich zu den 
Verkehrsschildern die Vorfahrtsregelung.
Um die bestehende Vorfahrtregelung zusätzlich zu verdeutli-
chen, wurde noch als Ergänzung das Verkehrsschild ange-
bracht, das auf den kreuzenden Radverkehr aufmerksam 
macht.
Mit der Bitte um Zusammenstellung des Unfallgeschehens in 
der Nürnberger Straße wurde die E-Mail an die PI Feuchtwan-
gen weitergeleitet.
Aufgrund des dargestellten Unfallgeschehens sieht die Polizei 
keine Veranlassung, an der Vorfahrtsregelung etwas zu ändern. 
Das Anbringen eines Spiegels wurde bereits zur Verbesserung 
veranlasst. Eine Änderung der Vorfahrtsregelung sieht die Ver-
waltung aufgrund der Faktenlage nicht angezeigt.

Bekanntgabe zur Inbetriebnahme  
der digitalen Alarmierung
In der Sitzung des Stadtrates am 11.2.2026 wurde über den Fort-
schritt der digitalen Alarmierung informiert, die infolge der In-
betriebnahme der neuen integrierten Leitstelle in Ansbach-
Brodswinden im Dezember 2025 erfolgt. Um die Kosten für den 
aktuellen Parallelbetrieb von analoger und digitaler Technik zu 
minimieren, wird eine zeitnahe Umstellung angestrebt, die in 
Herrieden sowohl die Funkmeldeempfänger (Pager) der Feuer-
wehren als auch die zwölf Sirenenstandorte betrifft. Für die be-
reits im Jahr 2025 gelieferten Pager fielen Anschaffungskosten 
von rund 70.200 € an, wofür eine staatliche Förderung von 80 % 
erwartet wird; die Inbetriebnahme und die damit verbundene 
Auszahlung der Fördermittel sind für das erste Quartal 2026 
nach Abschluss der Grundkonfiguration durch das Landratsamt 
Ansbach geplant. Parallel dazu wird die Umrüstung der Sirenen 
vorbereitet, für die bei Gesamtkosten von etwa 35.000 € Zu-
schüsse in Höhe von rund 26.200 € in Aussicht stehen. Nach 
einer im Februar 2026 stattfindenden technischen Sirenenmes-
sung und der anschließenden Genehmigung durch die BDBOS 
werden konkrete Angebote eingeholt, sodass der Stadtrat vo-
raussichtlich Mitte 2026 über die Vergabe der Umrüstungsar-
beiten entscheiden kann.
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Aktuelles zum Windkraftprojekt  
im Stadler Forst
In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsaus-
schusses am 3.2.2026 wurden aktuelle Informationen zum 
Windkraftprojekt im Stadler Forst bekannt gegeben.
Im vergangenen Jahr wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung 
eines Windkraftprojekts im Stadler Forst ergriffen. Es fanden 
zwei Informationsveranstaltungen für die Grundstückseigentü-
mer statt, zudem wurde das Grundstückssicherungsverfahren 
in die Wege geleitet. 
Dabei wurde u. a. den Grundstückseigentümern ein Vertrags-
entwurf zur ersten Durchsicht zugesendet. Nachdem einige An-
wohner Ende 2025 Klärungsbedarf bezüglich der Planungen zu 
dem Windkraftprojekt angemeldet haben, wurde entschieden, 
dass im Frühjahr 2026 eine Bürgerversammlung zu diesem The-
ma in Elbersroth angesetzt wird. Das weitere Vorgehen wird bei 
der Amtsübernahme mit dem dann neugewählten Ersten Bür-
germeister abgestimmt.

Brenndauer Straßenlampen in Rauenzell
In der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 10.2.2026 
wurden nach einer Anfrage in der Sitzung des BV-Ausschusses 
am 9.12.2025 Informationen zur unterschiedlichen Schaltzeiten 
der Straßenlampen in Rauenzell bekannt gegeben.
Die Verwaltung hat hierzu bei der N-Ergie nachgefragt. Die 
Schaltzeiten in Rauenzell sowie in allen anderen Ortsteilen wur-
den vereinheitlicht: Die Straßenbeleuchtung wird nun durch-
gehend zwischen 0.00 Uhr und 5.00 Uhr ausgeschaltet. Dies gilt 
nun einheitlich für Neunstetten (St 2249), Elbersroth (Kreisstra-
ße) und Rauenzell (St 2249). Lediglich in der Altstadt des Kern-
ortes Herrieden bleibt die Beleuchtung die gesamte Nacht über 
aktiv.

Beratungen zur Sicherstellung  
der medizinischen Versorgung
Nach der Stadtratsklausur im Frühjahr 2025 zu diesem Thema 
fanden in den darauffolgenden Monaten intensive Abstim-
mungsgespräche statt.
In der nicht öffentlichen Sitzung am 10.12.2025 stellte die Bür-
germeisterin ein Konzept zur Sicherstellung der medizinischen 
und zahnmedizinischen Versorgung in Herrieden, das mit orts-
ansässigen Medizinern abgestimmt war, vor. Die Beratungen 
wurden nicht öffentlich am 17.12.2025, am 28.1.2026 und am 
11.2.2026 fortgeführt.

In der Sitzung am 11.2.2026 wurden unter anderem folgende 
Beschlüsse gefasst:
	 1.	Der Stadtrat beschließt, die Trägerschaft eines zukünftigen 

MVZ wie folgt auszuschreiben: „Die Stadt Herrieden sucht 
für ein interdisziplinäres MVZ Mediziner (m/w/d) für die 
beiden medizinischen Bereiche Zahnmedizin und/oder 
hausärztliche Versorgung. Möchten Sie dieses in eigener 
Trägerschaft betriebsführend übernehmen, dann setzen Sie 
sich gerne mit uns in Verbindung. Kontakt: Erste Bürger-
meisterin Dorina Jechnerer, E-Mail: dorina.jechnerer@her-
rieden.de, Tel. 09825/808-10, oder Geschäftsleiterin Anja 
Schwander, E-Mail: anja.schwander@herrieden.de, 
Tel. 09825/808-21.“ Auf Wunsch aus den Reihen des Stadt-
rates wurde der 30. April 2026 als Bewerbungsschluss fest-
gelegt.

	 2.	Der Stadtrat favorisiert das stadteigene Grundstück am Ein-
gang zum Schrotfeld 15.4 als Standort für den möglichen 
Bau eines Gesundheitszentrums.

Die Beratungen über die Gründung eines Kommunalunterneh-
mens sollen spätestens im Herbst 2026 erfolgen.

„Splittersiedlungen“ im Flächennutzungsplan
Frau Vogelsang vom Planungsbüro Vogelsang erläuterte in der 
Sitzung die im Flächennutzungsplan als sogenannte Splitter-
siedlungen eingestuften Ortsteile. Sie erläuterte dabei das 
transparente Verfahren und wird auf das Baurecht eingehen.
In diesem Zusammenhang wurde auf die eingegangene Bürger-
anfrage verwiesen.
Eine Interessensgemeinschaft von Bürgerinnen und Bürgern 
thematisiert im Rahmen der Bürgeranfrage die sog. Splitter-
siedlungen im Flächennutzungsplan. Darin wird gegen die Ein-
stufung mehrerer Ortsteile als Splittersiedlungen im Außen-
bereich gemäß § 35 BauGB in der Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans im Jahr 2023 protestiert. Diese Entscheidung 
führe, so die Beschwerdeführenden zu erheblichen Einschrän-
kungen bei Bau- und Nutzungsmöglichkeiten, Wertminderun-
gen von Grundstücken und Immobilien sowie erschwerten Fi-
nanzierungen. Die Verfasser kritisieren zudem mangelnde 
Transparenz und Information der Bürger im Vorfeld und fordern 
eine erneute Prüfung der Einstufung sowie eine Änderung des 
Flächennutzungsplans zurück zum Status des Innenbereichs 
(§ 34 BauGB).
Durch die Erläuterung der Rechtslage konnten die erhobenen 
Vorwürfe entkräftet und falsche Vermutungen klargestellt wer-
den.
Richtig ist:
	 1.	Für Flächen, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans 

liegen, können deutlich höhere Grundstückspreise aufgeru-
fen werden. Ein Flächennutzungsplan (FNP) ist aber kein 
Bebauungsplan. Durch den FNP wird Baurecht weder ge-
schaffen noch entzogen.

	 2.	Der Begriff „Splittersiedlung“ leitet sich aus dem Bereich des 
Baurechts ab und definiert Weiler mit folgenden Merkma-
len: In diesen Siedlungsbereichen sind nur wenige Haupt- 
und Nebengebäude vorhanden, wobei eine überwiegend 
landwirtschaftliche Nutzung im Vordergrund steht. Die An-
zahl der Wohngebäude für den ständigen Aufenthalt von 
Menschen ist untergeordnet. Da es mehr landwirtschaftli-
chen Zwecken dienende Gebäude als Wohn- bzw. Haupt-
gebäude gibt, bilden diese landwirtschaftlich genutzten 
Bauten keinen im Zusammenhang bebauten Ortsteil. Eine 
solche Splittersiedlung oder Streubebauung besitzt folglich 
keinen Bebauungszusammenhang.

	 3.	Mit der Festlegung einzelner Weiler als sog. Splittersiedlung 
brachte der Stadtrat den planerischen Willen zum Ausdruck, 
dass dort künftig keine übermäßige Entwicklung im Sinne 
von Wohnsiedlungen stattfinden soll

	 4.	Dennoch sind auch in den „Splittersiedlung“ Bauvorhaben 
genehmigungsfähig, entweder aufgrund einer Privilegie-
rung oder als Ergebnis einer positiv beschiedenen Einzelfall-
betrachtung.

	 5.	Die Genehmigung oder das Versagen einer Baugenehmi-
gung hängen unter anderem davon ab, ob es sich faktisch 
um einen Innen- bzw. Außenbereich handelt, wenn kein 
Bebauungsplan vorliegt. Dabei ist es nicht von Belang, ob es 
sich bei der Siedlungsstruktur um eine „Splittersiedlung“ 
oder einen größeren Außenort handelt.

	 6.	Das Verfahren war äußert transparent. 2016 wurden bei Bür-
gerversammlungen in den Außenorten die Pläne erläutert 
und die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aufge-
nommen. 2020 knüpfte man an die Ergebnisse aus den Bür-
gerversammlungen und den Beratungen vor 2020 an.

	 7.	Der FNP wurde insgesamt viermal öffentlich ausgelegt. Im 
Zuge der öffentlichen Auslegung konnte jeder Bürger und 
jede Bürgerin Einwände erheben. Im Zuge dieser Bürger-
beteiligung wurden keine Einwände gegen die sog. Splitter-
siedlungen erhoben.

	 8.	Der aktuelle Flächennutzungsplan wurde in der Stadtrats-
sitzung am 29.11.2023 mit 17 zu 2 Stimmen beschlossen.
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	 9.	Wenn sich der politische Mehrheitswille bezüglich der ge-
wünschten Entwicklungsperspektiven für die Dörfer und 
Weiler ändert und zukünftig Wohnsiedlungen in Bittelhof, 
Buschhof, Gimpertshausen, Leuckersdorf, Niederdombach 
Höfstetten, Sauerbach und in der Kugelmühle entstehen 
sollen, kann ein neues Bürgerbeteiligungsverfahren gestar-
tet und eine Änderung des FNP auf den Weg gebracht wer-
den.

	10.	Wenn Grundstückseigentümer in sog. „Splittersiedlungen“ 
aktuell ein Bauvorhaben realisieren möchten, mögen sie 
sich bitte an die Bauverwaltung der Stadt Herrieden wen-
den. Gemeinsam wird man in Abstimmung mit dem Land-
ratsamt als genehmigende Behörde nach genehmigungs-
fähigen Lösungen suchen, solange dem Vorhaben nicht 
– unabhängig vom FNP – allgemein geltendes Recht ent-
gegensteht.

Abschluss der Kommunalen Wärmeplanung
Das Ingenieurbüro Rückert hat den Abschlussbericht zur Kom-
munalen Wärmeplanung inklusive der Maßnahmensteckbriefe 
fertiggestellt. Projektleiter Herr Lange stellte die Ergebnisse am 
3.2.2026 im Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsausschuss 
(UEL) vor.
Der Ausschuss empfahl dem Stadtrat, die Planung als offiziellen 
Leitfaden zu beschließen und die nächsten Schritte zur Umset-
zung in die Wege zu leiten.
Der Stadtrat folgte in seiner Sitzung am 11.2.2026 der Empfeh-
lung des UEL-Ausschusses und fasste folgende Beschlüsse:
	 1.	Der Stadtrat beschließt, die vorgestellte Kommunale Wär-

meplanung als Leitfaden.
	 2.	Der Stadtrat beschließt, dass für das Projekt „Ausbau des 

Schulwärmenetzes im Wohngebiet inkl. Verlegung der Heiz-
zentrale“ ein Antrag für die Machbarkeitsstudie im Rahmen 
der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) ge-
stellt werden soll.

	 3.	Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, nach Vorliegen der 
Förderzusage die Machbarkeitsstudie in die Wege zu leiten.

Auf der Homepage der Stadt Herrieden unter https://www.her-
rieden.de/unsere-aktivstadt/nachhaltigkeit/kommunale-
waermeplanung finden sich alle wichtigen Informationen zur 
Wärmeplanung.

Bauantrag: „Nutzungsänderung  
ehem. Schreinerei in elektro-mechanische 
Werkstattmontage“
Am 20.1.2026 beriet der Bau- und Verkehrsausschuss (BV) über 
einen Bauantrag der Firma Sielaff GmbH & Co. KG Automaten-
bau Herrieden. Gegenstand des Antrags ist die Nutzungsände-
rung einer ehemaligen Schreinerei in eine elektro-mechanische 
Werkstattmontage in der Industriestraße 1 (Gemarkung Herrie-
den). Der BV-Ausschuss empfahl dem Stadtrat, das gemeindli-
che Einvernehmen zu erteilen. 
Der Stadtrat folgte dieser Empfehlung und stimmt dem Bau-
antrag in der Sitzung am 11.2.2026 zu.

Jahresbericht der Stadt- und Pfarrbücherei 
2025
Die Leiterin der Stadt- und Pfarrbücherei, Frau Dorothea Ertel, 
hat den Jahresbericht für das Jahr 2025 vorgelegt. Bürgermeis-
terin Jechnerer würdigte in der Stadtratssitzung vom 11.2.2026 
die hervorragende Arbeit des Bücherei-Teams. Ihr Dank galt 
ausdrücklich den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie den Mitgliedern des Büchereikuratori-
ums. Die detaillierten Unterlagen sind im Ratsinformationssys-
tem (RIS) einsehbar.

Bestätigung der neu gewählten  
Kommandanten und deren Stellvertreter
Bei neu gewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerweh-
ren bedarf es laut des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) 
der Zustimmung bzw. Bestätigung des Stadtrates. Am 9.1.2026 
fand im Rahmen der Mitgliederversammlung der FFW Elbers-
roth die Wahl des Kommandanten und seines Stellvertreters 
statt. Zum Kommandanten wurde Herr Michael Beckenbauer 
und als Stellvertreter Herr Florian Nepovedomy gewählt. Am 
10.1.2026 wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung der 
FFW Oberschönbronn der Kommandant und sein Stellvertreter 
gewählt. Als Kommandant wurde Herr Stephan Schaffner wie-
dergewählt, zum Stellvertreter wurde Herr Florian Schuster 
gewählt. Die Bürgermeisterin gratuliert den neuen Komman-
danten zur Wahl und dankt ihnen für ihre Bereitschaft, diese 
verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Dies verdient be-
sonderen Respekt und Anerkennung. Der Stadtrat bestätigte die 
neu gewählten Kommandanten und deren Stellvertreter.

AUS DEM GEMEINDELEBEN

Verabschiedung  
in den Ruhestand
Frau Angelika Gedon wurde 
im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde mit viel Lob, 
Dank und Anerkennung in 
den Ruhestand verabschie-
det. Frau Gedon war vom 
01.10.2019 bis 31.1.2026 im 
Vorzimmer der Ersten Bür-
germeisterin tätig.

Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten

Landrat würdigt jahrzehntelangen Einsatz  
für Kirche und Gesellschaft
Josef Wahler aus Herrieden wurde am 26. Januar 2026 im Land-
ratsamt Ansbach für sein außergewöhnliches ehrenamtliches 
Engagement in Kirche und Gesellschaft mit dem Ehrenzeichen 
des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehren-
amt ausgezeichnet.
Er ist seit 1966 Mitglied der Kolpingsfamilie Herrieden, war dort 
lange Vorstandsmitglied und leitete von 1976 bis 2025 die von 
ihm initiierte Altpapier- und Altkleidersammlung. Unter seiner 
Verantwortung wurden über Jahrzehnte hinweg mehrere tau-
send Tonnen Sammelgut erfasst und ein Reinerlös von mehr als 
516.000 Euro an rund 40 Empfänger für soziale, karitative und 
kirchliche Zwecke erzielt. Nach der 50. Sammlung im Jahr 2025 
gab Josef Wahler die Leitung ab. Zudem war er viele Jahre in 
der Kirchenverwaltung der Katholischen Pfarrei St. Vitus und 
St. Deocar Herrieden tätig und engagiert sich seit 2003 als Kas-
senprüfer des Fördervereins der Stiftbasilika. Für sein Wirken 
wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit 
der Bürgermedaille der Stadt Herrieden, welche die Ehrung an-
geregt hatte. Bürgermeisterin Dorina Jechnerer würdigte das 
aktive Engagement des Josef Wahler und dankte ihm für die all 
das Gute, das er vor Ort und weltweit durch seine Sammelakti-
on ermöglicht hat.
Aus der Ansprache von Landrat Dr. Jürgen Ludwig: „Sie haben 
sich bewährt für sehr lange Zeit. Sie haben von innen heraus 
eine feste Überzeugung, die sie über viele Jahrzehnte getragen 
hat und noch immer trägt. Es ist schön, dass wir solche Leis-
tungen würdigen können. Sie haben einen wesentlichen Beitrag 
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dazu geleistet, dass es in ihrer Heimat die Lebensqualität gibt, 
die unseren Landkreis auszeichnet. Und sie stehen stellvertre-
tend für sehr viele“.
Mit der Ehrung ist auch die lebenslänglich gültige Goldene Eh-
renamtskarte verbunden.

Interview zum Winterdienst in Herrieden
In der jüngeren Vergangenheit sind vermehrt Anfragen zum 
Winterdienst in Herrieden bei der Stadtverwaltung eingegan-
gen. Aus diesem Grund hat Geschäftsleiterin Anja Schwander 
(AS) die wichtigsten Fragen zu diesem Thema mit Ordnungs-
amtsleiter Florian Weinmann (FW) und Bauhofl eiter Thomas 
Schneeberger (TS) in einem Interview besprochen.
AS: Herr Weinmann, bitte erläutern Sie die rechtliche Situation 
zum Winterdienst. Wie sieht die Verpfl ichtung der Bürgerinnen 
und Bürger aus und welche Aufgaben liegen bei der Stadt?
FW: Grundsätzlich haben die Bürgerinnen und Bürger an Werk-
tagen ab 7.00 Uhr und an Sonntagen und gesetzlichen Feier-
tagen ab 8.00 Uhr Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- 
oder Eisglätte mit beispielsweise Sand oder Splitt zu streuen. 
Salz ist in der Regel verboten und nur bei besonderer Glättege-
fahr (z. B. an Treppen) zulässig. Das Ganze muss bis 20.00 Uhr 
so oft wie nötig wiederholt werden. Geräumt werden muss der 
Gehweg vor dem Grundstück oder, falls kein Gehweg vorhan-
den ist, ein 1 Meter breiter Streifen der Straße. Die Stadt Herrie-
den hat grundsätzlich die Verpfl ichtung, Hauptverkehrsstraßen, 
gefährliche Straßenstellen, wichtige Gehwege und Fußgänger-
überwege sowie Bereiche vor öffentlichen Einrichtungen (z. B. 
Schulen oder Behörden) zu räumen. Für Nebenstraßen, wie sie 
überwiegend in den Siedlungen vorhanden sind, besteht keine 
gesetzliche Räum- und Streupfl icht der Stadt. Diese werden 
von der Stadt im Sinne des Bürgerservices geräumt. Wir bitten 
jedoch um Verständnis, dass diese erst nachrangig bedient 
werden.
AS: Herr Schneeberger, wie viele Großgeräte haben wir im Win-
terdienst im Einsatz?
TS: Wir haben unsere drei Großfahrzeuge im Einsatz, zwei LKW 
und einen Unimog.

AS: Ab welcher Uhrzeit beginnt der Räumdienst am Morgen?
TS: Der Winterdienst macht sich an Werktagen um 4.00 Uhr auf 
die Strecken und an Wochenenden und Feiertagen eine Stunde 
später um 5.00 Uhr.
AS: Und wann wird am Abend die letzte Runde mit dem Räum-
dienst gemacht?
TS: Räum- und Streudienst erfolgt bis 22.00 Uhr, wenn Aus-
nahmefälle es erforderlich machen, natürlich auch länger.
AS: Wie muss man sich den Ablauf konkret vorstellen, also wel-
che Straßen werden zuerst geräumt?
TS: Der Ablauf ist so, dass jedes der drei großen Winterdienst-
fahrzeuge auf seiner jeweiligen Strecke mit den Haupt- und Zu-
bringerstraßen und den Bergstrecken inner- sowie außerorts bei 
Schnee räumt und streut, bei Reif oder Eisglätte nur streut. Dann 
geht es unverzüglich auf die sogenannten Nebenstrecken, also 
Siedlungshauptstraßen, wo der gleiche Ablauf den Witterungs-
verhältnissen entsprechend gehandhabt wird. In gleicher Weise 
sind die beiden kleinen Winterdienstfahrzeuge auf ihrer jeweili-
gen Strecke eingesetzt. Zuerst wird auf schmalen Siedlungsstra-
ßen und vorrangigen Fuß- und Radwegen, im Anschluss auch auf 
kleineren Nebensträßchen und Wegen entsprechend der Stra-
ßenverhältnisse der Winterdienst durchgeführt. Diese Vorge-
hensweise erfolgt in gleicher Weise in unseren Außenorten.
Unser Handdienst arbeitet sich analog dazu voran. In den Au-
ßenorten gibt es zusätzlich verschiedene Dienstleister an den 
Bushaltestellen und Fahrbahnübergängen. Obwohl unseres 
Winterdienstes sehr gut strukturiert und organisiert ist, ist es 
nicht möglich, dass überall gleichzeitig alle Straßen und Wege 
geräumt werden.
AS: Herr Weinmann, was ist, wenn ich in einer Nebenstraße 
wohne und dringend den Notarzt oder den Krankenwagen be-
nötige? Muss ich als Patient dann mit Verzögerungen rechnen, 
wenn meine Nebenstraße erst recht spät geräumt wird?
FW: Grundsätzlich können Verzögerung nie vollends ausge-
schlossen werden, schon alleine aus dem Grund, dass für Ein-
satzkräfte immer der Eigenschutz im Vordergrund steht. Auch 
besteht die Möglichkeit, dass sich ein Anfahren eines Sankas 
durch Eis- und Schnee verzögert. Nichtsdestotrotz besteht auf-
grund des Leergewichts von über 3,5 t der Vorteil, dass diese 
besser durch schneebedeckte Straßen kommen als ein PKW.
AS: Und wie ist das mit der Feuerwehr? Wird deren Anfahrt 
durch auf der Straße liegenden Schnee oder bei Eisglätte ver-
zögert?
FW: Die Feuerwehr hat überwiegend Fahrzeuge, die deutlich 
schwerer als 3,5 t sind. Darüber hinaus sind für die Fahrzeuge 
Schneeketten vorhanden, die bei Bedarf übergezogen werden 
können. Aufgrund dessen können Schneemassen von den Feu-
erwehrfahrzeugen überwunden werden. Knackpunkt kann die 
Anfahrt der Kameraden zum Feuerwehrhaus sein, da diese in 
der Regel mit dem Privat-PKW erfolgt und hier die gleichen 
Voraussetzungen wie für jeden Verkehrsteilnehmer gelten. Da-
her kann es zu Anfahrtsverzögerungen kommen. Denn auch für 
die Feuerwehrkameraden gilt, dass der Eigenschutz Priorität 
hat. Grundsätzlich ergeht daher unser Appell, dass sowohl bei 
normalen als auch bei widrigen Witterungsverhältnissen Ein-
satzfahrzeugen, die mit Blaulicht unterwegs sind, Platz ge-
macht wird und auf diese Rücksicht genommen werden soll.
AS: Vielen Dank für die hilfreichen Einblicke und Erläuterungen!

Das Winterdienst-Team des Bauhofes Herrieden
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Neue Mitarbeiterin
Seit dem 9.2.2026 ist Frau Marina 
Splettstößer in der Kämmerei tätig 
und übernimmt im Rahmen der 
Nachfolge des Kämmerers 50 % 
der Leitung der Finanzverwaltung. 
Wir heißen sie herzlich willkom-
men und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit!
Die anderen 50 % der Stelle werden 
ab dem 1. April 2026 besetzt. Somit 

kann die Übergabe der Amtsgeschäfte vor dem Renteneinritt des 
aktuellen Kämmerers, Herrn Ralph Meyer, gemeinsam erfolgen.

Bewerbungsaufruf für den Bayerischen  
Engagiert-Preis 2026
Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und In-
tegration (StMI) verleiht im Jahr 2026 erneut den Bayerischen 
Engagiert-Preis.
Der Bayerische Engagiert-Preis wird an Menschen, die sich eh-
renamtlich in herausragender Weise im Freistaat engagieren, 
verleihen. Die Preisverleihung findet am Samstag, 11. Juli 2026, 
in der BMW Welt in München statt. Der Preis wird in den Kate-
gorien Ausdauer, Feuer & Flamme, Mut, Herz, einem Sonder-
preis Jugend und einem Sonderpreis Staatsminister verliehen. 
Die Preisträger der vier erstgenannten Kategorien werden von 
einer Jury ausgewählt.
Bewerbungen sind bis 30. März 2026 unter wirfureinander@
stmi.bayern.de möglich!
Gefragt sind Einzelpersonen oder Teams mit ihrem Einsatz für 
andere. Das StMI freut sich dabei auch auf Bewerbungen von 
engagierten Jugendlichen.
Interessierte übersenden bitte eine kurze und aussagekräftige 
Darstellung Ihres Engagements (gerne auch per Video), zusam-
men mit dem ausgefüllten Bewerbungsbogen.
Bitte beachten Sie, dass das StMI die Veranstaltung im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Fotos und Videos von der 
Veranstaltung werden sowohl im Internet als auch auf Sozialen 
Medien, in Presse und Druckwerken veröffentlicht. Ihre Bewer-
bung wird nach der Preisverleihung an die Ehrenamtsbeauf-
tragte der Bayerischen Staatsregierung weitergeleitet.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an wirfuerandere@stmi.bay-
ern.de.
Weitere Informationen sowie den Bewerbungsbogen finden Sie 
unter folgendem Link www.wir-fuerandere.bayern.de.

Aktuelles zum Breitbandausbau
In der Sitzung des Stadtrates am 14.1.2026 wurden aktuelle In-
formationen zum Breitbandausbau bekannt gegeben.
Nachdem der Förderbescheid des Freistaates im Dezember 
2025 eingegangen ist, wurde zwischenzeitlich die Vertragsun-
terzeichnung zwischen der Stadt Herrieden und bisping und 
bisping vollzogen. Entsprechend der vertraglichen Vereinbarun-
gen werden nun innerhalb von 24 Monaten 295 Anschlüsse in 
den Ortsteilen Rauenzell und Neunstetten an das Breitbandnetz 
angeschlossen. Mit der Vertragsunterzeichnung starten die Ge-
nehmigungsplanungen, an die sich die Bauphase der ca. 14 km 
langen Tiefbautrasse anschließen wird. Die Gesamtkosten des 
Projektes belaufen sich auf knapp 2 Mio. Euro. Gefördert wird 
der Ausbau zu 50 % durch den BUND und zu 40 % durch den 
Freistaat Bayern. Bei der Kommune verbleibt ein Eigenanteil von 
10 % – knapp 200.000 Euro. Alle potenziellen Anschlussadressen 
erhalten in nächster Zeit auf dem Postweg nähere Informatio-
nen zum Projektablauf. Die Firma bisping und bisping wird In-
formationsveranstaltungen in Neunstetten und Rauenzell 
durchführen. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Parallel beginnt der Breitbandausbau im Herrieder Kernort. In 
diesem Zuge werden 2.291 Haushalte von der GlasfaserPlus an 
das Breitband angeschlossen. 

Ab März beginnt die GlasfaserPlus mit vorgezogenen Arbeiten 
im Bereich der Hausanschlüsse auf Privatgrund. Bei stabiler 
Wetterlage beginnt der Trassenbau. In Herrieden arbeitet Glas-
faserPlus mit dem Baupartner SD Fiber zusammen, um das Pro-
jekt zu realisieren. Die Breitbandverlegung in Herrieden erfolgt 
im Eigenausbau ohne finanzielle Beteiligung der Kommune.
Durch die Maßnahmen in Herrieden, Rauenzell und Neunstet-
ten wird der Ausbau des Breitbandnetzes im gesamten Herrie-
der Gemeindegebiet abgeschlossen.

Übersichtlicher und bedienerfreundlicher:  
Die Homepage der Stadt Herrieden wurde 
optimiert
Die Stadt Herrieden hat ihren Internetauftritt überarbeitet, da-
mit sich die Besucherinnen und Besucher schneller und intuiti-
ver zurechtfinden: www.herrieden.de
Schauen Sie vorbei und entdecken Sie unser erweitertes Bür-
gerserviceportal, das viele Behördengänge auch bequem von 
zu Hause aus ermöglicht.
Außerdem finden Sie Aktuelles und Wissenswertes in unseren 
Rubriken:
Rathaus & Bürgerservice: Ihr direkter Draht zu Politik und Ver-
waltung mit digitalem Serviceportal.
Leben in Herrieden: Alles Wissenswerte für Familien, Senioren 
und unser aktives Vereinsleben.
Kultur & Tourismus: Entdecken Sie Sehenswürdigkeiten, Ver-
anstaltungen und die Vielfalt unserer Region.
Wirtschaft & Bauen: Wichtige Informationen für Unternehmen, 
Gewerbetreibende und Bauinteressierte.

VERANSTALTUNGEN

Kennenlernen, Netzwerken, Beraten

Messe für Senioren, Menschen  
mit Beeinträchtigung und deren Angehörige

Am 21. Februar 2026 von 
13.00  –  17.00  Uhr veran-
staltet die Stadt Herrieden 
eine Messe für Senioren, 
Menschen mit Beeinträch-
tigung und deren Angehö-
rige in der Grund- und Mit-
telschule, Steinweg 8, 
Herrieden. Der Zugang ist 
barrierefrei.

Programm:
13.00 Uhr: Beginn der Mes-
se (die Besichtigung der 
Stände ist über die ganze 
Zeit möglich)
14.00  Uhr: Begrüßung 
durch Bürgermeisterin 
Dorina Jechnerer
14.15  Uhr: Interview mit 
Herrn Michael Deffner von 
der Caritas-Kreisstelle und 
der kath./ev. Sozialstation
14.30  Uhr: Vortrag Fach-
stelle für Demenz und 
Pflege, Bezirk Mittelfran-
ken
14.45 Uhr: Aktivierung mit 
Togu Brasil (Gymnastik)
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Ab 15.00 Uhr: Kaffee und Kuchen mit Grußworten von Pfarrer 
Peter Hauf und Pfarrerin Birgit Höhr
15.15 Uhr: Interview mit Frau Gudula Mages zum Thema selbst 
bestimmte Entscheidung für ein Leben mit der Möglichkeit der 
Unterstützung
Im Anschluss gibt es noch einmal die Möglichkeit für eine klei-
ne Gymnastikeinheit.

An den Ständen erwarten Sie folgende Angebote:
	- Blutdruckmessung, Blutsauerstoffmessung und Handmassage
	- Glücksrad
	- 2 Stationen des Demenzsimulators
	- Tischtennis und ein Alterssimulationsanzug
	- Körperfettmessung
	- Alles rund um gesunde Beine und die Venenversorgung mit 

Venenmessung und Venenübungen
	- Beratung, Informationen, Austausch und Gespräche
	- u. v. m.

Aussteller:
Anthemis Apotheke und Stadtapotheke | Bürger helfen Bürger | 
Caritas-Kreisstelle | Fachstelle für Demenz und Pflege Mittel-
franken | Hörgeräte Eisen | Kath./ev. Sozialstation | Kolping Her-
rieden | Pflegedienst Bayer | Polizei | Seniorentreff Herrieden | 
Senioren- und Inklusionsbeirat der Stadt Herrieden | SG Herrie-
den (Gymnastik/PingPongParkinson/Alterssimulationsanzug) | 
Stadt- und Pfarrbücherei Herrieden | VDK

Alle Interessierte sind herzlich eingeladen.

„Kultur im Schloss“ im März
Im März finden zwei weitere 
Veranstaltungen der Reihe 
„Kultur im Schloss“ statt. Es er-
geht herzliche Einladung:

Autorenlesung mit Richard Auer, Journalist und Krimiautor aus 
Eichstätt
Mittwoch, 11. März 2026, 19.00 Uhr
Ein Potpourri durch seine beliebten Altmühltal-Krimis mit dem 
Kriminaloberkommissar Mike Morgenstern.
Eintritt: 5 € an der Abendkasse
Veranstalter: Stadt- und Pfarrbücherei Herrieden

Schlosskino mit der Filmvorführung „Gassen, Häuser und Ge-
schichten“
Freitag, 13. März 2026, 19.00 Uhr
Gezeigt wird ein circa einstündiger Film als Gemeinschaftspro-
duktion der Videowerkstatt Herrieden mit den Altstadtfreunden 
Herrieden über einen stadtgeschichtlichen Rundgang mit Mar-
tina Witteck und Deocar Bösendörfer durch die Altstadt von 
Herrieden. Im Vorfeld wird ein Film zur BR-Radltour gezeigt.
Veranstalter: Altstadtfreunde Herrieden e. V.

Frühjahrsmarkt in Herrieden
Am Sonntag, 15. März 2026 findet in der Innenstadt traditionell 
wieder der Frühjahrsmarkt statt.
Der Frühjahrsmarkt erstreckt sich über die Vordere Gasse und 
den Marktplatz. Dort bieten verschiedene Fieranten ihre Waren 
und Verkaufsstände von 10.00 – 17.00 Uhr an. Die Geschäfte in 
der Innenstadt haben von 12.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Wir bitten 
die Bewohner der Vorderen Gasse und am Marktplatz an die-
sem Markttag ihre Autos dort nicht abzustellen.
„MarktFAIRgnügen“: Im Rahmen des Frühjahrsmarktes wird es 
wie bereits im vergangenen Jahr eine faire Marktecke mit fairen 
und nachhaltigen Anbietern unter dem Motto „MarktFAIRgnü-
gen“ geben.
Tauschbasar für Dekoration des Teams Grüner Gockel der Chris-
tuskirche 13.00 – 16.00 Uhr in der Linde - Café und Gaststätte
Fahrradbasar in der Aula und auf dem Pausenhof der Grund- 
und Mittelschule, veranstaltet durch den BUND Naturschutz; 
Annahme ab 11.30 Uhr, Verkauf 14.00 – 16.00 Uhr. 

Der Basar ist organisiert über www.basarlino.de. – Bitte hier für 
den Verkauf anmelden und Etiketten und Liste ausdrucken! 
www.15 basarlino.de/KR93
Kontakt für Fragen: fahrradbasar-herrieden@web.de
Bücherflohmarkt von 12.00 – 16.00 Uhr rund um die Bücherei, 
nur bei regenfreier Witterung
Kaffee und Kuchen in der Wolfhard-Schule von 11.00 – 17.00 Uhr: 
Der Elternbeirat und die Schulleitung der Wolfhard-Schule la-
den Sie herzlich ein, den Frühjahrsmarkt bei Kaffee und Kuchen 
in der Aula zu genießen. Von 11.00 – 17.00 Uhr erwarten Sie zahl-
reiche hausgemachte Köstlichkeiten. Freuen Sie sich auf eine 
große Auswahl an selbstgebackenen Kuchen, Torten und Küch-
le sowie Kaffee, Kakao und Tee zu fairen Preisen – gerne auch 
zum Mitnehmen.
Kaffee- und Kuchenverkauf der KiTa Unterm Regenbogen im 
kath. Pfarrheim 11.00 – 17.00 Uhr: Die KiTa Unterm Regenbogen 
lädt alle Besucherinnen und Besucher herzlich ins Regenbogen-
Café am Frühjahrsmarkt ein! Die Eltern bieten leckere selbst-
gebackene Kuchen, Torten, Muffins etc. und fairen Kaffee und 
Tee zum Verkauf an. Im katholischen Pfarrheim (barrierefrei)
Essen und Getränke: Afrikanischer Imbiss, Hähnchengrill u. Im-
biss, Käse Stand; Langos, Crêpes, Pizza, Brotaufstriche, Feinkost, 
Süßwaren, Wildfleisch, frisches Landbrot, Kaffeegenuss etc.
Warenangebot: Lederwaren, Taschen, Gürtel, Textilien, Sport-
bekleidung, Uhren, Junge Mode, Strickwaren, Schuhe, „Fränki-
sche Woar“, Haushalts- und Geschenkartikel, AMC-Produkte, 
Essigmanufaktur, Schuhe, Jemako Reinig.- u. Pflegeprodukte, 
diverse Putz- und Reinigungshersteller, Hyla Luft- u. Reini-
gungsgerät, Gesundheitsstrümpfe u. Übergrößen, Kunst u. De-
ko handgefertigt, Holz- u. Betondesign, Naturkosmetik, Rin-
gana Kosmetik, Upcycling-Produkte, organische Düngemittel, 
Kinderschminken, Spielwaren, Kurzwaren, Parfüm, Spezialso-
cken, Duftlampen, Bürsten u. Besen, Körbe, Info Stand des 
Landkreises Ansbach
Parkmöglichkeiten: beim Vitus-Kindergarten an der Münchener 
Straße; auf dem Festplatz Schießwasen

HERRIEDEN HANDELT UND HILFT

HERZLICHE EINLADUNG  
zum Café International unterwegs...
... beim Kolping-Hallenfußballturnier am 21.2.2026
Immer am 3. Samstag im Monat bietet der Helferkreis vom Her-
rieder Netzwerk WELTOFFEN LEBEN einen Café-Nachmittag 
von 15.00 – 17.00 Uhr im evang. Gemeindehaus der Christus-
kirchengemeinde an. Am Samstag, den 21.2.2026 ändert sich 
die Örtlichkeit des Nachmittags, denn es heißt wieder „Café In-
ternational – unterwegs“. Der weltoffene Treffpunkt wird von 
15.00 – 17.00 Uhr in die Realschulturnhalle verlegt. Dort findet 
ab 11.00 Uhr das inklusive Hallenfußballturnier des Kolping-Be-
zirks Weißenburg statt. Ausrichter ist die örtliche Kolpingsfami-
lie, die selbst Partner des Netzwerkes WELTOFFEN LEBEN ist. 
Inklusion und Integration - beides ist in Herrieden nicht nur der 
Kolpingsfamilie und dem Netzwerk WELTOFFEN LEBEN wich-
tig. In der Altmühlstadt, mit ihren vielen sozialen Einrichtungen 
und Vereinen, ist es selbstverständlich, dass MITEINANDER und 
nicht nebeneinander gelebt wird. Das traditionelle Kolping-Tur-
nier demonstriert diesen Zusammenhalt bestens auch im sport-
lichen Bereich.
Netzwerk WELTOFFEN LEBEN Herrieden
Bildungseinrichtungen I Bürger helfen Bürgern I Caritas I Eine- 
Welt-Verein I Ev. Christuskirchengemeinde I Helferkreis I Kath. 
Pfarrei I Kath. Erwachsenenbildung I Kolping I Realschule I Stadt & 
Pfarrbücherei I Stadt Herrieden I Wolfhardschule
Kontakt: integration@herrieden.de
Norbert Brumberger und Beate Jerger
Integrationsbeauftragte der Stadt Herrieden
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Internationale Wochen gegen Rassismus  
vom 16. März bis 29. März 2026

Herrieder Programm
Unter dem bundesweiten Motto „100 % 
Menschenwürde - Gemeinsam gegen 
Rassismus und Rechtsextremismus“ sind 
bisher folgende Veranstaltungen und Ak-
tionen gemeldet:
• 19.3.2026, 19.00  Uhr: FILMABEND im 
evang. Gemeindehaus: „Ein Dorf sieht 

schwarz“ (Evang. Christuskirchengemeinde und Netzwerk 
WELTOFFEN LEBEN
•	 21.3. 2026, 15.00 – 17.00 Uhr: CAFÉ INTERNATIONAL im evang. 

Gemeindehaus (Helferkreis Netzwerk)
•	 21.3.2026 Internationaler Tag gegen Rassismus
•	 22.3.2026, 18.00 Uhr: FRIEDENSGEBET am Marktplatz (Stadt 

Herrieden - Evang. Christuskirchengemeinde - Kath.Pfarrei 
St. Vitus und St. Deocar)

•	 28.3.2026: AKTIONSTAG #BewegtGegenRassismus
•	 Im gesamten Zeitraum der Int. Wochen gegen Rassismus prä-

sentiert die STADT- und PFARRBÜCHEREI zu den Öffnungs-
zeiten eine Bücherauswahl passend zum Thema.

•	 „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“: Derzeitige 
schulinterne Projekte der REALSCHULE (Fortführung des 
Kunstprojektes „Verkehrsschilder der Gerechtigkeit“) und der 
WOLFHARDSCHULE (SMV-Projekt „Vielfalt wahrnehmen und 
erleben“)

Alle bis 26.2.2026 gemeldeten Veranstaltungen und Aktionen 
werden u. a. auf einem gemeinsamen Plakat veröffentlicht und 
im bundesweiten Onlinekalender der Stiftung gegen Rassismus 
eingetragen.
Vielen Dank fürs HALTUNG ZEIGEN!
Kontakt: beate.jerger@caritas-herrieden.de

Herzliche Einladung zur Tafel  
der Offenen Gesellschaft

... am Freitag, 20. Februar 2026 von 
13.30 – 16.00 Uhr, mitten im Wochenmarkt 
vor der Stiftsbasilika.
HERRIEDEN STEHT FÜR DEMOKRATIE, 
VIELFALT UND SOZIALES MITEINANDER!
Gemeinsam sind wir aktiv für eine Offene 
Gesellschaft! Nach dem Motto „TEILNEH-
MEN und TEILEN“ treffen wir uns zur Tafel 

der Offenen Gesellschaft. JEDE/JEDER bringt (heiße) Getränke 
mit, Leckerbissen gibt es am Wochenmarkt oder können eben-
falls selbst mitgebracht werden. Wir sorgen für Tische und Bän-
ke und freuen uns auf die Begegnung mit EUCH!
Kontakt: Norbert Brumberger u. Beate Jerger I Integrations-
beauftragte Stadt Herrieden� integration@herrieden.de

Netzwerk WELTOFFEN LEBEN Herrieden
Bildungseinrichtungen I Bürger helfen Bürgern I Caritas I 
Eine-Welt-Verein I
Evang. Christuskirchengemeinde I Helferkreis I 
Kath. Pfarrei I Kath. Erwachsenenbildung I
Kolping I Realschule I Stadt- u. Pfarrbücherei I Stadt Herrieden I 
Wolfhardschule

„Danke!“ an die Ehrenamtlichen  
des Herrieder TAFEL-Projektes
„Danke!“ – dieses Wort prägte den Abend des jährlichen Helfer-
treffens des Herrieder TAFEL-Projekts. Fast alle der rund 40 ak-
tiven Ehrenamtlichen kamen zusammen, um gemeinsam auf 
das Erreichte zurückzublicken. Das Team stellt sicher, dass je-
den Samstag an die 30 Kunden und deren Familien zuverlässig 
mit Lebensmitteln versorgt werden – vom Abholen der Ware 
über das Aussortieren bis hin zur Ausgabe.

Auch Bürgermeisterin Dorina Jechnerer, Stadtpfarrer Peter 
Hauf und Michael Deffner (Caritas) dankten den Helfern als Ko-
operationspartner für ihren tatkräftigen Einsatz. Waltraud Mau-
rer, Karin Beck und Markus Raab vom Organisationsteam infor-
mierten in ihrem Jahresbericht über Kunden- und Lebensmit-
telzahlen sowie geplante Aktionen.
Das Projekt wird getragen von der Stadt Herrieden, der Lebens-
hilfe Ansbach, der Caritas, der kath. und evang. Kirchengemein-
de sowie dem Netzwerk „Weltoffen Leben“ und der Initiative 
„Bürger helfen Bürgern“. Unterstützt wird das Projekt von Su-
permärkten, Einzelhändeln, Fachbetrieben und Marktfieranten 
und Einzelpersonen durch Sachspenden. Hinzu kommen Spen-
den von Privatpersonen und Firmen.
Das Angebot richtet sich an Bezieher von Bürgergeld (ALG II), 
Sozialhilfe, Geringverdiener sowie Menschen in besonderen 
Notlagen. Ein Berechtigungsausweis ist bei der Caritas-Kreis-
stelle Herrieden am Deocarplatz 3 erhältlich: Bitte bringen Sie 
einen Einkommensnachweis und Ausweis mit. Terminverein-
barung: Mo.–Fr., 8.00 – 12.00 Uhr unter 09825 923 88 10.
Ausgabe: Jeden Samstag von 14.30 – 15.30 Uhr im Nebengebäu-
de des Gabrielihauses (Vogteiplatz 11).
Kosten: Pauschal 2,– € pro Erwachsene. Der Ausweis gewährt 
zudem 50 % Rabatt im Laden secondhand caritas (Vordere Gas-
se 11).
Sachspenden können samstags zwischen 14:00 und 14.30 Uhr 
direkt am Gabrielihaus abgegeben werden.
Kontakt: E-Mail: TAFEL@herrieden.de, Tel.  01520 4625284 
(Sa. 10.00 – 15.00 Uhr, sonst Mailbox)

STADTMARKETING

Tastmodell für Herrieden
Das neue Tastmodell der historischen Altstadt in Herrieden 
macht die Stadtgeschichte nun wortwörtlich „begreifbar“. Es 
wurde Anfang 2026 feierlich eingeweiht und hat seinen festen 
Platz am Eingang des Schlossparkes gefunden, wo es die be-
stehende Skulpturenmeile ergänzt.
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Das aus Bronze gefertigte Modell bildet den Stadtkern im Maß-
stab ab und ermöglicht es insbesondere blinden und sehbehin-
derten Menschen, die Dimensionen und architektonischen Be-
sonderheiten Herriedens haptisch zu erfassen. Durch die zu-
sätzliche Beschriftung in Brailleschrift dient es als wichtiges 
Instrument der barrierefreien Orientierung, lädt aber auch Se-
hende dazu ein, die Stadt aus einer völlig neuen Perspektive zu 
betrachten. 
Die Realisierung dieses Projekts wurde zum Großteil durch 
das Regionalbudget der ILE-Region Altmühlland A6 gefördert, 
um die touristische Infrastruktur und Inklusion vor Ort zu stär-
ken.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Räum- und Streupfl icht 
an Gehbahnen und Winterdienst
In der Vergangenheit ist es häufi ger vorgekommen, dass 
die Räum- und Streupfl icht nicht, nicht rechtzeitig bzw. 
nicht ausreichend erfüllt wurde. Wichtig zu wissen ist, dass 
Unfälle, bei welchen Fußgänger aufgrund eines verschnei-
ten oder vereisten Gehwegs zu Schaden kommen, zu ei-
nem Strafverfahren gegen den Räumpfl ichtigen wegen 
fahrlässiger Körperverletzung bzw. im Extremfall wegen 
fahrlässiger Tötung führen kann. Ein ordnungsgemäß aus-
geführter Winterdienst verhindert, dass z. B. Schulkinder 
aufgrund eines nicht geräumten Gehwegs auf die Straße 
ausweichen und hierbei durch den Fahrverkehr gefährdet 
werden. 
Die Räumpfl ichtigen haben die Gehbahnen an Werktagen 
ab 7.00 Uhr, an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen ab 
8.00 Uhr von Schnee zu räumen. Bei Schnee-, Reif- oder 
Eisglätte ist mit geeigneten abstumpfenden Stoffen wie 
Sand und Splitt, nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden 
Mitteln zu streuen oder das Eis zu beseitigen. Bei beson-
derer Glättegefahr, z. B. an Treppen oder starken Steigun-
gen, ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese Siche-
rungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu wiederho-
len, wie es auch zur Verhütung von Gefahren erforderlich 
ist.

Winterdienst durch den städtischen Bauhof
Das Bauhofteam der Stadt Herrieden bemüht sich wie je-
des Jahr darum, Straßen und Wege in Stadt und Land 
schnee- und eisfrei zu halten. Wenn mit Winterdienst zu 
rechnen ist, ist es für die Winterdienstleistenden sehr hilf-
reich, parkende Fahrzeuge in einer Straße nur einseitig ab-
zustellen. Dies erleichtert die Arbeit sehr. Ab und zu kommt 
es vor, dass gerade dann, wenn man mit dem Räumen am 
eigenen Grundstück fertig ist, das städtische Räumfahr-
zeug vorbeifährt und man danach erneut Schneereste auf 
den frisch geräumten Gehwegen und Einfahrten vorfi ndet. 
Hier bitten wir um Verständnis. 
Die Arbeit der Bauhofmitarbeiter fordert besondere Kon-
zentration, da sie mit überbreitem Schneeschild und 
schwierigen Straßenverhältnissen, ohne Schaden anzurich-
ten, fahren müssen. Unsere Mitarbeiter haben ein großes 
Streckennetz zu bewältigen und sind bei Eis und Schnee 
schon seit den frühen Morgenstunden für unsere Sicher-
heit unterwegs.

Ihr Bauhofteam der Stadt Herrieden

Empfehlungen zur Vermeidung der 
unkontrollierten Vermehrung von Hauskatzen

Wer ein Tier hält oder be-
treut, muss es nach § 2 
TierSchG (Tierschutzgesetz) 
tiergerecht ernähren, unter-
bringen und pflegen. Das 
Aussetzen oder Zurücklas-
sen von Tieren ist gemäß § 3 

Nr. 3 TierSchG verboten. Verstöße gegen tierschutzrechtliche 
Vorschriften können als Ordnungswidrigkeiten oder Straftat-
bestände geahndet werden (§ 17 und 18 TierSchG).
Das gilt auch für Hauskatzen und deren Nachwuchs. Es ergeht 
daher die Empfehlung an alle Katzenhalter, Katzen mit Frei-
gang kastrieren, kennzeichnen und registrieren zu lassen.
Durch diese Maßnahme kann unterbunden werden, dass die 
Population verwilderter, freilebender und menschenscheuer 
Katzen stetig zunimmt. Diese Tiere sind überwiegend mangel-
ernährt, stellen potenzielle Krankheitsherde für jede Hauskatze 
mit Freigang dar und sind aufgrund Ihrer Verwilderung kaum 
vermittelbar.
Die Stadt Herrieden ist 2005 dem Tierschutzverein Ansbach und 
Umgebung e. V. beigetreten und stellt damit rund um die Uhr 
die schnellst- und bestmögliche Versorgung von Fundtieren 
sicher. Die Meldung über das Auffi nden von herrenlosen Tieren 
hat direkt telefonisch bei der Tierheimleitung in Ansbach, Hal-
denweg 8, unter Tel. 0981/62170 zu erfolgen. Die Kapazitäten 
des Tierheims sind jedoch in jeglicher Hinsicht begrenzt. Helfen 
Sie deshalb durch Kastration mit, Katzenelend in Folge von un-
erwünschtem Nachwuchs zu vermeiden.
Für Gemeindeteile, in denen das Katzenelend nicht absehbar 
behoben wird, prüft die Stadtverwaltung in Abstimmung mit 
dem Veterinäramt derzeit den Erlass einer Katzenschutzver-
ordnung!

Schreiben ohne Absender
Hin und wieder gehen in der Stadtverwaltung anonyme Schrei-
ben ein. Diese landen grundsätzlich im Papierkorb. Denn wenn 
der Absender fehlt, können beispielsweise keine Rückfragen an 
die Person gerichtet werden. Wer der Verwaltung nicht die 
Möglichkeit gibt, einen Sachverhalt nachzuvollziehen, weil er 
sich nicht zu erkennen gibt, muss in Kauf nehmen, dass seinem 
Anliegen nicht nachgegangen wird.

Öffentliche Bekanntmachung zur Eintragungs-
möglichkeit von Übermittlungssperren nach 
dem Bundesmeldegesetz
Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) die Möglichkeit, gegen einzelne regelmäßig durchzufüh-
rende Datenübermittlungen der Meldebehörde zu widerspre-
chen. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis zum Widerruf.
 a)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bun-

desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
  Damit das Bundesamt für das Personalmanagement der 

Bundeswehr über den freiwilligen Wehrdienst informieren 
kann, übermitteln die Meldebehörden jedes Jahr den Fami-
liennamen, Vornamen und die aktuelle Adresse von Perso-
nen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 
18 Jahre alt werden. Dieser Auskunft können Sie gemäß § 36 
Abs. 2 BMG i. V. m. § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes 
widersprechen.

 b) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öf-
fentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die mel-
depfl ichtige Person angehört, sondern Familienangehörige 
der meldepfl ichtigen Person angehören

  Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 1 i. V. m. 
§ 42 Abs. 3 BMG widersprechen.
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	c) 	Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen

		  Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.1 i. V. m. 
§ 50 Abs. 5 BMG widersprechen.

	d) 	Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- und Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse und 
Rundfunk

		  Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 2 i. V. m. 
§ 50 Abs. 5 BMG widersprechen.

	e) 	Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage

		  Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 3 i. V. m. 
§ 50 Abs. 5 BMG widersprechen.

Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie durch 
persönliches Erscheinen erledigen unter Vorlage Ihres Ausweis-
dokumentes bei:
Stadt Herrieden – Bürgerbüro – Herrnhof 10, 91567 Herrieden
Stadt Herrieden
Bürgerbüro

Grundstückskaufangebot in Hohenberg
Die Stadt Herrieden bietet im Gemeindeteil Hohenberg das 
Grundstück Flst. 13, Gemarkung Hohenberg, mit einer Größe 
von 980 m2, zum Verkauf an. Der Kaufpreis beträgt 70 €/m2.

Bei Interesse richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an 
das Bauamt, Herrnhof 10, 91567 Herrieden, oder per E-Mail an 
bauplatzsuche@herrieden.de. Bitte teilen Sie uns zudem Ihre 
geplante Nutzung bzw. Ihr Vorhaben mit dem Grundstück mit.

� Foto: privat

  Beschädigte oder beschmierte 
Wanderweg-Schilder werden 
zur Anzeige gebracht
In letzter Zeit hat die Stadtverwaltung 
vermehrt Rückmeldungen erhalten, 
dass angebrachte Wanderweg-Schilder 
mutwillig beschädigt oder beschmiert 
wurden. Hierbei handelt es sich um eine 
Straftat, die zukünftig zur Anzeige ge-
bracht wird. Sollte Ihnen ein beschädig-
tes oder beschmiertes Schild auffallen, 
melden Sie dieses gerne über unseren 
Mängelmelder in der App oder auf der 
Homepage unter https://www.herrie-
den.de/verwaltung-politik/rathaus-
aussenstellen/maengelmeldung-kon-
takt. Die Verwaltung leitet dann die wei-
teren Schritte zur Anzeigenerstattung 
und Reparatur ein.

Mikrozensus 2026 startet: 130.000 Bürgerinnen 
und Bürger werden befragt
Mikrozensus liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen und 
sozialen Lage der Bevölkerung.
Jedes Jahr wird in Bayern – wie im gesamten Bundesgebiet – 
der Mikrozensus durchgeführt. Diese Haushaltsbefragung er-
mittelt Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevöl-
kerung. Bundesweit sind ein Prozent der Bevölkerung und da-
mit in Bayern rund 130 000 Personen auskunftspflichtig. Mit 
ihrer Teilnahme tragen die Befragten dazu bei, dass politische 
Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden können. Die 
Befragung erfolgt als Telefoninterview oder Online-Befragung.
Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in 
Deutschland. Im Rahmen dieser Erhebung geben in Bayern je-
des Jahr rund 130.000 Personen in etwa 65.000 Haushalten 
stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats 
Auskunft zu ihren Arbeits- und Lebensbedingungen. Damit tra-
gen die befragten Personen dazu bei, die wirtschaftliche und 
soziale Lage der Haushalte zu verstehen und die Lebensbedin-
gungen der Bevölkerung zu verbessern. Nur durch verlässliche, 
qualitativ hochwertige Daten können politische Entscheidun-
gen zum Beispiel zur Bekämpfung von Armut, zur Förderung 
von Kinderbetreuung oder zur Unterstützung von Rentnerinnen 
und Rentnern faktenbasiert und zielgerichtet getroffen werden.
Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensuserhebung ab?
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem 
mathematisch-statistischen Zufallsverfahren, das zunächst Ge-
bäude- bzw. Gebäudeteile für die Teilnahme am Mikrozensus 
auswählt. Befragt werden die Bewohnerinnen und Bewohner 
dieser Gebäude. Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte konkre-
tisieren dazu die Stichprobe über die Klingelschilder. Dabei kön-
nen sie sich als Erhebungsbeauftragte des Bayerischen Landes-
amts für Statistik ausweisen.
Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom Lan-
desamt für Statistik schriftlich zur Teilnahme am Mikrozensus 
aufgefordert. Mit dem Schreiben werden die Haushalte aus-
führlich über die Erhebung informiert. Die Fragen des Mikro-
zensus können entweder im Rahmen eines Telefoninterviews 
oder einer Online-Befragung beantwortet werden. Für die Tele-
foninterviews sind bayernweit etwa 130 Erhebungsbeauftragte 
im Einsatz, die sorgfältig ausgewählt und für die Durchführung 
der Interviews umfassend geschult wurden. Die Befragungen 
finden ganzjährig von Januar bis Dezember statt.
Es besteht Auskunftspflicht
Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Basis verläss-
licher und repräsentativer Ergebnisse treffen. Um dies zu ge-
währleisten, besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunfts-
pflicht. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und 
ausschließlich für statistische Zwecke verwendet. Dabei wer-
den die Ergebnisse in aggregierter Form veröffentlicht, sodass 
kein Rückschluss auf einzelne Personen möglich ist.
Hinweise:
Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus?
Zu beachten ist, dass es sich bei Zensus und Mikrozensus um 
zwei voneinander unabhängige Erhebungen handelt:
Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands und 
findet als eine Art Großinventur der Gesellschaft alle 10 Jahre 
statt. Diese Erhebung dient der Ermittlung der amtlichen Ein-
wohnerzahl. In der Personenbefragung des Zensus 2022 wur-
den ca. 13 Prozent der Bevölkerung zu demografischen Merk-
malen befragt. Zusätzlich wurden in der Gebäude- und Woh-
nungszählung als Vollerhebung Merkmale wie Wohnfläche, Hei-
zungsart, Ausstattung und Kaltmiete für alle Wohngebäude und 
Wohnungen in Bayern erhoben.
Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich 
statt. Mit einem Prozent der Bevölkerung werden deutlich we-
niger Personen befragt. Im Mittelpunkt stehen hier Daten zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie deren 
Entwicklung. Auskunftspflicht besteht für beide Erhebungen.
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Wahlbekanntmachung für die Wahl des Stadt-
rates, des ersten Bürgermeisters bzw. der  
ersten Bürgermeisterin sowie des Kreistags und 
des Landrats/der Landrätin am 8. März 2026
1.	 Die Abstimmung dauert von 8.00 – 18.00 Uhr.

2.	 Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:
2.1	 Im Abstimmungsraum:
2.1.1	 Die Gemeinde ist in 10 allgemeine Stimmbezirke einge-

teilt.
	 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-

ten bis spätestens 15.2.2026 (21. Tag vor dem Wahltag) 
übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der 
Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmbe-
rechtigten abstimmen können. Sie enthalten einen Hin-
weis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist.

2.1.2	 Die Gemeinde hat keine Sonderstimmbezirke eingerich-
tet.

2.1.3 	 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahlschein 
besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimmbe-
zirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie ein-
getragen sind.

2.1.4	 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht aus-
üben

	 a) 	bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein 
ausgestellt hat,

	 b) 	bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der 
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die 
Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfol-
gen.

2.1.5 	 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichtigung 
oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, aus-
ländische Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Iden-
titätsausweis oder ihren Reisepass zur Abstimmung mit-
zubringen.

2.1.6 	 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim Be-
treten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müs-
sen von den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabi-
ne des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

2.1.7 	 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung 
des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der Ab-
stimmung möglich ist.

2.1.8	 Die Wahlbenachrichtigung ist bei Bürgermeister- und 
Landratswahlen aufzubewahren, da sie für eine etwaige 
Stichwahl benötigt wird.

2.2	 Durch Briefwahl:
2.2.1	 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der Ge-

meinde (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen und er-
hält dann folgende Unterlagen:

	 a) 	je einen Stimmzettel für die oben bezeichnete Wahlen,
	 b) 	einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
	 c) 	einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein 

und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der 
Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist,

	 d) 	ein Merkblatt für die Briefwahl.
	 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben 

ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.
2.2.2	 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, 

dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit 
bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behör-
de eingeht.

3.	 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 16.00 Uhr in

	 -	 Briefwahltisch 11, Galerie im Rathaus, Herrnhof 10, 
91567 Herrieden

	 -	 Briefwahltisch 12, Rathaus, 1. OG, Herrnhof 10, 
		  91567 Herrieden
	 -	 Briefwahltisch 13, Feuerwehrhaus Herrieden, 
		  Industriestraße 11, 91567 Herrieden
	 -	 Briefwahltisch 14, Feuerwehrhaus Herrieden, 
		  Industriestraße 11, 91567 Herrieden
	 -	 Briefwahltisch 15, Stadtschloss Herrieden – Reliefzim-

mer, Vogteiplatz 8 – 10, 91567 Herrieden
	 -	 Briefwahltisch 16, Katholisches Pfarrheim – Kegelbahn, 

Marktplatz 2, 91567 Herrieden
	 zusammen.

4.	 Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
	 Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie 

sind als Muster anschließend an diese Bekanntmachung 
abgedruckt.1). Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes 
dienen ausschließlich der Erleichterung der Stimmen-
auszählung.

4.1	 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags:
4.1.1	 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge enthal-

ten, gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.
	 Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt 

sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben.1) 
Es können nur die auf den amtlichen Stimmzetteln vor-
gedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewählt wer-
den.

	 Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag un-
verändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den 
Kreis vor dem Kennwort des Wahlvorschlags kennzeich-
nen.

	 Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen 
erhalten, wird das Viereck vor den Bewerberinnen und 
Bewerbern gekennzeichnet.

	 Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zu-
stehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerber bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehr-
fach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht 
mehr als drei Stimmen erhalten dürfen.

	 Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber 
können gestrichen werden. Die übrigen Bewerberinnen 
und Bewerber sind dann gewählt, wenn der Wahlvor-
schlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde.

	 Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb 
der ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und 
Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben.

4.1.2	 Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen Wahlvor-
schlag enthalten, gelten die Grundsätze der Mehrheits-
wahl.

	 Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt 
sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. 
Das sind so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder 
oder Kreisrätinnen und Kreisräte zu wählen sind. Die 
Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zuste-
henden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und Be-
werbern bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehr-
fach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht 
mehr als drei Stimmen erhalten dürfen.

	 a)	 Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag ent-
hält, können die Stimmberechtigten die auf dem 
Stimmzettel vorgedruckten Bewerberinnen und Be-
werber dadurch wählen, dass sie den Wahlvorschlag 
oder den Namen der Bewerberinnen und Bewerber in 
eindeutig bezeichnender Weise kennzeichnen. Sie 
können vorgedruckte Bewerberinnen und Bewerber 
streichen; in diesem Fall sind die übrigen Bewerbe-
rinnen und Bewerber dann gewählt, wenn der Wahl-
vorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. Die 
Stimmberechtigten können Stimmen an andere wähl-
bare Personen vergeben, indem sie diese in eindeutig 
bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel hand-
schriftlich hinzufügen.
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	 b)	Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag enthält, 
vergeben die Stimmberechtigten ihre Stimmen da-
durch, dass sie wählbare Personen in eindeutig be-
zeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschrift-
lich eintragen.

	 Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stim-
menzahlen.

4.2	 Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten Bürger-
meisters sowie der Landrätin und des Landrats:

	 Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den 
anschließend abgedruckten Stimmzetteln1) ist erläutert, 
wie die Stimmzettel zu kennzeichnen sind.

4.3	 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu 
falten, dass der Inhalt verdeckt ist.

5.	 Jede wahlberechtigte Person kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlbe-
rechtigten ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Gemein-
de- und Landkreiswahlgesetzes). Eine wahlberechtigte 
Person, der des Lesens unkundig oder wegen einer Be-
hinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsper-
son besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetzes).

	 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB).

Herrieden, 9.2.2026

gez.
Weinmann
Wahlleiter

Bekanntmachung der zugelassenen  
Wahlvorschläge für die Wahl des Stadtrates 
am 8. März 2026
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Gemeinderats folgende 
Wahlvorschläge zugelassen:

Ordnungszahl Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)

01 Christlich Soziale Union (CSU)

03 Alternative für Deutschland (AfD)

04 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

06 BürgerForumHerrieden (BFH)

07 Fortschrittliche Bürger Herrieden Stadt und 
Land (FoB)

08 Freie Wähler Herrieden e. V. (FW)

Die Angaben zu den sich bewerbenden Personen der einzelnen 
Wahlvorschläge ergeben sich aus der nachfolgend
abgedruckten Anlage.
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbe-
kanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.

21.1.2026

gez. Weinmann, Wahlleiter

Anlage zur Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl des Stadtrates am 8. März 2026

•	 Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich Soziale Union	

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname, Beruf, Wohnort Jahr der 
Geburt

101 Peters Patrick, Jurist, Herrieden 1986

102 Serban Johanna Katharina, Zahnärztin, 
Stadträtin, Jugend- und Regionalbeauftragte, 
Hohenberg

1993

103 Leis Jürgen, Geschäftsführer, 
Stadtratsmitglied, Birkach

1980

104 Heller Max, Dipl-Wirt. Ing., Geschäftsführer, 
Stadtratsmitglied, Hohenberg

1964

105 Bayer Christiane, Pflegedienstleitung, 
Herrieden

1994

106 Goth Benedikt, Krankenpfleger, 
Feldgeschworener, Stellvertretender 
Feuerwehrkommandant, Rauenzell

1986

107 Szaefer Juliane, Finanzbeamtin, Neunstetten 1993

108 Lechner Anika, Holztechnikerin, Herrieden 1994

109 Horndasch Stefan, Vorsitzender Richter 
am Landgericht, weiterer Stellvertreter 
des Landrats, Kreisrat, Herrieden

1965

110 Strauß Wolfgang, Abteilungsleiter, 
Dritter Bürgermeister, Herrieden

1970

111 Rapp Davina-Sinia, Sales-Officemanagerin, 
Herrieden

1991

112 Riedel Katrin, Bankkauffrau, Neunstetten 1981

113 Ubl Cornelius, Studienrat, Herrieden 1995

114 Solfrank Daniel, Kfz - Mechaniker, Sickersdorf 1983

115 Cavallo Rosa, Inhaberin Pizzeria und Eiscafé, 
Herrieden

1988

116 Ortenreiter Johannes, Zimmerer, 
Oberschönbronn

1994

117 Rieß Alexandra, Buchhändlerin, Herrieden 1972

118 Mader Norbert, Dipl.-Ing. Maschinenbau, 
Stadel

1976

119 Struhler Matthias, Maschinist, Neunstetten 1978

120 Prof. Dr. Seiferlein Alfred, 
Universitätsprofessor, Esbach

1958

•	 Wahlvorschlag Nr. 3 Kennwort Alternative für Deutschland	

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname, Beruf, Wohnort Jahr der 
Geburt

301 Becker Dolores, 
Sozialversicherungsfachangestellte, 
Neunstetten

1959

302 Däubler Christian Harry, Maurermeister, 
Elbersroth

1954

303 McRae Andrea, Reinigungskraft, Leibelbach 1982

304 Probst Hartmut, Maurermeister, Steinbach 1961

305 Becker Eberhard, Lagerleiter, Neunstetten 1959

306 Bautz Bernd, LKW-Fahrer, Leibelbach 1971

307 Probst Andrea, Betreuungskraft, Steinbach 1963
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•	 Wahlvorschlag Nr. 4 Kennwort BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname, Beruf, Wohnort Jahr der 
Geburt

401 Wurzinger Franziska, Stadt- und 
Regionalentwicklerin, Stadtratsmitglied, 
Rauenzell

1990

402 Rank Matthias, Elektrotechniker, 
Stadtratsmitglied, Roth

1977

403 Göppel-Kraft Sophia, Energieökonomin, 
Herrieden

1988

404 Hörauf Jakob, IT-Sicherheitsingenieur, 
Jugendbeauftragter, Rauenzell

2000

405 Jerger Beate, Erzieherin, 
Integrationsbeauftragte, Herrieden

1966

406 Dietrich Michael, Küchenmeister im Vertrieb, 
Birkach

1979

407 Abel Katharina, Lehrerin, Elbersroth 1988

408 Brumberger Norbert, Lehrer, 
Stadtratsmitglied, Herrieden

1961

409 Fläschner Maria, Gymnasiallehrerin a. D., 
Steinbach

1954

410 Walter René, Verwaltungsfachwirt, Rauenzell 1994

411 Mayer Carolin, Regionalmanagerin, Herrieden 1990

412 Pöschko Günter, Sparkassenangestellter, 
Herrieden

1962

413 Faigle Daniela, Sozialpädagogin, Neunstetten 1974

414 Ortenreiter Christoph, Betriebswirt, 
Hohenberg

1988

415 Halm Ilonka, Yogalehrerin, Herrieden 1987

416 Dr. Hufnagel Simon, Prof. Dr.- Ing., Professor 
für technische Informatik, Lattenbuch

1985

417 Welz Johanna, Grundschullehrerin, Stadel 1986

418 Triebner Thomas, Schulungsleiter, Herrieden 1982

419 Strnad Gerlinde, Lehrerin a. D., Herrieden 1955

420 Limbacher Elisabeth, Erzieherin, Herrieden 1989

•	 Wahlvorschlag Nr. 6 Kennwort BürgerForumHerrieden	

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname, Beruf, Wohnort Jahr der 
Geburt

601 Zink Thomas, Oberstudienrat, Herrieden 1983

602 Lohbauer Bernd, Fleischer, Herrieden 1969

603 Rickert Noel, Auszubildender zum 
Industriemechaniker, Herrieden

2008

604 Müller Sabine, Diplom-Betriebswirtin, 
Herrieden

1981

605 Adler Michael, Landwirt, Leutenbuch 1982

606 Bohl Stefanie, Zahnmedizinische 
Fachangestellte, Herrieden

1972

607 Oberfichtner Fritz, Hausmeister, 
Stadtratsmitglied, Herrieden

1962

608 Herrmann Frank, Konrektor, Rauenzell 1989

609 Faigle Peter, Sozialpädagoge (M.A.), 
Neunstetten

1971

610 Maucksch Ingeborg, Seminarrektorin i. R., 
Herrieden

1950

611 Heumann Stefan, 
Diplom-Wirtschaftsinformatiker, Herrieden

1973

612 Lachenmaier-Bogumil Jutta, 
Gebietsverkaufsleiterin i. R., Herrieden 

1952

613 Braun Johann, Werkzeugmechaniker, Velden 1984

614 Bogumil Otmar, Handelsvertreter i. R., 
Herrieden

1954

615 Heuschkel Anke, Oberstudienrätin, Herrieden 1978

616 Lörler Hermann, Maschinenbautechniker, 
Herrieden

1968

617 Braunbarth Michael, Rentner, Herrieden 1957

618 Schock Johannes, Wirtschaftsingenieur M.A., 
Herrieden

1990

619 Britz Jonathan, Student, Leutenbuch 2001

620 Pelka Arnold, Richter a. D., Herrieden 1959

•	 Wahlvorschlag Nr. 7 Kennwort Fortschrittliche Bürger 	
Herrieden Stadt und Land				    :

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname, Beruf, Wohnort Jahr der 
Geburt

701 Niederauer Manfred, Diplomkaufmann, 
Stadtratsmitglied, Herrieden

1968

702 Trottler Michael, Ing. Elektrotechnik, 
Stadtratsmitglied, Neunstetten

1988

703 Nachbaur Verena, Verwaltungsangestellte, 
Herrieden

1988

704 Weis Michael, Selbstständiger Schreiner, 
Stadtratsmitglied, Rauenzell

1967

705 Schumann Jonas, BWL-Student, Herrieden 2003

706 Dauer Peter, Bankbetriebswirt, 
Gräbenwinden

1966

707 Wenk Stephan, Kraftverkehrsmeister, 
Partnerschaftsbeauftragter, Stadtsoldat, 
Herrieden

1967

708 Stopfer Klaus, Techn. Angestellter, 
Leutenbuch

1970

709 Gruber Tanja, Selbstständige Heilpraktikerin, 
Herrieden

1978

710 Schaffner Stephan, Informatiker, Herrieden 1981

711 Kolski Burkard, Drucktechniker, Herrieden 1980

712 Maag Tobias, Industriemechaniker, Rös 1988

713 Gary Alexandra, 
Selbstständig im Einzelhandel, Herrieden

1968

714 Raab Markus, Schreiner, Heuberg 1975

715 Steingruber Bernd, 
Diplom-Verwaltungswirt (FH), Herrieden

1979

716 Hahn Steffen, Schreinermeister, Birkach 1979

717 Breiter Matthias, 
Kaufmännischer Angestellter, Herrieden

1977

718 Beck Fabian, Key-Account-Manager, 
Neunstetten

1993

719 Beckenbauer Stefan, 
Datenschutzkoordinator, Stadtratsmitglied, 
Rauenzell 1976

720 Brandl Alfons, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), 
Kreisrat, Roth

1966
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•	 Wahlvorschlag Nr. 8 Kennwort Freie Wähler Herrieden e. V.	

Lfd. 
Nr.

Familienname, Vorname, Beruf, Wohnort Jahr der 
Geburt

801 Jung Werner, Staatlich geprüfter Techniker, 
Rauenzell

1965

802 Rauch Gaby, Arzthelferin, Stadtratsmitglied, 
Herrieden

1971

803 Christ Heiko, Maler- und Lackierermeister, 
Herrieden

1988

804 Hirsch Martin, Fachagrarwirt Baumpflege, 
Höfstetten

1970

805 Rupprecht Klaus, Rentner, Neunstetten 1959

806 Rauch Maria, Lehrerin, Herrieden 2000

807 Schuster Angelika, Technische Inspektorin, 
Regmannsdorf

1965

Bekanntmachung der zugelassenen  
Wahlvorschläge für die Wahl der ersten  
Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters 
am 8. März 2026
Der Gemeindewahlausschuss hat für die Wahl der ersten Bür-
germeisterin oder des ersten Bürgermeisters folgende Wahl-
vorschläge zugelassen:

Ordnungs-
zahl

Name des 
Wahlvor-
schlagträgers

Bewerberinnen oder 
Bewerber

Jahr der 
Geburt

01 Christlich-
Soziale-Union

Peters Patrick, Jurist 1986

03 Alternative für 
Deutschland

Becker Dolores, Sozial-
versicherungsfachan-
gestellte, Neunstetten

1959

08 Freie Wähler 
Herrieden e. V.

Jung Werner, Staatlich 
geprüfter Techniker, 
Rauenzell

1965

Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbe-
kanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.

Herrieden, 21.1.2026

gez. Weinmann
Wahlleiter

Abbrennen von Osterfeuern
Das Ablagern und Verbrennen holziger Abfälle auf Oster- und 
Sonnwendfeuerplätzen zur Pflege des Brauchtums fällt nicht in 
den Anwendungsbereich der Abfallgesetze. Einer behördlichen 
Erlaubnis zum Abbrennen von Oster- und Sonnwendfeuern be-
darf es deshalb nicht.
Osterfeuer können an einzelnen Tagen von Ostersamstag bis 
Ostermontag abgebrannt werden. Das Feuer darf nicht vor 
18.00 Uhr angezündet werden und muss um 24.00 Uhr vollstän-
dig abgebrannt oder gelöscht sein.
Um schädlichen Umwelteinwirkungen, Beeinträchtigungen der 
Tier- und Pflanzenwelt und Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung entgegenzuwirken, sind für das Abbrennen 
solcher Feuer jedoch folgende Punkte zu beachten:
1. 	 Als Brennstoff darf nur unbehandeltes Holz- und Reisigma-

terial verwendet werden. Zum Anzünden des Feuers dürfen 
keine Brandbeschleuniger genutzt werden. Zuwiderhand-
lungen können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
bis zu 100.000 € geahndet werden. Die Brennmaterialien 
dürfen frühestens zwei Wochen vor dem Abbrenntag ange-
liefert werden.

	2. 	Osterfeuer sollen grundsätzlich auf weitestgehend vegeta-
tionsarmen Flächen abgebrannt werden. Es ist darauf zu 
achten, dass sich in der näheren Umgebung keine geschütz-
ten Biotope befinden.

	3. 	Reisighaufen bieten zahlreichen Tieren wie Kleinsäugern und 
Vögeln eine willkommene Deckung, Behausung sowie je 
nach Jahreszeit und Witterung Nistmöglichkeit. Reisig- und 
Holzmaterial darf deshalb erst unmittelbar vor dem Abbren-
nen zusammengetragen und aufgeschichtet werden. Reisig-
haufen, die bereits längere Zeit liegen, sind vor dem Verbren-
nen vorsichtig umzusetzen; aufgefundene Tiere sind scho-
nend in einen neuen und sicheren Unterschlupf zu bringen.

	4. 	Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen (§ 3 
Abs.1 Verordnung über die Verhütung von Bränden – VVB –). 
Zudem ist das Verbrennen nur außerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile zulässig § 2 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 4 
Satz 1 Nr. 2 Bayerische Pflanzenabfall-Verordnung (PflAbfV). 
In diesem Zusammenhang wird auch auf § 2 Abs. 4 Sätze 2 
bis 5 PflAbfV hingewiesen.

Offene Feuerstellen sind erlaubnisfrei, wenn u. a. folgende Ent-
fernungen eingehalten werden:
•	 mindestens 100 m von einem Wald (Art. 17 Abs. 1 BayWaldG)
•	 mindestens 100 m von leicht entzündbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1, 

Satz 2 VVB)
•	 mindestens 5 m von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus 

brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VVB)
•	 mindestens 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen (§ 4 Abs. 1 

Nr. 3 VVB).
Wer beabsichtigt, in einem Wald oder in einer Entfernung von 
weniger als 100 m davon eine offene Feuerstätte zu errichten 
oder zu betreiben, bedarf der Erlaubnis durch die Untere Forst-
behörde (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ans-
bach) im Einvernehmen mit dem Landratsamt Ansbach (Art. 17 
Abs. 1, Art. 39 und 42 BayWaldG). Bei geringeren Entfernungen als 
100 m von leicht entzündbaren Stoffen und 5 m von Gebäuden 
oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen und sonstigen 
brennbaren Seite 2 von 2 Stoffen ist eine Ausnahmegenehmigung 
der zuständigen Gemeindeverwaltung (§ 25 VVB) erforderlich.
Bei starkem Wind ist ein Abbrennen des Oster- und Sonnwend-
feuers zu unterlassen. Darüber hinaus ist Feuer bei starkem 
Wind zu löschen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 VVB). Feuer und 
Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein.
5. 	Zur Schonung des Landschaftsbildes sind die Reste der 

Brennmaterialien unverzüglich zu beseitigen und einer ge-
ordneten Entsorgung zuzuführen. Die Entsorgung hat über 
Deponien der Deponieklasse I – DK I – (z. B. Müllumladesta-
tion und Deponie Im Dienstfeld, 91589 Aurach) zu erfolgen.

6. 	Osterfeuer sind mindestens eine Woche vorher bei der Ge-
meindeverwaltung anzumelden (Einwilligung des Grund-
stückseigentümers muss vorliegen).

7. 	Andere erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig ein-
zuholen (z. B. Befreiung für Landschaftsschutzgebiete). So-
weit während des Abbrennens des Osterfeuers alkoholische 
Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden, 
ist hierfür eine Gestattung nach §  12 Gaststättengesetz 
(GastG) rechtzeitig bei der Gemeinde zu beantragen. Sollen 
ausschließlich alkoholfreie Getränke und/oder Speisen ver-
kauft werden, ist dies dem zuständigen Lebensmittelkon-
trolleur des Landratsamtes Ansbach anzuzeigen.

	8. 	Die Gemeinden werden gebeten, diese Mitteilung ortsüblich 
bekanntzumachen.

	9. 	Hinweise:
		  a) 	Das vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegen des Feuers 

(Brandstiftung) außerhalb der o.g. Zeiten kann eine Straf-
tat darstellen, die nach § § 306 ff. StGB mit bis zu zehn 
Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann.

		  b) 	Die Kosten für evtl. Feuerwehreinsätze (z. B. beim vor-
zeitigen Abbrennen des Oster- bzw. Sonnwendfeuers) 
werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.

Ansbach, 29.1.2026
LANDRATSAMT ANSBACH
gez. Dr. Jürgen Ludwig Landrat
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Zuständigkeiten der Biberberater 
im Landkreis Ansbach
Nachdem der Biber durch übermäßige Bejagung zwischenzeit-
lich aus Bayern verschwunden war, haben sich die Bestände 
inzwischen erholt. Grund dafür ist, dass der Biber nun zu den 
europaweit geschützten Arten gehört. Durch deren umtriebige 
Art kommt es jedoch immer wieder zu Konfl ikten der Tiere mit 
dem Menschen. Um hier möglichst rasch für Abhilfe zu sorgen, 
wurden im Landkreis Ansbach ehrenamtliche Biberberater be-
stellt. Für Herrieden zuständig ist Herr Sebastian Goth. Er ist 
erreichbar per E-Mail unter sebastiangoth87@googlemail.com 
oder telefonisch unter 0160/97748878.

Der Mittelschulverband  
Herrieden sucht für 
das Schuljahr 2026/2027 
zwei junge Menschen 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, mit Lust, Interesse 
und Bereitschaft, sich im Rahmen eines 

Freiwilligen Sozialen Jahres 
an der Schule in folgenden Bereichen zu engagieren:
• Unterstützung der Lehrer beim Sport- und Schwimm-

unterricht (hierzu wäre das silberne Rettungsschwimm-
abzeichen von Vorteil bzw. die Bereitschaft, dieses zu 
erwerben)

• Mithilfe bei der Ganztagesbetreuung
• Begleitperson bei Veranstaltungen (Wandertagen,   

Unterrichtsgängen, Klassenfahrten usw.)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  
über das Online-Bewerberportal der Stadt 
Herrieden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die 
Personalverwaltung – Tel. 09825/808-58 
oder an die Grund-/Mittelschule Herrieden 
– Tel. 09825/927145-0

Träger für Gesundheitszentrum gesucht!
Die Stadt Herrieden sucht für ein interdisziplinäres MVZ Medi-
ziner (m/w/d) für die beiden medizinischen Bereiche Zahn-
medizin und/oder hausärztliche Versorgung. Möchten Sie die-
ses in eigener Trägerschaft betriebsführend übernehmen, dann 
setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Bewerbungs-
schluss ist der 30. April 2026.
Kontakt: Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer, E-Mail: dori-
na.jechnerer@herrieden.de, Tel. 09825/808-10 oder Geschäfts-
leiterin Anja Schwander, E-Mail: anja.schwander@herrieden.de, 
Tel. 09825/808-21.

Sprechtage Notariat
Die Sprechtage finden im Stadtschloss (Vogteiplatz 8-10,
1. Stock, Besprechungsraum) nach vorheriger Anmeldung beim 
jeweiligen Notariat zu folgenden Terminen statt:

NOTARIAT DR. CHRISTOPH ANDERLE/DR. MATTHIAS DIETRICH
Martin-Luther-Platz 43, Ansbach, Tel. 0981/17031

Dienstag, 3.3.2026 ab 15.00 Uhr

NOTARIAT VOLKER APPEL
Bahnhofsplatz 1, Ansbach, Tel. 0981/421110

Dienstag, 17.3.2026 ab 14.00 Uhr

Schließung des Rathauses am 9.3.2026
Am 9.3.2026 bleibt das Rathaus geschlossen. Grund dafür ist, 
dass an diesem Tag voraussichtlich die Stimmenauszählung der 
am 8.3.2026 stattfi ndenden Kommunalwahl abgeschlossen 
werden muss.

ABFALLWIRTSCHAFT

Feuchttücher und Hygiene-
artikel gehören nicht ins WC! 
Problematisch für die 
Entwässerungssyste-
me ist der robuste 
Vliesstoff, aus dem 
feuchtes Toiletten-
papier zumeist be-
steht. Dieser Stoff 
löst sich nur schwer 
auf. 

Auf dem Weg in die Kläranlage verknoten sich die einzel-
nen Tücher zu sogenannten Verzopfungen. Darin verfan-
gen sich Haare und weiterer Müll, der sich im Klärwasser 
befi ndet. 

Es entsteht ein noch größerer Knäuel, der die Rohre und 
Pumpen verstopft. Im schlimmsten Fall gehen die Pump-
systeme dabei kaputt. Verstopfungen durch feuchtes Toi-
lettenpapier können bereits im Rohrsystem von Häusern 
entstehen. In beiden Fällen entsteht eine Art Rückstau, 
sodass das Wasser nicht mehr ab- beziehungsweise wei-
terfl ießen kann.

Durch die Beseitigung der Verstopfungen entsteht für die 
Klärwerk-Arbeiter ein höherer Zeitaufwand und für die 
Kommunen und Städte jährlich hohe Kosten. Dies kann sich 
langfristig auf die Abwassergebühren für die Verbraucher 
auswirken, wie der Bayerische Rundfunk berichtet. Fach-
kräfte müssen die Reinigung und Reparaturen am Kanal-
system zumeist manuell vornehmen.

Hinweis: Nicht nur feuchtes Toilettenpapier stellt ein Pro-
blem für unsere Kläranlage dar. Viele Kosmetiktücher, 
Babytücher oder Staubtücher bestehen aus ähnlichen 
Stoffen, die sich auf dem Weg in die Kläranlage nicht (aus-
reichend) zersetzen und nicht in die Toilette gehören.

Mobile Problemabfallsammlung im Landkreis 
Ansbach – Wichtige Hinweise für eine sichere 
und reibungslose Anlieferung
Für die Abgabe von Problemabfällen, die bei der mobilen Pro-
blemabfallsammlung entsorgt werden sollen, gelten wichtige 
Regelungen und Verhaltenshinweisen, die sowohl der Sicher-
heit der Beteiligten als auch einem geordneten Ablauf der 
Sammlung dienen.
Die Anlieferung von Problemabfällen ist ausschließlich Bürge-
rinnen und Bürgern des Landkreises Ansbach vorbehalten, die 
an die Abfallentsorgung des Landkreises angeschlossen sind. 
Die Kosten für die Entsorgung werden über die Abfallgebühren 
getragen. Vor dem Besuch der mobilen Sammlung sollten sich 
Anliefernde darüber informieren, ob der jeweilige Problemabfall 
angenommen wird. 
Hierfür steht das Abfall-ABC auf der Internetseite des Landkrei-
ses Ansbach unter www.landkreis-ansbach.de zur Verfügung. 
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Bei einzelnen Abfällen sind dort auch Mengenbegrenzungen 
aufgeführt. Pro Anlieferfahrzeug und Sammlungstag dürfen 
maximal haushaltsübliche Mengen abgegeben werden. Diese 
entsprechen dem Volumen von bis zu zwei Wäschekörben. Zu-
sätzlich können bis zu fünf Eimer flüssige Wandfarbe angeliefert 
werden. Feste Farbreste sind über den Restabfall zu entsorgen.
Am Sammelplatz ist darauf zu achten, dass Containerstand-
plätze sowie Zufahrten für die Entsorgungsfahrzeuge freigehal-
ten werden. Da bei jeder Sammlung drei Lkw im Einsatz sind, 
wird entsprechend Platz benötigt. Sollte es zu Wartezeiten 
kommen, sind Anliefernde gebeten, Abstand zu halten, damit 
die Fahrzeuge problemlos rangieren können. Die Anlieferung 
erfolgt nach Möglichkeit im Einbahnstraßensystem. 
Es ist zwingend erforderlich, eine Warteschlange zu bilden und 
im Fahrzeug sitzen zu bleiben. Ein vorzeitiges Aussteigen oder 
Weitergehen zu Fuß beschleunigt den Ablauf nicht. Auch An-
liefernde zu Fuß oder mit dem Fahrrad müssen sich in die War-
teschlange einreihen und besonders auf ihre eigene Sicherheit 
achten. Problemabfälle dürfen keinesfalls vor dem Eintreffen 
der Sammelfahrzeuge abgestellt werden. Austretende Che-
mikalien können Mensch und Umwelt gefährden. Die Abfälle 
sind bis zur Aufforderung durch das Fachpersonal bei sich zu 
behalten. Die Produkte müssen in der Originalverpackung an-
geliefert werden. Substanzen dürfen nicht miteinander ver-
mischt werden, um gefährliche chemische Reaktionen zu ver-
meiden. Die Anlieferung hat in stabilen Kisten, Kartons oder 
verschlossenen Kanistern zu erfolgen.
Der Landkreis Ansbach bittet alle Anliefernden, die Anweisun-
gen des Personals vor Ort unbedingt zu befolgen. Nur so kann 
eine sichere, umweltgerechte und zügige Entsorgung gewähr-
leistet werden.

Abfallwirtschaft
Dem Abfall-ABC des Landkreises Ansbach (www.landkreis-ans-
bach.de ➝ Bürgerservice ➝ Abfall ➝ Abfall ABC.) können Sie 
entnehmen, wie und an welchen Stellen Sie Stoffe ordnungs-
gemäß entsorgen können.

Für Herrieden wird auf nachfolgende Entsorgungsstellen ver-
wiesen. Anlieferungen sind ausschließlich während der Öff-
nungszeiten möglich.

WERTSTOFFHOF 
Mühlbruck 1, Herrieden

Entsorgung von Wertstoffen in haushaltsüblichen Mengen

Öffnungszeiten

Do.	 15.00 – 17.30 Uhr
Sa.	  9.00 – 12.00 Uhr

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
•	 Rechtzeitige Anlieferung und Entladung vor Schließung
•	 Aus Sicherheitsgründen keine Zerlegung vor Ort
•	 Grüngut nur in Kleinmengen (keine Hängerladungen)
•	 Keine Entladung durch Mitarbeitende des Wertstoffhofs

BAUSCHUTT- UND ERDAUSHUBDEPONIE
Am Bärenloch, Herrieden

Inertabfalldeponie Deponieklasse 0
Entsorgung von Beton, Fliesen/Keramik, Ziegel, Bodenaushub, 
gemischten Bauschuttabfällen

Öffnungszeiten

 	 1. März – 31. Oktober	 1. November – 28. Februar
Mi.	 14.00 – 17.00 Uhr		  -
Sa.	 14.00 – 16.00 Uhr		  14.00 Uhr – 16.00 Uhr

Deponiepreise (seit 1.1.2025):
•	 Bis 0,10 m3	   4,- €
•	 Bis 0,25 m3	   7,- €
•	 Bis 0,50 m3	 10,- €
•	 Bis 0,75 m3	 15,- €
•	 Mehr als 0,75 m3	 20,- €/m3, 

Abrechnung in 0,5-m3-Schritten

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
•	 Barzahlung nur bis 50 €. Beträge darüber werden in Rech-

nung gestellt.
•	 Anlieferungen nur aus dem Gemeindegebiet Herrieden zu-

lässig. Auf Verlangen ist der Personalausweis vorzuzeigen.

FA. NATURA GMBH & CO. KG
Seebronn 10, Herrieden

Entsorgung von Grüngut und Gartenabfällen

Öffnungszeiten

 	 März – Oktober		  November – Februar		
Mo. – Fr.	8.00 – 18.00 Uhr		  8.00 – 17.00 Uhr			 
Sa.	 8.00 – 14.00 Uhr		  -
Die Gebühren für die Anlieferung sind sofort zu entrichten.

SAMMELSTELLE DER KOLPINGSFAMILIE 
Winner Weg (alter Sportplatz), Herrieden

Abgabe von gebrauchten, gut erhaltenen Schuhen und Altklei-
dern sowie Altpapier

Öffnungszeiten

Erster Samstag 
im Monat	 9.00 – 12.00 Uhr

Nächster Termin: 7. März 2026

KLIMA-SCHUTZ UND 
NACHHALTIGKEIT

Treffen der Steuerungsgruppe Faire Stadt
Am 26.2.2026 findet um 19.00 Uhr im Reliefzimmer des Stadt-
schlosses das erste Treffen der Steuerungsgruppe Faire Stadt 
in diesem Jahr statt. 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich 
eingeladen. Die genaue Tagesordnung wird auf der Homepage 
der Stadt Herrieden und den Social-Media-Kanälen der Fairen 
Stadt Herrieden bekannt gegeben.

MarktFAIRgnügen am Frühjahrsmarkt
Im Rahmen des Frühjahrsmarktes am 15.3.2026 wird es wie be-
reits im vergangenen Jahr eine faire Marktecke mit fairen und 
nachhaltigen Anbietern unter dem Motto „MarktFAIRgnügen“ 
geben. 
Weitere Informationen werden rechtzeitig auf der städtischen 
Homepage und den Social-Media-Kanälen der Fairen Stadt Her-
rieden bekannt gegeben.

Halten Sie die  
Containerstandorte Containerstandorte  

sauber!
Containerstandorte sind keine Müllplätze!
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HERRIEDER STADTSCHLOSS

Biergarten am Stadtschloss Herrieden sucht 
motivierten Pächter
Die Stadt Herrieden sucht für die Zeit ab Mai 2026 einen Päch-
ter für den Betrieb des Biergartens am Stadtschloss. Der Bier-
garten ist vom Vogteiplatz über einen Fußweg durch den Stadt-
graben bzw. über den Schlosshof zu erreichen und hat eine 
Größe von rund 300 qm. Die Fläche ist Teil des bereits neu sa-
nierten Bereiches des Stadtschlosses und ist umgeben von ei-
ner sehr idyllischen Gartenanlage, die zum Verweilen einlädt. 
Im Biergarten soll eine branchenübliche Getränkeauswahl mit 
gepflegten Bieren, Radler, diversen Saftschorlen und je nach 
Grundausrichtung des Pächters auch im Trend liegende Mixge-
tränke erhältlich sein. Das Speiseangebot soll gängige biergar-
tentypische Artikel wie Vesper, Wurstsalat, Obazda, Wiener 
Würste sowie Kaffee und Kuchen umfassen. Für den Betrieb des 
Biergartens steht ein Container mit Küchenzeile unentgeltlich 
zur Verfügung. Auch zwei wetterfeste Schirme mit Holzboden 
sind vor Ort, welche auch ein Verweilen bei kurzfristig einset-
zendem Regen erlauben. Die Stadt Herrieden sieht vor, dass der 
Biergarten bei entsprechender Witterung von Mai bis Ende Sep-
tember geöffnet wird. Der Betrieb sollte in der Zeit mindestens 
von Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen geöffnet sein. 
Geplante Öffnungszeiten sind Donnerstag von 15.00 – 22.00 Uhr 
und von Freitag bis Sonntag und an den Feiertagen von 
11.00 – 22.00 Uhr. Die Bestuhlung wird dem Pächter leihweise 
zur Verfügung gestellt. Der Pächter sollte offen sein, gerne auf 
Menschen zugehen, dafür sorgen, dass die Zeit der Gäste zu 
einem Genusserlebnis wird und über gastronomische Erfahrung 
verfügen. Wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen, freuen wir 
uns auf Ihren Anruf. Sie erreichen unsere Geschäftsleitung Anja 
Schwander unter 0175/1875404 bzw. unseren Sachbearbeiter 
unter 09825/80515.

MOBIL IN HERRIEDEN

Herrieden bei Festakt in München als „Fahr-
radfreundliche Kommune“ ausgezeichnet
Im Jahr 2020 hatte sich die Stadt Herrieden nach einem ent-
sprechenden Stadtratsbeschluss auf den Weg zur dauerhaften 
Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher 
Kommunen in Bayern e. V. (AGFK Bayern)“ und damit zur Zerti-
fizierung als „Fahrradfreundliche Kommune“ gemacht. Dafür 
mussten zahlreiche Vorgaben erfüllt werden, um den Radver-
kehr in der Aktivstadt an der Altmühl zu fördern. Am 30. Okto-
ber 2025 fand dann die Hauptbereisung Herriedens durch eine 
Jury der AGFK statt, bei der geprüft wurde, dass alle Zertifizie-
rungsvoraussetzungen erfüllt sind. Das Expertenkomitee be-
stätigte, dass Herrieden alle Anforderungen mit Bravour umge-
setzt hat – und das ein Jahr früher als ursprünglich vorgesehen.
Am 4. Februar 2026 wurde Herrieden nun im Rahmen eines 
Festaktes in München gemeinsam mit elf weiteren Kommunen 
die feierliche Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune in 
Bayern“ verliehen. Zu der Veranstaltung der AGFK Bayern und 
des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Ver-
kehr in der Scholastika im Herzen Münchens konnten rund 90 
Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Verbänden be-
grüßt werden. Durch das Programm führte der u. a. von der 
BR-Radltour bekannte Moderator Roman Roell. Die Auszeich-
nungsurkunde erhielten Erste Bürgermeisterin Dorina Jechne-
rer und Radverkehrsbeauftragter Maximilian Kroemer von 

Christian Bernreiter, Staatsminister für Wohnen, Bau und Ver-
kehr sowie dem Vorsitzenden der AGFK-Bayern Robert Nieder-
gesäß. 
Bernreiter betonte: „Ein starker Radverkehr ist ein wichtiger 
Beitrag für eine lebenswerte Kommune. (...) Die AGFK und ihre 
Kommunen leisten dabei einen wichtigen Beitrag.“
Den Titel „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ trägt Her-
rieden nun offiziell bis 2032. Dann erfolgt ein Re-Zertifizierungs-
verfahren, bei dem weitere Fortschritte im Bereich Radverkehr 
nachgewiesen werden müssen. 
Die Auszeichnung ist ein großer Ansporn, um das Radfahren vor 
Ort weiter voranzubringen.

� Foto: AGFK Bayern/Tobias Hase

Fahrradbasar 2026
Aus ALT mach NEU!
Im Rahmen des Herrieder Frühjahrsmarktes findet am 15.3.2026 
wieder ein Basar für gebrauchte Fahrräder, E-Bikes und alles 
rund ums Fahrrad in der Aula der Grund- und Mittelschule in 
Herrieden statt.
Auch Kinderfahrzeuge wie z. B. Roller, Tretschlepper und Bob-
bycar können am Basar gehandelt werden.

Wichtig: �
Der Basar ist organisiert über Basarlino. Anmel-
dung für den Verkauf unter: www.basarlino.de/
KR93 oder über den nebenstehenden QR-Code.

Bitte drucken Sie Etiketten und Liste aus und 
bringen diese am Basartag mit.
Technische Unterstützung erhalten Sie, wenn nötig, am Ver-
kaufstag oder unter fahrradbasar-herrieden@web.de.
Die Annahme erfolgt am 15.3.2025 ab 11.30 Uhr.
Verkauf von 14.00 – 16.00 Uhr
Der Erlös geht zu 100 % an das Klassenzimmer Natur der BUND- 
Naturschutz-Kreisgruppe Ansbach.
Weitere Infos erhalten Sie bei Christina Beckler, Erika Hertlein-
Grab und Marcus Mader und über E-Mail:
fahrradbasar-herrieden@web.de.

REISE IN DIE VERGANGENHEIT

Historische Spurensuche in Herrieden
Herrieden im 14. Jahrhundert
Im August 1358 findet ein Hoftag Kaiser Karls IV. in Rothenburg 
ob der Tauber statt. Mit kaiserlichem Begleitschreiben vom 
30. September 1358 schenkt er dem Chorherrenstift Herrieden 
das St. Veits-Reliquiar. 
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Das kunsthistorisch bedeutsame St. Veits-Reliquiar wurde in 
jüngerer Vergangenheit bereits in New York, Prag und Berlin 
ausgestellt. 
Eine detailgetreue Nachbildung befindet sich in einem Schau-
behältnis des Zelebrationsaltars in der Herrieder Stiftsbasilika.
Ob Kaiser Karls IV. das Stift besuchte, ist nicht überliefert. Er 
muss aber wichtige Gründe gehabt haben, dass er Herrieden 
mit einem solch wertvollen Geschenk bedenkt. Er ist direkter 
Nachfolger Kaiser Ludwigs des Bayern. 
Vieles spricht dafür, dass Kaiser Karl IV. das Chorherrenstift Her-
rieden für den Reliquienraub seines Vorgängers entschädigt 
hat.
Die imposanten Türme des Gotteshauses wurden bereits Ende 
des 13. Jh. bzw. Anfang des 14. Jh. errichtet. 1340 folgt der Bau 
des Chors.
Die Ursprünge des Herrieder Stadtwappens gehen ebenfalls auf 
das 14. Jahrhundert zurück. 1343 lässt sich erstmals ein Siegel 
der Stadt nachweisen. Parallelen zur Gestaltung des Siegels 
finden sich schließlich im Wappen der Stadt: Das Wappen zeigt 
einen aufrecht sitzenden goldenen Hasen auf rotem Schild-
grund, der ein silbernes Pedum (Bischofsstab) in den Vorder-
pfoten hält.
Der Hase steht für den einstigen Namen der Reichsabtei „Hasa-
reoda“. 
Der Bischofsstab stellt die jahrhundertlange Verbindung zum 
Bistum Eichstätt dar, die erst 1803 mit der Säkularisation en-
dete.

Ausstellung Torwärterhaus
Pünktlich zum diesjährigen Faschingsumzug hatten die Alt-
stadtfreunde die Fenster des ehemaligen Torwärterhauses zur 
Ausstellungsfläche umfunktioniert und mit Bildern von früheren 
(vermutlich 70er-/80er-Jahre) Faschingsumzügen dekoriert.
Schauen Sie doch noch bis Ende Februar einmal vorbei und 
genießen Sie die alten Stadtansichten und Themenwägen, die 
bis heute aktuell sind oder Kostüme, die fast ausgestorben 
sind. 
Und vielleicht erkennen Sie ja auch alte Bekannte oder sogar 
sich selbst wieder?
Die Altstadtfreunde Herrieden e. V. wünschen viel Vergnügen!

STADT- UND PFARRBÜCHEREI

Stadt- und Pfarrbücherei
Kultur im Schloss/ 
Lesekreis im März
Mi., 11.3.2026, 19.00 Uhr, 
im Ratssaal des Stadt-
schlosses
Autorenlesung mit Ri-
chard Auer, Journalist 
und Krimiautor aus Eich-
stätt
Ein Potpourri durch sei-
ne beliebten Altmühltal-
Krimis mit dem Kriminal-
oberkommissar Mike 
Morgenstern

Eintritt: 5 € an der Abendkasse

Bücherflohmarkt am Frühjahrsmarkt
So., 15.3. 12.00 – 16.00 Uhr
rund um die Bücherei, nur bei regenfreier Witterung

BESONDERE KIRCHLICHE
VERANSTALTUNGEN

Chorausflug des Stiftsbasilikachores nach 
Bockau, der Partnerstadt von Herrieden
Am 3. Adventswochenende machte sich der Stiftsbasilikachor 
zusammen mit einigen Pfarreiangehörigen auf den Weg in die 
Partnerstadt Bockau im Erzgebirge. Zunächst ging es nach 
Plauen, wo eine Führung in einem Plauener Spitzenmuseum 
stattfand. Interessant war die technische Entwicklung von den 
Handmaschinen zur industriellen Fertigung sowie die Vorfüh-
rung einzelner Maschinen. Vor der Weiterfahrt nach Zwickau 
ging es zur Mittagspause in ein Lokal mit thüringischen Spezia-
litäten.
Der Abend konnte in Zwickau zum Erkunden der wunderschö-
nen Altstadt oder zum Bummel über den stimmungsvollen 
Weihnachtsmarkt genutzt werden. Danach traf man sich im 
Hotel noch zum gemütlichen Ausklang des Tages bei Liedern 
und guter Unterhaltung.
Am Sonntagvormittag ging es dann weiter nach Bockau im Erz-
gebirge, der Partnerstadt von Herrieden. Der Chor umrahmte 
den Gottesdienst mit einigen Chorsätzen zur Adventszeit. Be-
eindruckend war zu erleben, wie eine Gemeinde ohne Pfarrer 
das Pfarreileben aufrechterhält. Im Anschluss an den Gottes-
dienst waren wir von der Pfarrei zu Kaffee und Gebäck ins Ge-
meindehaus eingeladen. Auch die Bürgermeisterin von Bockau, 
Frau Franziska Meier, hieß uns herzlich willkommen.
Die Rückfahrt erfolgte über Kulmbach (Mittagessen) sowie ei-
nem Zwischenhalt in Bamberg mit einer Stadtführung durch 
unseren Chorleiter Stefan Ubl, bevor wir endgültig die Heimreise 
nach Herrieden antraten.

LebensArt im Februar
Kreativer Seelenbalsam
Durch kreative Betätigung geistige 
Entspannung zu erreichen und 

gleichzeitig etwas Sinnvolles zu erschaffen, ist das Ziel dieses 
Abends.
Nach einer Einführung ins Thema führt uns Corinna Hackl in die 
Kunst des Handletterings und der Ornamentik ein und unter-
stützt bei der kreativen Gestaltung von Glasuntersetzern aus 
Kork. So kann jeder und jede nicht nur Entspannung erfahren, 
sondern auch kleine Andenken nach Hause mitnehmen, ge-
paart mit dem Wissen, wie man daheim jederzeit die Seele mal 
baumeln lassen kann.
Mittwoch, 25. Februar 2026 um 19.00 Uhr im evang. Gemeinde-
haus
Anmeldung gern beim Team LebensArt unter lebensart.herrie-
den@elkb.de bzw. über persönliche Kontakte oder übers Evang. 
Pfarramt unter 09825/4884 und pfarramt.herrieden@elkb.de.
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Vortragsreihe ehemaliger Ministranten
Was macht eigentlich Lukas Lohbauer?
25. Februar 2026, 19.00 Uhr, katholisches Pfarrheim, Marktplatz 2
System Deutsche Bahn
Lukas Lohbauer (DB InfraGo AG) lässt in seinem Vortrag hinter 
die Kulissen der Deutschen Bahn blicken.
Eine Veranstaltung der Katholischen Pfarrei Herrieden in Ko-
operation mit der KEB, der Kolpingsfamilie Herrieden und der 
Stadt- und Pfarrbücherei.

Lobpreissingen
Komm und sing mit!
Seit einem Jahr gibt es ein neues Angebot in unserer Gemeinde: 
Lobpreissingen! Einmal im Monat treffen sich singbegeisterte 
Menschen, um gemeinsam unter der Leitung von Florian Her-
weg neuere christliche Lieder zu singen. Dabei geht es nicht 
darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder jeden Ton perfekt 
zu treffen, sondern einfach um die Freude am gemeinsamen 
Singen und die Gemeinschaft.
Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 12. März 2026, um 
18.00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt.
Weitere Infos gibt es unter florian.herweg@elkb.de und in un-
serer App „Churchpool“ in der Gruppe „Lobpreissingen“.

Malprojekt „Die Welt ist bunt!“
Am Samstag, dem 21. Februar 2026 um 14.30 Uhr treffen wir uns 
wieder im Gabrielihaus zu einem Malnachmittag für alle, die 
Lust am Umgang mit Farben haben oder diese auch erst ent-
decken wollen. Wir werden mit Acrylfarben (oder auch mal mit 
Kreiden) kleine und große Kunstwerke entstehen lassen.
Es sind derzeit 2 Plätze frei, wir freuen uns über Neuzugänge!
Unkostenbeitrag pro Nachmittag pro Person 4 Euro, Material 
nach Verbrauch.
Bitte an maltaugliche Kleidung denken.
Info und Anmeldung bei Martina Witteck, Tel. 09825/923000

Kindergottesdienste
Das Kigo-Team der Christuskirchengemeinde hat wieder wun-
derschöne Gottesdienste für Kinder vorbereitet. Die Kinder zie-
hen während des ersten Liedes des „regulären“ Gottesdienstes 
gemeinsam durch die Sakristei aus und feiern dann zusammen 
Kindergottesdienst im Gemeindehaus.
Folgende Themen sind geplant:
Sonntag, 22. Februar 2026 - 10.00 Uhr
„Die bittende Witwe: Eine hartnäckige Frau“
Sonntag, 8. März 2026 - 10.00 Uhr
„Die verkrümmte Frau: Eine aufrechte Frau“
Wir freuen uns auf euch!

Kinderbibeltage 2026
Jonathan und David - Freunde fürs Leben
Die Christuskirchengemeinde lädt wieder herzlich ein zu den 
Kinderbibeltagen im evangelischen Gemeindehaus. Dieses Jahr 
ist das Thema die ungewöhnliche Freundschaft von David, ei-
nem Hirtenjungen, und Jonathan, einem Prinzen.
Die Kinderbibeltage finden statt am Freitag, dem 27. Februar 
2026 und Samstag, dem 28. Februar 2026, jeweils von 
14.30 – 17.30 Uhr.
Anmeldung über den Link evangelische-termine.de/d-7711842 
oder per Em-Mail an pfarramt.herrieden@elkb.de.
Die ganze Gemeinde ist herzlich eingeladen zum Abschluss-
gottesdienst der diesjährigen Kinderbibeltage am Sonntag, 
dem 1. März 2026 um 14.00 Uhr in der Christuskirche.
Im Anschluss gibt es Kirchenkaffee mit gemütlichem Beisam-
mensein.

TeenTreff
Komm vorbei, wir freuen uns auf dich!
Du bist zwischen 12 und 16 Jahre alt und hast Lust auf gemein-
same Aktionen, Spiele, Musik, Snacks und nette Leute? Dann 
bist du beim TeenTreff genau richtig!

Unsere nächsten Aktionen sind:
•	 Montag, 23. Februar 2026, 18.30 Uhr, Großer Preis
•	 Montag, 9. März 2026, 18.30 Uhr, Programm noch offen
•	 Samstag, 21. März 2026, 18.30 Uhr, Filmabend

Wir treffen uns im/am evang. Gemeindehaus.
Infos gibt´s bei Manuel Sept unter manuel.sept@elkb.de und 
01 76/99 98 37 96 und bei Nele und Merle.

Selbstbewusst und stark
WenDo-Kurs für Mädchen und junge Frauen im Alter von 13 – 23 
Jahren
Mädchen und junge Frauen sind heute viel selbstbewusster als 
früher. Trotzdem gibt es oft genug Situationen, in denen sie es 
schwer haben, die eigenen Interessen und Ziele durchzusetzen.
Der WenDo-Kurs bietet die Möglichkeit, die Selbstwahrneh-
mung zu stärken, Selbstbewusstsein und Selbstverteidigung zu 
erlernen und die eigenen Grenzen zu wahren.
Samstag, 7. März 2026, 10.00 – 16.30 Uhr
Kursleiterin: Angie Thomas
Kurskosten: Nur 15 € Eigenanteil
(Der Kurs wurde mit einer großzügigen Spende gefördert)
Kursort:, Evang. Gemeindehaus,
Ansbacher Str. 19, 91567 Herrieden
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Getränk und Verpflegung
Melde dich jetzt an und sichere dir deinen Platz!
Bei Fragen oder zur Anmeldung erreicht ihr uns unter:
lebensart.herrieden@elkb.de oder über persönliche Kontakte
Janine Bayer und Michaela Schumann vom Team LebensArt
Ein Angebot der Evang. Christuskirchengemeinde Herrieden, 
Team LebensArt

Veranstaltungen für Senior*innen
Senior*innenkreis „Plus-Minus 60“
Termin: 	 Donnerstag, 19. Februar 2026
Zeit:	 14.30 Uhr
Ort:	 Evang. Gemeindehaus
Thema: 	 „Einstieg in die Fastenzeit“

Termin: 	 Donnerstag, 19. März 2026
Zeit:	 14.30 Uhr
Ort:	 Evang. Gemeindehaus
Thema: 	 „Bedeutung der Großeltern in der 
	 christlichen Erziehung“
	 „Tanz mit - bleib fit“ - 
	 Nicht nur für Senior*innen!

Termin: 	 Dienstag, 24. Februar 2026
	 3. März 2026, 10. März 2026
Zeit:	 16.00 Uhr
Ort:	 Evang. Gemeindehaus
Thema: 	 „Tanz mit - bleib fit“ mit Illa Roy

Spiele-Nachmittag
Termin: 	 Donnerstag, 5. März 2026
Zeit:	 14.00 Uhr
Ort:	 Evang. Gemeindehaus
Thema: 	 Spiele kennenlernen und spielen
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Minikirche
Thema: Lasst euch überraschen!
Herzliche Einladung zum Gottesdienst für die Kleinsten am 
Sonntag, dem 22. Februar 2026, um 16.30 Uhr in der Christus-
kirche! Wir freuen uns auf alle Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren 
mit ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und allen, die sie 
gerne mitnehmen möchten.
Im Anschluss laden wir herzlich ein zum gemütlichen Beisam-
mensein.

Tauschbasar für Dekoration -  
Durch Tauschen Freude bereiten
mit dem Team Grüner Gockel
Im Rahmen des Frühjahrsmarktes lädt das Team Grüner Gockel 
der Christuskirche herzlich ein zum Tauschbasar für Dekoration 
am Sonntag, 15. März 2026 von 13.00 – 16.00 Uhr in der Linde - 
Café und Gaststätte.
Bei unserem Tauschbasar für Dekoration geht es nicht um Kau-
fen und Verkaufen, es geht eigentlich auch gar nicht unbedingt 
um den direkten Tausch.
Bringt einfach Dekoration aller Art mit, die bei euch nicht mehr 
verwendet wird und nehmt euch stattdessen etwas mit, was 
euch mehr anspricht!

„Kommt! Bringt eure Last.“
Zum Weltgebetstag 2026 aus Nigeria
Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas und geprägt 
von großer kultureller Vielfalt, aber auch von sozialen, religiösen 
und wirtschaftlichen Spannungen. Armut, Gewalt, Umweltzer-
störung und Ungleichheit lasten besonders auf Frauen.
Am Freitag, 6. März 2026, feiern Christ*innen in über 150 Län-
dern den Weltgebetstag der Frauen, gestaltet von Frauen aus 
Nigeria. Das Motto lautet: „Kommt! Bringt eure Last.“ (Mt 11, 
28–30).
In Gebeten, Liedern und Lebensgeschichten teilen nigeriani-
sche Frauen ihre Erfahrungen von Leid, Mut, Glauben und Hoff-
nung. Der Weltgebetstag lädt ein zu Solidarität, gemeinsamem 
Gebet und Zuversicht – über Länder- und Konfessionsgrenzen 
hinweg. Seien Sie herzlich willkommen. Zum ökumenischen 
Weltgebetstag sind alle herzlich eingeladen am Freitag, 6. März 
2026 um 18.30 Uhr im kath. Pfarrheim. Wir freuen uns auf Sie!

Filmabend „Ein Dorf sieht schwarz“
Einblicke und Gespräch im Rahmen der Internationalen Wochen 
gegen Rassismus
Am Donnerstag, den 19. März 2026, lädt das Netzwerk Welt-
offen Leben herzlich zu einem besonderen Filmabend im Ge-
meindehaus ein. Von 19.00 – 21.00 Uhr wird im Großen Saal der 
Film „Ein Dorf sieht schwarz“ gezeigt – eine humorvolle und zu-
gleich tiefgründige Komödie, die sich mit Themen wie Vorurtei-
len, Integration und gesellschaftlichem Wandel auseinander-
setzt.
Der Film erzählt die Geschichte eines kleinen französischen 
Dorfes, das nach einer überraschenden Wende auf charmante 
und teils turbulente Weise mit kulturellen Unterschieden kon-
frontiert wird. Dabei werden ernste Themen wie Rassismus und 
Vorurteile auf eine zugängliche Art beleuchtet, die sowohl zum 
Nachdenken als auch zum Gespräch einlädt.
Der Filmabend findet im Rahmen des Herrieder Programms zur 
Internationalen Wochen gegen Rassismus statt und bietet im 
Anschluss an die Vorführung die Gelegenheit zu Austausch und 
Diskussion. Interessierte sind eingeladen, sich von der Mischung 
aus Humor, gesellschaftlicher Relevanz und nachdenklichen 
Momenten inspirieren zu lassen.
Der Eintritt ist frei, alle sind willkommen.
Netzwerk WELTOFFEN LEBEN Herrieden

Bildungseinrichtungen I Bürger helfen Bürgern I Caritas
Eine-Welt-Verein I Ev. Christuskirchengemeinde I Helferkreis
Kath. Pfarrei I Kath. Erwachsenenbildung I Kolping I Realschule
Stadt- u. Pfarrbücherei I Stadt Herrieden I Wolfhardschule
Integrationsbeauftragte: Norbert Brumberger und Beate Jerger
Kontakt: integration@herrieden.de

Kreuzweg für alle
Das Ökumeneteam der evang. Christuskirche und der kath. 
Pfarrei plant einen Kreuzweg für alle am Sonntag, dem 8. März 
2026 um 17.00 Uhr.
Genaue Infos dazu gibt es in Kürze auf unserer Website und 
über die App Churchpool.

Jugendkreuzweg für die Region Ansbach Süd
Am Freitag, dem 13. März 2026 um 18.00 Uhr laden wir alle Ju-
gendlichen der Region Ansbach Süd herzlich ein zum Jugend-
kreuzweg. Wir wollen in verschiedenen Stationen dem Weg und 
dem Leiden Jesu nachspüren. 
Infos gibt´s bei Manuel Sept, in Kürze auf unserer Website  
herrieden-christuskirche.de und über die App Churchpool.

Jahresandacht der „ökumenischen  
Gebetsgemeinschaft: Im Tod ist Leben“
Für ein glücklicheres Leben in jedem Lebensalter
Die Kath./Evang. Sozialstation lädt ganz herzlich zur Jahres-
andacht der „ökumenischen Gebetsgemeinschaft. Im Tod ist 
Leben“ am Freitag, 20. März 2026, um 15.00 Uhr in die Frauen-
kirche nach Herrieden ein.
Die Gemeinschaft versteht sich als Angebot für Menschen jeden 
Alters. Ziel ist ein bewussteres und glücklicheres Leben unter 
dem Leitsatz: „Der Himmel ist immer aktuell“. Der Mensch lebt 
von der Hoffnung. Hoffnungslos bedeutet kraftlos, ziellos. Ohne 
Hoffnung leben, führt in Depression. Mit dem Alter werden die 
Ziele weniger. Die Hoffnung auf Neues, der Treibstoff des Le-
bens, nimmt ständig ab. Wenn dann die Körperkraft schwindet, 
die Krankheiten kommen, die Mobilität abnimmt, wird die Fra-
ge drückend: „Wozu das alles?“ 
Die christliche Antwort: „Und ich sah einen neuen Himmel und 
eine neue Erde“ - die Hoffnung auf Erlösung und Ewigkeit.
Die „ökumenische Gebetsgemeinschaft: Im Tod ist Leben“ will 
Kraft geben am Ende des Lebens, aber auch mittendrin und 
darüber hinaus...

AKTIVSENIOREN

Ihr VdK-Ortsverband Herrieden informiert und 
lädt Sie recht herzlich ein:

Sozialrechtliche Beratung bietet VdK-Kreis-
verband	 Ansbach an: 
Bitte melden Sie sich telefonisch an und ma-
chen Sie einen Termin aus: 0981/977 864 0.

Donnerstag, 5. März 2026: Es fährt wieder ein Bus von Ansbach 
nach Nürnberg zur Messe INVIVA. Unter Vorlage des VdK-Mit-
gliedsausweises gibt es FREIEN EINTRITT - auch die Messe 
„Freizeit & Garten“ kann kostenfrei mitbesucht werden. Abfahrt: 
ca. 9.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr am Aquella in Ansbach. Die Kosten 
des Bustransfers werden im Bus eingesammelt - 15,00 €!  
Anmeldung bei Gaby Rauch: 09825/93042, auch auf den AB mit 
Angabe der Telefonnummer!
17. Mai 2026: Jahreshauptversammlung beim Bergwirt, Schern-
berg
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4. Juli 2026: Landestheater Dinkelsbühl „Wunder gibt es immer 
wieder - neue Männer braucht das Land?!“ - 23,00 € Eintritts-
karte. Es wird wieder ein Bus fahren. Anmeldung bis 1. Juni 2026 
mit Angabe der Telefonnummer und Überweisung (Sozialver-
band VdK Bayern e. V. Ortsverband Herrieden - IBAN: DE63 7655 
0000 0430 2007 58). Nur wer überwiesen hat, ist angemeldet!
10. Oktober 2026: VdK-Herbstfest in der Hesselberghalle in 
Wassertrüdingen
Es werden viele Reisen über den VdK-Reisedienst, Feuchtwan-
gen, angeboten. Busreisen 2025/2026, Flug - Schiff - Zug 
2025/2026. Infos und Unterlagen können angefordert werden  
unter 09852/6130-0.
Wir helfen gerne, melden Sie sich und bleiben Sie gesund!
Für den VdK-Ortsverband Herrieden: 
Gaby Rauch, vdk.herrieden@gmail.com, Tel. 09825/93042

Senioren- und Inklusionsbeirat  
der Stadt Herrieden
Einladung zur 16. Sitzung des Senioren- und Inklusionsbeirates
Zeit:	 Montag, 9. März 2026, 16.00 Uhr
Ort:	 Ratssaal im Stadtschloss
Tagesordnung:
TOP 1:	 Begrüßung
TOP 2:	 Genehmigung der Sitzungsniederschrift 
	 vom 28. April 2025
TOP 3:	 Bekanntgaben
TOP 3.1:	 Sachstand: Zebrastreifen als Überquerungshilfen
	 • Ansbacher Straße
	 • Bahnhofstraße
TOP 3.2:	Sachstand: Lärmschutz in der Neunstetter Straße
TOP 3.3:	Sachstand. Barrierefreie Bordsteinkanten als 
	 Überquerungshilfen in der Altstadt für Rollstuhl- und 
	 Rollatorfahrer
TOP 3.4:	Sachstand: Befragung der Herrieder Bürger Ü60:
	 • Anträge: abgesenkte Bordsteinkanten in Herrieden 
	 und den Ortsteilen
TOP 3.5:	Sachstand: Bahnhofstraße: Unfallbericht (Sturz)
TOP 3.6:	Seniorenfahrt 2025 zur Partnergemeinde Bockau
TOP 3.7:	Parkplätze in der Hinteren Gasse beim Fitnessstudio
TOP 3.8:	Gemeinsame Veranstaltung 
	 mit den Jugendbeauftragten (Küchle backen)
TOP 3.9:	Seniorenmesse am 21. Februar 2026
TOP 4:	 Amtszeit des Beirats endet bis zum jeweiligen Ende 
	 der Wahlperiode des Stadtrates
TOP 5:	 Anfragen, Sonstiges
TOP 6:	 Bürgeranfragen
Die Sitzung ist, soweit keine persönlichen Anliegen behandelt 
werden, öffentlich.
Herrieden, 8. Februar 2026
Josef Leichs, 1. Vorsitzender

Seniorenausflug
Einladung zum Ausflug ins Kloster Heidenheim und in die Sy-
nagoge Hainsfarth
Der Mai, unser Ausflugsmonat - dazu laden wir Sie ein! Gehen 
Sie mit uns auf Spurensuche nach Kloster Heidenheim in Alt-
mühlfranken, Bindeglied zwischen dem Fränkischen Seenland, 
dem Naturpark Altmühltal und dem Geopark Ries - ein Kultur-
schatz. 
Weiter geht es dann in die Synagoge nach Hainsfarth. Wir freu-
en uns auf Sie. 
Für Kaffeepause und Abendessen ist gesorgt.

Ausflug am 21.5.2026
Abfahrt:
	12.00 Uhr 	 Busbahnhof Realschule, Münchener Straße ZOB
	12.05 Uhr 	 am Evang. Gemeindehaus, Ansbacher Straße 19
Ankunft: 		 gegen 20.00 Uhr in Herrieden

Anmeldungen liegen ab April in der Christuskirche aus; 
Sie können sich auch gleich bei Anni Heller, Tel. 0175/6782260, 
telefonisch anmelden.

Wir freuen uns auf Sie!

SCHULEN

Grund- und Mittelschule Herrieden
Schuleinschreibung für das Schuljahr 2026/27
Für das Schuljahr 2026/2027 werden alle Kinder schulpflichtig, 
die am 30. Juni 2026 sechs Jahre alt sein werden, also spätes-
tens am 30. Juni 2020 geboren sind. Für Kinder, die vom 1.7.2020 – 
30.9.2020 sechs Jahre alt werden, gilt ein dreimonatiger Ein-
schulungskorridor. In diesem Rahmen entscheiden die Erzie-
hungsberechtigten, ob ihr Kind zu Beginn des Schuljahres oder 
erst ein Jahr später schulpflichtig wird. Diese Kinder kommen 
ganz normal zur Schuleinschreibung und es ergeben sich so-
weit keine Änderungen. Auf Grundlage der bei der Schulein-
schreibung gewonnenen Erkenntnisse kann eine Beratung der 
Erziehungsberechtigten hinsichtlich einer Einschulung durch 
die Schule stattfinden. Letztlich entscheiden jedoch Sie, ob Ihr 
Kind eingeschult wird oder nicht. Wenn Sie die Einschulung 
Ihres Kindes auf das folgende Schuljahr verschieben möchten, 
müssen Sie dies der Schule bis spätestens 10. April schriftlich 
mitteilen. Geben Sie bis zum 10. April keine Erklärung ab, wird 
Ihr Kind zum kommenden Schuljahr schulpflichtig.
Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann ein Kind, das in 
den Monaten Oktober, November, Dezember 2020 geboren 
worden ist, eingeschult werden, wenn zu erwarten ist, dass das 
Kind voraussichtlich mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann.
Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember 2020 sechs Jahre alt 
werden, ist ein schulpsychologisches Gutachten nötig, das die 
Schulfähigkeit bestätigt.
Die Schuleinschreibung an der Grund- und Mittelschule Herrie-
den findet an folgendem Tag statt:
Montag, 2. März 2026 ab 14.00 Uhr
Die genauen Termine, wann Sie mit Ihrem Kind zur Schulanmel-
dung kommen sollen, werden wir Ihnen per E-Mail zukommen 
lassen.
Zur Schulanmeldung ist die persönliche Anwesenheit des Kin-
des notwendig. Die Geburtsurkunde des Kindes, die Bescheini-
gung des Staatl. Gesundheitsamts über die erfolgte ärztl. Unter-
suchung und ein Sorgerechtsbeschluss (nur bei Alleinerziehen-
den) sind vorzulegen.
Damit wir Ihnen die Anmeldeunterlagen vorab zukommen las-
sen können, benötigen wir eine Mail-Adresse von Ihnen. Des-
halb würden wir Sie bitten, uns eine E-Mail zukommen zu las-
sen, und zwar von der Mailadresse aus, über die Sie die Unter-
lagen bekommen möchten. Bitte senden Sie uns eine Mail, falls 
noch nicht geschehen, an verwaltung@gs-ms-herrieden.de 
mit Ihrem Namen, den Namen des Kindes, Geburtsdatum des 
Kindes und eine Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen 
können. Alternativ können Sie uns diese Informationen auch 
telefonisch durchgeben.
Sollten Sie von der Kindertagesstätte, vom Arzt oder vom Ge-
sundheitsamt den Hinweis bekommen, dass Ihr Kind evtl. vom 
Schulbesuch zurückgestellt werden sollte, dann melden Sie sich 
bitte umgehend schriftlich bei uns. Der Termin hierfür ist der 
10. Februar 2026. In diesem Zusammenhang möchten wir da-
rauf hinweisen, dass die Entscheidung, ob ein Kind zurückge-
stellt wird, die Schulleitung trifft.
Anzumelden sind auch Kinder, die bereits einmal von der Auf-
nahme in der Grundschule zurückgestellt worden sind; der Zu-
rückstellungsbescheid ist dabei vorzulegen.

W. Winter, Rektor
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Theresien-Gymnasium Ansbach
Das Theresien-Gymnasium, Schreibmüllerstr. 10, 91522 Ans-
bach, Wirtschaftswissenschaftliches und Sozialwissenschaftli-
ches Gymnasium mit bilingualem Zug und Einführungsklasse, 
veranstaltet einen „Tag der offenen Tür“ am Freitag, 13. März 
2026, in der Zeit von 14.30 – 17.00 Uhr. 
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Wir bieten den El-
tern und Kindern die Möglichkeit, die Schule unter fachkundiger 
Führung zu besichtigen. Geplant sind verschiedene Vorführun-
gen, bei denen auch die Kinder aktiv werden können. Zudem 
informieren wir über die Offene Ganztagesschule sowie über 
die Tablet-, Theater- und Bläserklassen.

Gymnasium Carolinum Ansbach
Das Gymnasium Carolinum Ansbach (Reuterstraße 9, 91522 
Ansbach) veranstaltet am Samstag, 14. März 2026, von 
9.00 – 13.00 Uhr einen Tag der offenen Tür. 
Wir laden alle Grundschülerinnen und Grundschüler und ihre 
Eltern herzlich ein, die Schule bei spannenden Überraschungen 
und vielen Mitmachaktionen zu erkunden. Lehrkräfte, Schüle-
rinnen und Schüler beantworten dabei gerne alle Ihre Fragen.
Stefan Exner, Schulleiter Reuterstr. 9, 91522 Ansbach

Platen-Gymnasium Ansbach
Einladung zum Tag der offenen Tür am Samstag, 7. März 2026, 
von 10.00 – 13.00 Uhr
Alle Interessierten, insbesondere Kinder, die an das Gymnasium 
übertreten wollen, und ihre Eltern sind herzlich dazu eingela-
den, sich bei einem Rundgang durch die Schule über die viel-
fältigen Angebote unserer Fachbereiche zu informieren.
Schulleitung, Lehrerkollegium, Elternbeirat und Schülermitver-
antwortung freuen sich auf Ihren Besuch und stehen für Ge-
spräche und Fragen zur Verfügung.
Unter www.platen-gymnasium.de informieren wir ebenfalls 
zum Übertritt an das Platen-Gymnasium sowie über die vielfäl-
tigen Angebote unserer Fachbereiche und unser schulisches 
Leben.
Für eventuelle Fragen oder Auskünfte steht die Schulverwal-
tung gerne auch telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Tobias Herber, Schulleiter

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Informationstag der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf lädt am Freitag, 
20.3.2026 zum Studieninformationstag am Campus Triesdorf 
ein. Neben der Vorstellung des Studienangebots besteht die 
Möglichkeit an Schnuppervorlesungen und Führungen über den 
Campus teilzunehmen. Nähere Informationen unter https://
www.hswt.de/studieninfotage.

Musikschule DKB-FEU-HER-WTR
Herzliche Einladung zum Tag der offenen 
Tür an der Musikschule Herrieden, 
Herrnhof 9, am 14. März 2026 
von 10.00 – 12.00 Uhr.
Kinder, Eltern und alle Musikinteressierte 

sind herzlich eingeladen, sich über aktuelle Unterrichtsange-
bote zu informieren, die Räumlichkeiten der Musikschule ken-
nenzulernen und insbesondere viele verschiedene Instrumente 
zu erleben und auszuprobieren.
Lehrkräfte der Musikschule sind vor Ort und stellen ihre Instru-
mente - u. a. Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Violine vor. Alle 
Instrumente können unter professioneller Anleitung spielerisch 
entdeckt und ausprobiert werden.
Das Team der Musikschule freut sich auf zahlreiche Besucher!

Kinderchor Musikschule Herrieden
Wer: Kinder von 6 - 9
Wann: Schnupperstunde am Dienstag, 3. März 2026 von 
16.30 – 17.15 Uhr
Wo: Im Sportheim des 1. FC Neunstetten
Kosten: keine
Schau doch einfach mal vorbei! Wir freuen uns auf dich!

Wolfhard-Schule Herrieden
Kaffee und Kuchen zum Frühjahrsmarkt bei 
der Wolfhard-Schule am Sonntag, 15.3.2026
Der Elternbeirat und die Schulleitung der 
Wolfhard-Schule laden Sie herzlich ein, den 
Frühjahrsmarkt bei Kaffee und Kuchen in 
der Aula zu genießen.

Von 11.00 – 17.00 Uhr erwarten Sie zahlreiche hausgemachte 
Köstlichkeiten.
Freuen Sie sich auf eine große Auswahl an selbstgebackenen 
Kuchen, Torten und Küchle sowie Kaffee, Kakao und Tee zu fai-
ren Preisen – gerne auch zum Mitnehmen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen gute Be-
gegnungen in der angenehmen Atmosphäre unserer schönen 
Aula.

KINDERBETREUUNG

Kita Unterm Regenbogen
Kaffee- und Kuchenverkauf der Kita Unterm 
Regenbogen am Frühjahrsmarkt
Die Kita Unterm Regenbogen lädt alle Be-
sucherinnen und Besucher herzlich ins Re-
genbogen-Café am Frühjahrsmarkt ein! Die 
Eltern bieten leckere selbstgebackene Ku-
chen, Torten, Muffins etc. und fairen Kaffee 

und Tee zum Verkauf an.
Wo finden Sie uns? Im katholischen Pfarrheim (barrierefrei)
Wann? 15. März 2026 von 11.00 – 17.00 Uhr
Für Kuchen „to go“ dürfen gerne auch eigene Behälter mitge-
bracht werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kita „vier elemente“
Mit Schrauben, Bohrer und Schleifpapier: Ihr neuestes Spiel-
zeug gestalteten die Kinder in der Herrieder Kita selbst, in en-
ger Begleitung durch Erwachsene. 
Dabei lernten sie viel und etablierten ein neues Gemeinschafts-
projekt.
Ein rechteckiges Brett ziert neuerdings eine Wand der Kita „vier 
elemente“ in Herrieden – und beschäftigt die Kinder. Denn auf 
das Brett sind Lichtschalter und Scharniere geschraubt, Reiß-
verschluss, Fahrradglocke, Sanduhren und mehr. „Ein vielseiti-
ges sensorisches und motorisches Spielangebot“, freut sich 
Tanja Chovancek, Leiterin der von der Gesellschaft zur Förde-
rung beruflicher und sozialer Integration (gfi) betriebenen Kita.
Für das Aktivitätsbrett beschafften Eltern die Materialien und 
machten sich Gedanken um die Sicherheit der Kinder beim Bau. 
Ein Kita-Papa nahm sich einen ganzen Vormittag Zeit, um das 
neue Spielzeug mit Erzieherinnen und Kindern zu erschaffen. 
Die durften unter Aufsicht sogar selbst schrauben, bohren und 
gestalten.
„Neugierig und begeistert“ hätten ihre Kleinen die Aufgaben 
umgesetzt, berichtet Kitaleiterin Chovancek und weiß außer-
dem: „Die Kinder haben einen selbstbewussten Umgang mit 
Werkzeugen und Materialien gelernt. 
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Und die gemeinsame Aktivität stärkt die Verbindung zwischen 
Eltern, Kindern und dem Betreuungsteam und fördert eine po-
sitive Kita-Kultur des gemeinsamen Lernens.“
Eine erfolgreiche Aktion: Das Brett ist nun fester Bestandteil des 
Spielangebots in der Kita, die Materialien auf der Oberfl äche 
sind austauschbar. Und für alle Beteiligten war klar, dass es in 
Zukunft weitere handwerkliche Projekte geben soll.

Kita-Kinder am Aktivitätsbrett

FEUERWEHREN

Freiwillige Feuerwehr Rauenzell
Mit Ausbildung und Weitblick für die Zu-
kunft gerüstet
Feuerwehr Rauenzell blickte zurück – 
Feuerwehrsanitäter für Rauenzell aktiv
Im Rahmen ihrer Jahreshauptversamm-
lung blickte die Freiwillige Feuerwehr 

Rauenzell auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Erster Vorstand 
Matthias Herrmann berichtete von zahlreichen Veranstaltun-
gen, die gemeinsam erfolgreich gemeistert wurden. Besonders 
hervorgehoben wurde die Einweihung des Anbaus an das be-
stehende Gerätehaus. Ein großer Dank galt den vielen freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern, die über 1.500 ehrenamtliche 
Arbeitsstunden in Eigenleistung in den Bau der neuen Fahr-
zeuggasse investierten.
Ein weiterer Höhepunkt des Vereinsjahres war der Kamerad-
schaftsabend, bei dem die Rauenzeller Wehr 2025 Gastgeber 
für die Ortswehren war. Erster Kommandant Sebastian Bänsch 
berichtete, dass der aktive Dienst derzeit mit 15 Feuerwehrfrau-
en, zwei Anwärterinnen sowie 53 Feuerwehrmännern gut auf-
gestellt sei. Besonders bemerkenswert sei die intensive Aus- 
und Weiterbildung der Aktiven gewesen: In Schulungen und 
Übungen wurden insgesamt mehr als 1.060 Stunden absolviert. 
Diese Maßnahmen stärkten die Leistungsfähigkeit und Zu-
kunftssicherheit der Wehr. Man müsse vorausschauend handeln 
und junge Kameradinnen und Kameraden gezielt weiterbilden, 
um die Einsatzbereitschaft langfristig zu erhalten, betonte 
Bänsch. Hintergrund sei, dass in den kommenden Jahren alters-
bedingt einige Aktive aus dem Dienst ausscheiden werden.
Zudem wurde betont, dass im letzten Jahr die Feuerwehr Rau-
enzell Ausrichter der Brandschutzwoche war, an der die Herrie-
der Wehren teilnahmen. Hier wurde ein Brand in der Schreiner-
mühle simuliert. Herzlichen Dank sprach Sebastian Bänsch hier-
zu an die Eigentümer aus, die ihre Fläche zur Verfügung stellten.
Sehr erfreut zeigte sich der Kommandant darüber, dass erst-
mals ein Feuerwehrsanitäter für die Rauenzeller Wehr seinen 
Dienst antreten kann. Insgesamt wurde die Feuerwehr im ver-
gangenen Jahr zu 17 Einsätzen alarmiert, darunter 3 Brandein-
sätze, 5 Verkehrsunfälle, 2 First-Responder sowie mehrere Ver-
kehrslenkungen und Sicherheitswachen. Dabei fi elen rund 332 
Einsatzstunden an.

Auch die Jugendarbeit entwickelt sich positiv. Jugendwart 
Frank Bernhard berichtete, dass die zwölf Jugendlichen regel-
mäßig an Übungen und Wissenstests teilnahmen, um ihr Fach-
wissen kontinuierlich zu vertiefen. Gleichzeitig komme auch der 
Spaß nicht zu kurz: Zahlreiche Aktionen stärkten die Kamerad-
schaft, darunter ein Fußballturnier mit dem Strahlrohr. Hierbei 
wurde die Ballführung anhand des Wasserdrucks zur Heraus-
forderung.
Ein weiterer Programmpunkt der Versammlung waren die Eh-
rungen. Vorstand Matthias Herrmann nahm diese gemeinsam 
mit Kommandant Sebastian Bänsch und Kreisbrandmeister 
Norbert Bayer vor. Für 25 Jahre Vereinstreue wurde Stefan Be-
ckenbauer ausgezeichnet, für 40 Jahre aktiven Feuerwehr-
dienst wurde Michael Weis geehrt.
Glückwünsche überbrachte auch Bürgermeisterin Dorina Jech-
nerer. Sie dankte allen Feuerwehrdienstleistenden für ihr gro-
ßes ehrenamtliches Engagement und lobte insbesondere den 
Zusammenhalt und die Verlässlichkeit innerhalb der Wehr. Die-
se Werte würden unter anderem durch Kameradschaftsabende 
gepfl egt und erhalten. Die Stadt werde diese Aktivitäten auch 
weiterhin unterstützen.

Wurden geehrt: Michael Weis (links) und Stefan Beckenbauer 
(rechts).  Foto: René Walter

Freiwillige Feuerwehr Hohenberg
Einladung
zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ho-
henberg am Samstag, 21.3.2026 um 19.00 Uhr im FFW Haus Ho-
henberg

Tagesordnung
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Grußwort Ehrengästen
 3. Rückblick auf das Jahr 2025
 4. Aktueller Stand Neubau FFW-Haus
 5. Bericht des Schriftführers
 6. Kassenbericht und Entlastung des Kassiers
 7. Entlastung der Vorstandschaft
 8. Bericht des Kommandanten
 9. Ehrungen
 10. Aufnahme in die aktive Wehr
 11.  Neuwahlen der Vorstandschaft
  a. 1. Vorstand und 2. Vorstand
  b. Kassierer und zwei Kassenprüfer
  c. Schriftführer
  d. Drei Vertrauenspersonen
 12. Übungsplan und Ausblick auf das Jahr 2026
 13. Wünsche und Anträge

Die Teilnahme an der Versammlung in Uniform ist für aktive 
Mitglieder Pfl icht.
Wünsche und Anträge können gerne im Vorfeld bei Andreas 
Niederauer gemeldet werden.

Mit kameradschaftlichem Gruß

Andreas Niederauer
1. Vorstand
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Freiwillige Feuerwehr Roth
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2026 der Freiwilligen 
Feuerwehr Roth
Termin: 	Donnerstag, den 26.3.2026
Beginn: 	19.00 Uhr im Feuerwehrhaus Roth
Es sind alle aktiven Mitglieder der Feuerwehr Roth sowie die 
Mitglieder des Vereins eingeladen.

Tagesordnung:
	1.	 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
	2.	 Tätigkeitsbericht 1. Kommandanten
	3.	 Tätigkeitsbericht 1. Vorstand
	4.	 Kassenbericht
	5.	 Bericht der Kassenprüfer
	6.	 Entlastung der Vorstandschaft und Kassier
	7.	 Grußworte
	8.	 Wünsche, Anträge, Sonstiges

Anträge, die in der Versammlung behandelt werden sollen, sind 
mindestens 7 Tage vorher beim 1. Kommandant/1. Vorstand 
schriftlich einzureichen.
Dienstversammlung: aktive Mitglieder in Uniform. Vollzähliges 
und pünktliches Erscheinen wird erwartet.

Andreas Engelhardt, 1. Vorstand
Jürgen Beckler, 1. Kommandant

Funkalarmierung der Freiwilligen  
Feuerwehren im Landkreis Ansbach
Der nächste Probealarm der Sirenen mit Funksteuerung 
wird am Samstag, den 21.3.2026 zwischen 11.00 Uhr und 
12.00 Uhr durchgeführt.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

VEREINE UND VERBÄNDE

KEB im Landkreis Ansbach
Neuer Kurs ab Februar - Progressive Muskelre-
laxation (PMR)
Die Progressive Muskelrelaxation nach Jacob-
son ist eine leicht erlernbare und wirksame Ent-

spannungsmethode zur Reduktion von Stress und muskulärer 
Anspannung. Durch das bewusste An- und Entspannen be-
stimmter Muskelgruppen entsteht ein spürbarer Zustand tiefer 
körperlicher und mentaler Ruhe.
Im Kurs werden alle grundlegenden PMR-Techniken Schritt für 
Schritt vermittelt und gemeinsam geübt. Die Teilnehmenden 
lernen, Anspannung frühzeitig wahrzunehmen und die Metho-
de sicher im Alltag einzusetzen.
10 Einheiten à ca. 60 Minuten/Gebühr 80 € p. P.
Beginn ab 19. Februar 2026 von 17.00 – 18.00 Uhr (weitere Ter-
mine jeweils Donnerstag) im Kath. Pfarrheim Herrieden, Markt-
platz 2. Kursleitung: Damian Bednarek
Anmeldung und weitere Details unter www.keb-altmuehlfran-
ken.de oder telefonisch 09825/8472.
Der Kurs eignet sich für alle, die eine effektive und einfach an-
zuwendende Entspannungsmethode kennenlernen möchten. 
Bitte Decke/Matte und Kissen mitbringen.

Kolpingsfamilie Herrieden

Herzliche Einladung zum Weltgebetstag  
der Frauen

Am Freitag, den 6. März 2026 um 18.30 Uhr im 
Kath. Pfarrheim Herrieden feiern wir Frauen in 
Herrieden mit Menschen in über 150 Ländern der 
Erde den Weltgebetstag der Frauen aus Nigeria. 
„Kommt! Bringt eure Last.“ lautet ihr hoffnungs-

verheißendes Motto, angelehnt an Matthäus 11,28-30.
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich 
Frauen seit gut 100 Jahren für den Weltgebetstag. Rund um den 
6. März 2026 werden allein in Deutschland hunderttausende 
Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und 
Veranstaltungen zum Weltgebetstag besuchen: Gemeinsam 
mit Christ*innen auf der ganzen Welt feiern wir diesen beson-
deren Tag. Wir hören die Stimmen aus Nigeria, lassen uns von 
ihrer Stärke inspirieren und bringen unsere eigenen Lasten vor 
Gott. Es ist eine Einladung zur Solidarität, zum Gebet und zur 
Hoffnung.
Seid willkommen, wie ihr seid.
Kommt! Bringt eure Last.

BRK Herrieden
Die BRK-Bereitschaft Herrieden freut 
sich über eine neue Vakuummatratze 
und neue Tablets für die Jugendarbeit.
Die Fördervereinsvorsitzenden Ste-

phan Seis und Stefan Rudelsberger übergaben das neu ange-
schaffte Equipment an BRK-Bereitschaftsleitung Anika Lechner 
und Jugendleitung Basma Masmoudi.
Es ist ein wichtiger Schritt, in neue Ausrüstung zu investieren 
um auf dem Stand der Technik zu bleiben. „Die Aufgaben im 
Rettungswesen werden immer komplexer“, betonte Lechner. 
Umso wichtiger ist es, dass man richtige Investitionen tätigt, 
um die Bereitschaft in Herrieden zu unterstützen. Anika Lechner 
führt weiter aus, dass in Herrieden die Bereitschaft sehr aktiv ist 
und es viele Dienste zu bewältigen gilt. Eine Vakuummatratze 
wird genutzt, wenn es darum geht, verunfallte Personen (aus 
Verkehrsunfällen, Stürzen) zu immobilisieren. Da die Bereit-
schaft oft bei Reitturnieren eingesetzt wird, ist eine neue Vaku-
ummatratze eine wichtige Investition.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
Feuerwehr-NOTRUF 112
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Die Jugend darf sich über neue Tablets freuen. Jugendarbeit ist 
ein sehr wichtiger Teil unserer Gemeinschaft. Umso mehr freu-
en sich Bereitschaftsleitung Anika Lechner und Jugendleitung 
Basma Masmoudi über die Unterstützung des Fördervereins 
durch neue Tablets. Hiermit kann die Jugend- und Gruppen-
leitung modern unterrichten und Inhalte vorbereiten. Außer-
dem können sie darüber auch auf wichtige Programme zugrei-
fen, die die Jugendarbeit erleichtert.
Ein Dank gilt unseren Unterstützern, die den Förderverein in 
Herrieden mittels Spenden und Mitgliedsbeiträgen unterstüt-
zen. Ohne diesen Einsatz wäre die Rot-Kreuz-Arbeit in Herrie-
den so nicht möglich.

Von links: Stephan Seis, Stefan Rudelsberger, Anika Lechner 
und Basma Masmoudi

Reparaturcafé Herrieden - Wegwerfen? 
Denkste!

Nächster Termin: Dienstag, 
3. März 2026 
von 18.00 – 20.00 Uhr 
in der Linde, Marktplatz 4

Als ehrenamtliches Reparaturcafé-Team möchten wir mit dem 
monatlichen Angebot zum Ressourcensparen beitragen und die 
Lücke zwischen Wegwerfen und wirtschaftlich lohnender Re-
paratur schließen, jedoch nicht in Konkurrenz zum örtlichen 
Fachhandel stehen!
Wir veranstalten das Reparaturcafé in Zusammenarbeit mit 
dem Eine-Welt-Verein im Café/Gasthaus Linde. Unsere Repara-
turleistungen für tragbare elektronische und mechanische Ge-
räte und Gegenstände sind kostenlos. Wir freuen uns jedoch 
über Spenden zur Deckung unserer Unkosten. Außerdem spen-
den wir jährlich auch für Hilfsprojekte, die uns persönlich be-
kannt sind.
Infos und Kontakt: reparaturcafe.herrieden@gmx.de (Michael 
Knoll) oder info@einewelt-herrieden.de (Beate Jerger) oder di-
rekt in der Linde (Stefanie und Peter Kandelbinder).

Eine-Welt-Verein
Sonderöffnungszeiten im März:
Am Freitag, 6.3. zum Weltgebetstag der 
Frauen wird der Weltladen zum abendli-
chen Einkauf nach dem Gebet (das um 

18.30 Uhr beginnt) geöffnet. Zum Frühjahrsmarkt in Herrieden 
am Sonntag, 15.3. ist der Weltladen von 12.00 - 17.00 Uhr ge-
öffnet. Gleichzeitig gibt es einen Verkaufsstand im Bereich des 
„MarktFairgnügens“ auf dem Platz vor der Basilika

� Foto: Günther Holzinger

Caritas

Noch Plätze bei Caritas-Freizeiten  
für Alleinerziehende frei

Kreisstelle Herrieden bietet Erholungen im 
Schwarzwald und Bayerischen Wald an
Für die diesjährigen Caritas-Freizeiten für Allein-
erziehende im Schwarzwald und im Bayerischen 
Wald gibt es noch freie Plätze. Das hat die zustän-
dige Mitarbeiterin bei der Caritas-Kreisstelle Her-

rieden, Rita Herde, mitgeteilt. Bei den Freizeiten können allein-
erziehende Mütter und Väter mit ihren Kindern aus dem ganzen 
Gebiet des Bistums Eichstätt mitfahren. Die Erholung im 
Schwarzwald findet in Feldberg vom 30. Mai bis 5. Juni statt, die 
Freizeit im Bayerischen Wald in Lambach vom 8. bis 15. August.
„Die Lebenssituation Alleinerziehender ist mit besonderen He-
rausforderungen verbunden. 
Der Alltag kostet viel Kraft. Da tut eine Erholungszeit gut: Weg 
von zu Hause, sich um fast nichts kümmern müssen, Zeit für 
sich haben und ein wenig ausspannen“, erklärt Rita Herde und 
ergänzt: „Der gegenseitige Austausch und die Gemeinschaft, 
eine entspannte häusliche Atmosphäre und viele Erlebnisse in 
gesunder Natur geben diesen Freizeiten ‚das gewisse Etwas‘.“
Kristallklare Luft und üppiges Grün - ein Urlaub im Schwarzwald 
ist nach Erfahrung vieler gut für Körper, Seele und Geist. Der 
Hochschwarzwald hat einiges zu bieten: Titisee und Schluchsee 
– zum Baden und Bootfahren –, Naturerlebnisse im Natur-
schutzgebiet Feldberg, das Dreiländereck oder den Europa-
Park Rust. Am Rande des Feldbergs auf 1.050 m Höhe liegt das 
Haus Feldberg-Falkau, in dem die Reisenden untergebracht 
sind. 
Es bietet viele Freizeitmöglichkeiten. Die Zimmer haben alle 
Dusche und WC sowie größtenteils Balkon oder Terrasse.
Das Haus Bayerischer Wald, das am 8. August angesteuert wird, 
liegt an einem sonnigen Südhang, umgeben von Fichtenwald 
und Wiesen auf 720 Meter Höhe in einem idyllischen Tal des 
Lamer Winkels. Der Bayerische Wald bietet ein besonderes Na-
turerlebnis. 
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In Lambach, einer der reizvollsten Ecken, gibt es viele Sehens-
würdigkeiten, aber auch stille Orte, Action, Freizeitspaß und 
Beschaulichkeit. Die Unterbringung erfolgt in Appartements 
oder Doppelzimmern mit Dusche und WC.
Beide Freizeiten werden von Beate Kiefner und Peter Leitel ge-
leitet. Beide bringen viel Erfahrung in diesem Bereich mit: Sie 
kümmern sich um das Rahmenprogramm, bieten gemeinsame 
Ausflüge sowie Wanderungen an und sind Ansprechpartner vor 
Ort. Wer weitere Informationen erfahren will, auch über die 
Kosten, kann dies im Internet unter www.caritas-freizeiten.de 
und dort bei „Freizeiten für Alleinerziehende“ tun. Auskunft gibt 
auch Rita Herde bei der Caritas-Kreisstelle Herrieden: Tel. 09825 
9238810, E-Mail: kreisstelle@caritas-herrieden.de. Sie informiert 
auch persönlich darüber, ob im Einzelfall ein Zuschuss durch 
das „Zentrum Bayern Familie und Soziales“ möglich ist.

Caritas

Angebote im Begegnungszentrum
Kaffee-Klatsch für Senioren
Termin: Jeden Dienstag (außer an Feiertagen)
Zeit: Von 14.00 – 16.00 Uhr
Ort: Begegnungszentrum am Vogteiplatz 7

Gesangverein 1925 Neunstetten

Kinderchor – Neustart

Herzliche Einladung an Kinder von 6 bis 9 zur Schnupperstunde 
am Dienstag, den 3. März 2026 von 16.30 – 17.15 Uhr ins Sport-
heim Neunstetten
Schau doch einfach mal vorbei!
Wir freuen uns auf dich.
Die Chorleiterin von der Musikschule Herrieden und die Orga-
nisatoren vom Gesangverein Neunstetten.

Imkereiverein Herrieden

Werden Sie Jungimker beim Imkerverein 
Herrieden!
Der Imkerverein Herrieden bietet Ihnen die Chance, unter der 
Anleitung eines erfahrenen Mitgliedes in die Welt der Imkerei 
einzutauchen. Sie lernen, wie Sie ein Bienenvolk pflegen, wie 
Sie Honig ernten und verarbeiten, wie Sie Krankheiten und 
Schädlinge erkennen und bekämpfen, und vieles mehr. Mit fort-
schreitendem Jahresverlauf treffen Sie sich regelmäßig mit uns 
am Lehrbienenstand, wo Sie bei allen anstehenden Arbeiten 
praktisch mitmachen und dabei das spannende Leben in und 
um ein Bienenvolk kennenlernen dürfen.
Als Jungimker profitieren Sie nicht nur von dem Wissen und der 
Erfahrung Ihres Mentors, sondern auch von dem Austausch und 
der Unterstützung der anderen Mitglieder des Imkervereins. Sie 
werden Teil einer Gemeinschaft von Menschen, die sich für die 
Natur und die Bienen begeistern und sich gegenseitig helfen.
Sie brauchen keine Vorkenntnisse oder spezielle Ausrüstung, 
um Jungimker zu werden. Der Imkerverein Herrieden stellt Ih-
nen alles zur Verfügung, was Sie brauchen, um loszulegen. Sie 
müssen nur Neugier, Begeisterung und Respekt für die Bienen 
mitbringen.
Wenn Sie Interesse haben, Jungimker zu werden, dann melden 
Sie sich noch heute beim Imkerverein Herrieden an. Sie können 
uns telefonisch (+49 160 4491234) oder per E-Mail (Imkerverein.
Herrieden@web.de) kontaktieren. Alle Jugendliche und Er-
wachsene zwischen 14 und 99 Jahren sind herzlich willkommen. 
Wir freuen uns auf Sie!
Der Imkerverein Herrieden

SV Rauenzell

Jahreshauptversammlung Sportverein  
Rauenzell
Am Freitag, den 6.3.2026, findet um 20.00 Uhr im Sportheim 
Rauenzell die ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

Hierzu sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Bericht des 1. Vorstands
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
5. Berichte der einzelnen Sportabteilungen
6. Sonstiges, Wünsche und Anträge

gez. Johannes Buckel, 1. Vorstand

SV Rauenzell

3. Rauenzeller Schafkopfmeisterschaft
Wann und wo?
Samstag, den 21.2.2026 um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr) im 
Sportheim Rauenzell

Wer?
Alle Bürgerinnen und Bürger aus Herrieden und Mitglieder aller 
Herrieder Vereine (gesamtes Stadtgebiet), die Spaß am Schaf-
kopf haben - egal ob jung oder alt, ob Anfänger oder Kartelprofi.

Warum?
Ziel ist es, die Tradition des Schafkopfs, gerade auch in den jün-
geren Generationen, weiter zu erhalten. Wie bei allen Turnieren 
geht es natürlich um jede Menge Prestige sowie um den Titel 
der Rauenzeller Schafkopfmeisterschaft. Im Vordergrund soll 
aber der Spaß am Schafkopfen, der Erhalt der Schafkopfkultur, 
die Geselligkeit und natürlich das gemeinsame Karteln mit Be-
kannten und Freunden stehen. 
Aus diesem Grund haben wir das Teilnehmerfeld bewusst lokal 
eingegrenzt.
Wir freuen uns wieder auf viele Teilnehmende, vor allem aber 
auch auf Kartler die normalerweise nicht regelmäßig auf Turnie-
ren spielen.

Und sonst?
Startgeld 10 €, 1. Preis: Gutschein für ein halbes Schwein; wei-
tere Preise. Für Essen und Getränke ist natürlich gesorgt. 

Zur besseren Planbarkeit dürft ihr euch gerne vorher anmelden 
(Johannes Buckel, 0173/4797443). 
Auch eine spontane Teilnahme ist jederzeit möglich.

Ausrichter: Sportverein Rauenzell

Jagdgenossenschaft Oberschönbronn

Versammlung der Jagdgenossenschaft Ober-
schönbronn
Am Samstag, den 14.3.2026 findet im Feuerwehrhaus Ober-
schönbronn die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossen-
schaft Oberschönbronn statt.

Beginn: 19.30 Uhr

Tagesordnung:
	1.	 Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
	2.	 Protokoll der letzten Versammlung
3.	 Kassenbericht und Entlastung
4.	 Bericht der Jagdpächter
5.	 Bericht zur Wegeinstandsetzung
6.	 Wünsche und Sonstiges
7.	 Auszahlung des Jagdpacht

gez. Bernd Hahn, Jagdvorsteher
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Jagdgenossenschaft Elbersroth

Einladung zur Versammlung 
der Jagdgenossenschaft Elbersroth
Am Freitag, den 13.3.2026, fi ndet im Gasthaus Deboy in Birkach 
die Jahreshauptversammlung statt.
Beginn: 19.30 Uhr
Tagesordnung:
 1.  Begrüßung durch den Jagdvorsteher
 2.  Protokoll der letzten Versammlung
 3.  Bericht des Jagdvorstehers
 4.  Kassenbericht
 5.  Entlastung von Kassier und Vorstandschaft durch die Kas-

senprüfer
 6.  Berichterstattung über Wegeinstandsetzung
 7.  Bericht der Jägerschaft
 8.  Abstimmung zum Austritt eines Jägers und zur Neuaufnah-

me eines Mitpächters
 9.  Beschlussfassung über Art und Weise von Neuverpachtun-

gen
 10.  Sonstiges, Wünsche und Anträge
 11.  Auszahlung des Jagdpachtes

gez. Martin Hertlein,
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Heuberg

Einladung zur Jagdversammlung Jagdgenos-
senschaft Heuberg
Am Donnerstag, den 12.03.2025 fi ndet um 19.00 Uhr im Schüt-
zenhaus Heuberg die jährliche Versammlung der Jagdgenos-
senschaft Heuberg statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Bericht des Kassiers
3. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft
4. Bericht der Jägerschaft
5. Bericht über den Wegebau + der letzten Versammlung
6. Sonstiges, Wünsche und Anträge

gez. Kleineidam Roland, Jagdvorsteher Heuberg

Jagdgenossenschaft Neunstetten

Einladung zur Versammlung
Am Freitag, den 27. März 2025 fi ndet um 19.30 Uhr im Sport-
heim Neunstetten die Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Neunstetten statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung des Jagdvorstehers
2. Bericht des Kassiers
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Bericht des Jagdpächters
6. Aufnahme eines Mitpächters in den Jagdpachtvertrag
7. Änderungen des Jagdpachtvertrages
8. Verlängerung des Jagdpachtvertrages
9. Wünsche und Anträge

gez. Michael Rieber
Jagdvorsteher

Obst- und Gartenbauverein Herrieden

Jahreshauptversammlung 
des Obst- und Gartenbauvereins Herrieden
Die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins 
fi ndet am 26.03 2026 um 19.00 Uhr im Gasthaus Bergwirt, Her-
rieden,-Schernberg, statt.
Hierzu sind alle Mitglieder und Interessierte herzlich eingela-
den. Neben Ehrungen, dem Jahresprogramm, Informationen 
zum Vereinsausfl ug und Jahresprogramm gibt es einen Vortrag 
eines Referenten über Düngung mit Schafwolle.

1. Vorstand Stephan Wenk mit allen Vorstandsmitgliedern

Herrieder Aquathleten

„100x100m“-Schwimmen sorgte für Rekorde
14 Aktive erreichten die Maximaldistanz
Über fünf Mal durch den Ärmelkanal bzw. 
über 170 km: diese Distanz legten die Aktiven 
der Herrieder Aquathleten beim alljährlichen 
100x100m-Schwimmen zurück. Bei der mitt-

lerweile siebten Aufl age des „100x100-Meter“-Schwimmens 
zogen 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Bahnen.
Gemäß dem Motto „100x100“ lag das Ziel darin, möglichst häu-
fi g die Schwimmstrecke von 100 Metern zu meistern, um am 
Ende die Maximaldistanz von zehn Kilometern zu erreichen. 
Dabei teilten sich die Schwimmer gemäß ihrer geplanten 
Schwimmzeiten leistungsmäßig auf die vier Bahnen auf. Wäh-
rend der kurzen Pausen verpfl egten sie sich mit Getränken, 
Obst, Riegeln sowie Kuchen, um die schwerer werdenden Mus-
keln zu versorgen. 
Gemeinsam legten die Aktiven insgesamt über 171 Kilometer 
(weit über 10.000 Bahnen) zurück, was einem Durchschnitt von 
über 8 Kilometern pro Person entspricht. 14 Aktive erreichten 
dabei die 100er-Marke und schwammen die vollen zehn Kilo-
meter. Zuerst verließ Triathlet und Schwimmexperte Tobias 
Müller das Becken. Er hatte sich zum Ziel gesetzt jede 
100-m-Strecke in 100 Sekunden inklusive Pause zu schwimmen. 
Somit gelang es ihm, die 10 Kilometer in einer Zeit von 2:37:00 
Std. zurückzulegen. Ihm folgten Johanna Reuter, Patric Loscher 
und Tobias Keilwerth mit einer Gesamtzeit von 3:23 Std. 
Zum ersten Mal konnten 15 Aktive die Maximaldistanz vorwei-
sen. Zu diesen zählten Peter Hölzlein, Lisa Keilwerth, Stefan 
Krauß, Claudia Lorentzen, Sabine Müller, Matthias Ries, Sabine 
Schuh, Kathrin Schuller, Thomas Voigt sowie Marcus Wißmeier. 
Darüber hinaus schwammen Elisabeth Limbacher, Simon und 
Florian Müller, Lou Krauß sowie Gabi und Thomas Zink erfolg-
reich.
Das Event hatte nicht nur einen sportlichen, sondern auch einen 
sozialen Schwerpunkt: Mit dem Schwimmen wurden Spenden 
für die Deutsche Hirntumorhilfe gesammelt. Hierbei konnten 
die Teilnehmer 500 Euro sammeln, die der Organisation zugute 
kommen.

Im Verein ist Sport 
am schönsten … 

Mach mit!



NR. 2 / DONNERSTAG, 19. FEBRUAR 202630

Kapellengemeinschaft Hohenberg 

Einladung zur Mitgliederversammlung  
der Kapellengemeinschaft Hohenberg

Hiermit lade ich die Mitglieder der Kapellenge-
meinschaft Hohenberg am Freitag, den 20.3.2026 
um 19.00  Uhr zur Mitgliederversammlung ins 
Feuerwehrhaus Hohenberg ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rückblick auf das Jahr 2025

3. Kassenbericht
4. Entlastung von Vorstandschaft und Kassier
5. Neuwahl der Vorstandschaft
6. Vorschau 2026
7. Sonstiges, Wünsche
Mit freundlichen Grüßen
gez. Marina Nüßlein, 1. Vorsitzende

Kleinkunstbühne Alte Seilerei 

Veranstaltungen  
der Kleinkunstbühne Alte Seilerei

Arnold Fritscher Quartett feat. Klaus Bleis -  
20.3.2026
Das Arnold Fritscher Quartett feat. Klaus Bleis 
verspricht einen vielseitigen und virtuosen 
Jazzabend in Herrieden. Im Zentrum des En-
sembles steht der aus Aichach stammende 

Pianist und Komponist Arnold Fritscher, ein Musiker von großer 
stilistischer Bandbreite und feinem Gespür für Klangfarben. Ne-
ben seiner Tätigkeit als Jazzpianist hat sich Fritscher auch mit 
Kompositionen und Arrangements für Big Bands und größere 
Ensembles einen Namen gemacht.
Ebenfalls mit von der Partie ist Klaus Bleis, eine Ausnahmeer-
scheinung an Schlagzeug und Stepptanz. Bleis zählt zu den 
profiliertesten Vertretern dieser seltenen Kombination und ge-
nießt auch international Anerkennung. Erst kürzlich wurde er in 
New York mit zwei Awards der American Tap Dance Association 
ausgezeichnet – ein eindrucksvoller Beleg für seinen Rang in-
nerhalb der internationalen Tap-Dance-Szene. Sein Spiel ver-
bindet rhythmische Präzision, tänzerische Energie und eine 
unverwechselbare Bühnenpräsenz.
Komplettiert wird das Quartett durch Winnie Neumann (Bass), 
der mit warmem Ton und großer stilistischer Sicherheit das har-
monische Fundament legt, sowie Harald Dösel am Saxofon, der 
mit ausdrucksstarkem Sound und improvisatorischer Klarheit 
die melodische Seite des Ensembles prägt.
Freitag, 20.3.2026, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr
DECIMA Zehntscheune 1. Stock (nicht barrierefrei), Deocarplatz 10, 
Herrieden
Tickets: (Nichtmitglieder/*Mitglieder)
VVK: 12 €/*10 € - AK: 14 €/*12 €
Vorverkaufsstellen:
Kunst-und Buchhandlung Decima, Deocarplatz 10, 91567 Herrie-
den, Modehaus Brenner, Bahnhofstraße 8, 91567 Herrieden
Online unter: www.alte-seilerei-herrieden.de

Kleinkunstbühne Alte Seilerei 

Theaterworkshop
In Zusammenarbeit mit der KEB bieten die Altstadtfreunde und 
die Kleinkunstbühne Herrieden einen Workshop mit der Ans-
bacher Schauspielerin Katja Schumann an. Das zwei Samstage 
umfassende Angebot soll auch das im Herbst 2026 stattfinden-
de Herrieder Prozessionstheater vorbereiten. Als Darstellerin-
nen und Darsteller sind alle Interessierten aus der Region ein-
geladen. 
Am Workshop kann jede und jeder teilnehmen, auch wenn sie 
oder er beim Theater nicht mitspielen möchte.
Termine: 21. und 28. März 2026, jeweils 10.00 – 12.30 Uhr
Veranstaltungsort: Alte Seilerei, Hintere Gasse 5, Herrieden
Teilnahmegebühr: 10 Euro

Oberpfalzstammtisch
Am Mittwoch, 4. März, trifft sich um 18.30 Uhr der Oberpfalz-
stammtisch im Gasthaus Akropolis in der Münchener Straße 14 A. 
In geselliger Runde werden Neuigkeiten aus den oberpfälzer 
Regionen ausgetauscht. Auch die Planung eines Ausflugs nach 
Kallmünz und Burglengenfeld steht aus dem Programm.
Eingeladen sind wieder alle Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer 
aus der ganzen Region und deren Sympathisanten.

ILE ALTMÜHLLAND/A6

Sprecherwechsel  
beim Zweckverband Altmühlland A6
Wie jedes Jahr stand beim ILE-Region Zweckverband Altmühl-
land A6 auch zum Jahr 2026 wieder ein Sprecherwechsel an. 
Aurachs Bürgermeister Simon Göttfert übernahm zum 1. Janu-
ar 2026 den Verbandsvorsitz von Wieseths Bürgermeister Wal-
ter Kollmar. Stellvertretender Verbandsvorsitzender ist nun 
Bürgermeister Sven Waidmann (Bechhofen).
Vor rund zehn Jahren haben sich die zehn Kommunen Arberg, 
Aurach, Bechhofen, Burgoberbach, Burk, Dentlein a. Forst, 
Dombühl, Herrieden, Leutershausen und Wieseth zusammen-
geschlossen. Das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken 
unterstützt die zehn Gemeinden bei der interkommunalen Zu-
sammenarbeit.
Im vergangenen Jahr wurde die Sichtbarkeit des Zusammen-
schlusses deutlich erhöht. Nicht nur die gemeinsame Website 
ging online, sondern auch der „Reiseführer für die Hosentasche“ 
wurde veröffentlicht und an alle Haushalte der Region ver-
schickt. Die kompakte Broschüre informiert anschaulich über 
Freizeitmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten und Veranstaltun-
gen in den zehn Kommunen.
Auch für 2026 ist in der Region einiges geplant. Am 3. Oktober 
2026 findet der erste „Altmühlland A6 Regionaltag 2026“ statt. 
Dieser soll über eine reine Gewerbeschau hinausgehen und die 
ganze Angebotsvielfalt der Region sichtbar machen. Regionale 
Unternehmen haben die Möglichkeit, sich als potenzielle Ar-
beitgeber und Ausbildungsbetriebe zu präsentieren, Direktver-
markter und Vereine können über ihr Angebot informieren. Zu-
sätzlich ist ein buntes Rahmenprogramm mit Unterhaltung, 
Essen und Getränken für Groß und Klein vorgesehen.
Weitere Informationen zur ILE-Region finden Sie unter:
www.altmuehlland-a6.de.
Informationen zum Regionaltag sowie auch die Anmeldungs-
formulare für interessierte Aussteller erhalten Sie auf der Unter-
seite: https://www.altmuehlland-a6.de/Projekte/Altmuehl-
land-A6-Regionaltag.html.
Eine Anmeldung ist bis zum 31. März 2026 möglich.
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Die Mitglieder des Zweckverbands Altmühlland A6 vor dem 
Rathaus in Aurach.
Vordere Reihe von links: Sven Waidmann (Bechhofen a. d. H.), 
Thomas Beck (Dentlein a. F.), Simon Göttfert (Aurach), Walter 
Kollmar (Wieseth), Dorina Jechnerer (Herrieden)
Hintere Reihe von links: Gerhard Rammler (Burgoberbach), 
Jürgen Geier (Dombühl), Markus Liebich (Leutershausen), Josef 
Kräher (2. Bürgermeister Arberg), Georg Held (Burk) 
� (Foto: ILE Altmühlland A6)

Altmühlland-A6-Regionaltag 2026 –  
Von der Region, für die Region
Am 3.10.2026 findet erstmalig der „Altmühlland-A6-Regional-
tag 2026“ im Gewerbegebiet in Herrieden statt. An diesem Tag 
soll die ganze Angebotsvielfalt der Region sichtbar gemacht 
werden.
Unternehmen aus der Region können sich als attraktive Arbeit-
geber und Ausbildungsbetriebe präsentieren. Direktvermarkter 
erhalten die Möglichkeit, ihre regionalen Produkte einem brei-
ten Publikum vorzustellen. Vereine wiederum können sich auf 
der Bühne oder an einem eigenen Stand präsentieren und so 
mit Besuchern ins Gespräch kommen. Ein buntes Rahmenpro-
gramm sorgt für Unterhaltung für Groß und Klein, und auch für 
das leibliche Wohl wird gesorgt sein.
Mit dem Regionaltag 2026 möchte die ILE-Region Altmühlland 
A6 die regionale Wirtschaft stärken, die Gemeinschaft fördern 
und zeigen, was die Region alles zu bieten hat.
Wer die Gelegenheit nutzen und sein Unternehmen, seinen Ver-
ein oder Betrieb vorstellen möchte, �
kann sich bis zum 31.3.2026 anmelden. 
Weitere Informationen sowie die Anmelde-
unterlagen finden Sie über den QR-Code 
oder online unter: www.altmuehlland-a6.de/
Projekte/Altmuehlland-A6-Regionaltag.

AUS DEM LANDKREIS ANSBACH

Internationaler Frauentag am 8.3.2026

Frauen am und um den Hesselberg
Im Rahmen des Internationalen Frauentages am 8.3.2026 laden 
die Kommunale Jugendarbeit und die Gleichstellungsstelle des 
Landkreises Ansbach zu einem Vormittag für Frauen auf den 
Hesselberg ein. Ein Vormittag für Frauen, die innehalten, auf-
atmen und Neues entdecken möchten.

Yoga unter freiem Himmel
Erholung und Kraft tanken bei einer Yogaeinheit in der Natur.
Sagen- und Legendenwanderung zu Frauen aus dem Landkreis 
Ansbach
Eintauchen in die Geschichten starker Frauen rund um den Hes-
selberg
Wo: 		  Hesselberg/Gipfelparkplatz am Infopavillon
Wann: 	 	 8. März 2026
	 8.30 Uhr	 Yoga, danach Kaffee und Austausch am Kiosk am 

Hesselberg
	10.00 Uhr	 Sagen- und Legendenwanderung
Kostenfrei

Anmeldung bitte unter komm.jugendarbeit@landratsamt-ans-
bach.de oder Tel. 0981/468-5582

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und  
Forsten Ansbach
Kostenfreie, praxisnahe Kursangebote im Februar/März rund 
um die Ernährung und Bewegung für Familien mit Kindern von 
0-3 Jahren und deren Betreuungspersonen.
Wir treffen uns via Onlinekonferenz oder in der Landwirt-
schaftsschule in Dinkelsbühl oder Ansbach
Dinkelsbühl: Referentin Magdalena Wäger (Diätassistentin für 
Kinderernährung)
•	 23.3.2026 Online-Vortrag Das beste Essen für Kleinkinder 

19.00 – 20.30 Uhr
Ansbach: Referentin Anja Eckert (Fachlehrerin Ernährung und 
Gestaltung)
•	 28.2.2026 Praxiskurs Kinder an die Töpfe, Präsenz, Landwirt-

schaftsschule Ansbach ,9.00 – 12.00 Uhr
•	 14.3.2026 Praxiskurs, Schnelle Gerichte für Kleinkinder, Prä-

senz, Landwirtschaftsschule Ansbach, 9.00 – 12.00 Uhr
•	 27.3.2026 Online-Praxiskurs, Vegetarische Gerichte für Klein-

kinder, 15.00 – 18.00 Uhr
•	 31.3.2026 Praxiskurs, Kinder an die Töpfe, Präsenz, Landwirt-

schaftsschule Ansbach, 9.00 – 12.00 Uhr
Anmeldung:
Bis 4 Tage vor Kursbeginn unter www.weiterbildung.bayern.de.

Kontakt: E-Mail: poststelle@aelf-an.bayern.de, Tel. 0981/8908-0

Wirtschaftsförderung startet neues Format: 
UnternehmerSchule
Auch Gründen will gelernt sein. Ob Existenzgründung oder der 
Weg in die Selbstständigkeit: Unternehmerischer Erfolg beginnt 
mit einer guten Vorbereitung. Die UnternehmerSchule der Wirt-
schaftsförderung am Landratsamt Ansbach bietet Gründungs-
interessierten von März bis Mai 2026 eine kostenfreie, sechstei-
lige Seminarreihe rund um Gründung und Unternehmertum. 
Gemeinsam mit erfahrenen Experten erhalten die Teilnehmer 
praxisnahes Wissen, Feedback zum Geschäftskonzept und kon-
krete Unterstützung für ihr Vorhaben. Ergänzend werden Ein-
zelberatungen zur Vertiefung angeboten. Eine gute Gelegen-
heit zum Netzwerken mit Gründern, Multiplikatoren und Fach-
leuten! Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-
ansbach.de (Suchbegriff „UnternehmerSchule“).

3. Energiedialog im Landkreis Ansbach
Zum „3. Energiedialog“ lädt das Klimaschutzmanagement am 
Landratsamt Ansbach interessierte Gebäudeeigentümer ein. 
Themen sind unter anderem Wärmenetze, Heim-Energiema-
nagementsysteme, PV-Anlagen nach EEG-Förderende und 
Dachbegrünungen.
Wann: 	 Montag, 9. März 2026, 17.45 – 20.45 Uhr
Wo: 	 Fachzentrum für Energie & Landtechnik in Triesdorf,
	 Seckendorffstraße 2, Triesdorf, 91746 Weidenbach
Anmeldung: www.landkreis-ansbach.de (Suchbegriff „3. Ener-
giedialog“) oder Tel. 0981/468-1030
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Beratungsangebote im Landkreis
Außensprechtage der Aktivsenioren, Bundeswehr und Bera-
tungsstelle Barrierefreiheit des Zentrums Bayern Familie und 
Soziales (ZBFS)
im Landratsamt Ansbach, Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach
Kontakt: ZBFS Regionalstelle Nürnberg, 0911/928-0, poststel-
le@zbfs.bayern.de, www.zbfs.bayern.de

Pfl egeberatungsstelle Landkreis Ansbach
in der barrierefreien Musterwohnung am Marktplatz 12, 91555 
Feuchtwangen
Kontakt: Maximilian Lechler, 0981/468-5220, maximilian.lech-
ler@landratsamt-ansbach.de, www.landkreis-ansbach.de

Fachstelle für pfl egende Angehörige der Stadt und des Land-
kreises Ansbach
in der Sozialstation Bechhofen e. V. „St. Elisabeth“, Am Moos-
graben 69, 91572 Bechhofen
Kontakt: 09825/92388-44, sozialstation@caritas-herrieden.de

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
in der Stahlstraße 4, 91522 Ansbach
Kontakt: 0981/46082-0, beratung-ansbach@drv-nordbayern.
de, www.deutsche-rentenversicherung.de

Eltern-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Landkreises 
und der Stadt Ansbach
Crailsheimerstraße 64, Gebäude Landratsamt II in 91522 Ans-
bach
Kontakt: Christiane Barth, 0981/468 5555, eb-stelle@landrats-
amt-ansbach.de, www.erziehungsberatung-ansbach.de

AUS DEN NACHBARGEMEINDEN

Kinderbasar Weinberg
Wo? Schulturnhalle Weinberg (Schulstr. 1, 91589 Weinberg)
Warenannahme: 28.2.2026, 13.00 – 15.00 Uhr
Verkauf: 1.3.2026 in folgenden Zeitslots:
Zeitslot 1: ab 10.15 Uhr, Zeitslot 2: ab 11.00 Uhr,
Zeitslot 3: ab 11.45 Uhr, Zeitslot 4: ab 12.30 Uhr,
Offener Verkauf ohne Voranmeldung: 13.15 – 15.00 Uhr
Die Zeitslots können ab dem 17.2.2026 unter 0176 31341136 ge-
bucht werden.

Waren-/Geldrückgabe: 1.3.2026, 18.00 – 18.45 Uhr
Was? Baby-/Kinder-/Teenie-/Umstandskleidung, Spielsachen, 
Fahrräder, Schuhe,...

Wichtig: Pro Verkäufer 2 Umzugskartons + Großteile (Kinder-
wagen, Laufrad, große Spiele,...)+

KEINE ANNAHME VON BODIES!!
Verkaufsnummern/Etiketten gibt es ab 30.1.2026 unter basar-
weinberg@outlook.de.
Tagesaktuelle Infos auf www.basarkalender.de oder auf unserer 
Facebook-Seite.
Veranstalter: Kinder- und Jugendförderverein Weinberg e. V.

SONSTIGES

Beste Ausbildungs- und Studienchancen 
in der öffentlichen Verwaltung Bayerns
Nur eine Anmeldung – viele Karrieremöglichkeiten! Schon ge-
wusst? Während der Ausbildung oder dem dualen Studium 
über 1.500 Euro monatlich verdienen – Staat und Kommunen 
machen es möglich! Es erwarten Dich spannende Aufgaben und 
vielfältige Karrierechancen im Beamtenverhältnis. Gestalte die 
Zukunft der Menschen aktiv mit – beispielsweise bei einer 
Stadt, Gemeinde, Regierung oder einem Landratsamt, Finanz-
amt, der Justiz oder Bayerischen Polizei.
Rechtzeitig für 2027 zum zentralen Auswahlverfahren anmel-
den!
Ausbildung: 2. Februar bis 11. Mai 2026 
Studium: 11. März bis 13. Juli 2026 
www.lpa.bayern.de

Was Sie beachten sollten, wenn Sie Fo-
tos im Mitteilungsblatt in guter Quali-

tät veröffentlichen möchten: 
• Bitte speichern Sie das unbearbeitete Bild ab. 

• Ihr Bild muss eine Auflösung von 300 dpi haben 
(keine geringere Auflösung). 

• Sie können die Qualität eines Bildes auch an 
der Dateigröße erkennen: 600 KB und darüber 
sind gut. 

• Das Bild nicht in eine Word-Datei einbetten, 
sondern als Grafik-Datei (jpg-, tif- oder pdf-
Datei) abspeichern. 

• Aus dem Internet heruntergeladene Grafiken 
oder Bilder haben oft nur eine Auflösung von 
72 dpi (genügt zur Darstellung am Bildschirm, 
aber nicht für den Druck). 

• Bitte verwenden Sie für Innenaufnahmen Blitz-
licht, da Fotos, die ohne Blitzlicht aufgenommen 
werden meist eine gewisse Unschärfe erhalten.

• Auch bei Bildern, die z. B. über-/unterbelichtet 
oder unscharf aufgenommen wurden, behält 
sich der Verlag die Veröffentlichung vor.

Und wenn die Bilder den Anforderungen nicht 
entsprechen? ... müssen wir die Bilder leider 
weglassen, wir können dann aber nicht bei je-
dem einzelnen Bildlieferanten nachfragen, ob 
er die Bilddateien in besserer Qualität nach-
liefern kann. Dies ist aufgrund der großen An-
zahl an Bildern (ca. 400 bis 800 Bilder je Wo-
che) zu aufwendig. 

Wir bitten deshalb nochmals, darauf zu achten, 
dass Bilder die oben genannten Anforderungen 
erfüllen. Vielen Dank!

Krieger-Verlag
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Ihre Spende hilft! 
drk.de/spenden

Gemeinsam helfen.  
Vor Ort und weltweit.

Zusammen die  
Zukunft sichern



www.kinderzukunft.de

Als Pate sichern Sie  
die Zukunft Not leidender  
Kinder dauerhaft.  
Helfen Sie uns, Kindern eine hoffnungs- 
volle Zukunft zu gewähren.

Jetzt Solidarität  
üben und  

Patewerden!

Commerzbank Hanau 
IBAN: DE79 5064 0015 0222 2222 00 

Ich freue mich, Sie seit Februar 2026 
in der Zahnoase Feuchtwangen MVZ begrüßen 

und behandeln zu dürfen.

Birkenstraße 20  |  91555 Feuchtwangen
Tel: 09852/1755  |  E-Mail: info@zahnoase-feuchtwangen.de

Auf Ihren Besuch freut sich das Team der 
Zahnoase Feuchtwangen MVZ

Hinterbreitenthann 19 · 91555 Feuchtwangen · Tel. 09852 6169407
www.ludwig-heizung.de

Wir freuen uns über 
Ihren Besuch!

Pellets- und Hackgutheizungen
in Betrieb 

Stückholzkessel / Kombi-Kessel
in Betrieb

Wärmepumpensysteme

Kombination mit PV-Anlagen

Übergabestation für Nahwärmesysteme

Kalkschutz für Trinkwasserinstallation

Fördermöglichkeiten

Sa. I 14.03.26  
10-18 Uhr

Ausstellungsfläche teilbeheizt

Wir beraten Sie gerne zu den Themen:

Für einen

kleinen Imbiss

ist gesorgt

Der Allrounder
Renovierungsarbeiten I Einbau von Dachfenstern, Fenstern,
Türen und Treppen I Bodenbeläge und Innenausbau I Zimmerei

Gerhard Neefi scher
Ihr Handwerker rund ums Haus mit
mehr als 30 Jahren Berufserfahrung

Tel. 01 51/54 74 44 00
Leibelbach 1 91567 Herrieden

nfgerhard@t-online.de
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Heizung – Sanitär
KRIEGER

JETZT ANMELDEN:
Wo:  Krieger GmbH
 Vehlberger Kirchweg 25
 91589 Aurach

Wärmepumpen & Pelletheizungen
Wir geben Ihnen einen  Überblick zum Thema 
Wärmepumpe und Pelletheizung und zeigen 
Ihnen die neusten technischen Entwicklungen  
und Fördermöglichkeiten.   
Wir freuen uns auf einen spannenden Abend mit 
Ihnen. Wir bitten um eine frühzeitige Anmeldung.

Wir freuen und auf Ihren Besuch.

INFO-ABEND!Heizungstausch& Förderung 11.02.2026 oder 23.02.2026 
jeweils ab 18:00 Uhr.

Jetzt anmelden! 
Tel. 09804 9181-0 oder 

www.krieger-heizung.de
Heizung – Sanitär

KRIEGER

Team Krieger

Sicherheit schaffen, Geborgenheit bieten.  
Unterstützen Sie die Arbeit des Deutschen  
Roten Kreuzes und helfen Sie Menschen in  
Not unter drk.de/spenden!

Gemeinsam etwas bewegen

Gemeinsam helfen. 
Vor Ort und weltweit.

PLATZIERUNGSWÜNSCHE KÖNNEN NICHT IMMER BERÜCKSICHTIGT WERDEN



info@wuerdinger­besta�ungen.de

www.wuerdinger­besta�ungen.de

Hintere Gasse 2 • 91567 Herrieden

( (09825) 20 30 870
7 (09825) 20 30 871

Besta�ermeister Memento mori
Sei dir der Sterblichkeit bewusst!

www.wuerdinger­besta�ungen.de

Bestattermeister

B E S T A T T U N G E N

Memento mori
Sei dir der Sterblichkeit bewusst!

info@wuerdinger­besta�ungen.de

www.wuerdinger­besta�ungen.de

Hintere Gasse 2 • 91567 Herrieden

( (09825) 20 30 870
7 (09825) 20 30 871

LAURENTIUS-FACHOBERSCHULE

ANMELDUNG

FOS fürWirtschaft/Verwaltung,
Sozialwesen und Gestaltung

Laurentius-Fachoberschule
Tel.: +49 9874 8-6401
www.laurentius-fachoberschule.de

Anmeldung vom23.02. bis 06.03.2026
• Mo - Fr von 13 - 17 Uhr (sowie auf Anfrage)
• Raum 201, Waldsteig 9, Neuendettelsau

Wir sind ein Familienunternehmen in der 2. Generati on mit 
Sitz im mitt elfränkischen Herrieden. Zu unseren Kunden zählen 
der augenopti sche Fachhandel in der DACH-Region sowie 
Industriepartner aus diesem Bereich. Wir erweitern unser 
Team und suchen zum nächstmöglichen Eintritt  in Vollzeit:

SACHBEARBEITER:IN (m/w/d)

VERTRIEB
Ihr Täti gkeitsfeld

• Auft ragsmanagement von Angebot bis Rechnungsstellung 
• Telefonische Produkt- und Kundenberatung
• Allg. Büroarbeiten 

Ihr Profi l
• Abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich
• Berufserfahrung im Täti gkeitsfeld und im Umgang mit Kunden
• Kommunikati ons- und Teamfähigkeit
• Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise

Ihre schrift liche Bewerbung richten Sie bitt e z.H. Herrn Michael Lang 
bzw. per E-Mail an bewerbung@lang-gmbh.com, www.lang-gmbh.com
Lang GmbH, Industriestr. 12, 91567 Herrieden, Tel.: 09825-944-0

Vermögensverwaltung – sicher & diskret
Kommen Sie gerne zu unserem nächsten Investment-Dinner ins  
Gasthaus Limbacher in Herrieden: 12. März 2026  um 19 Uhr.

Unsere Kompetenz ist das Verwalten von Wertpapierdepots. 
Es werden die wichtigsten Themen der Finanzmärkte diskutiert: 
Aktien, Renten, Währungen, Gold und Krypto. Eine besonders 
ertragsreiche Quelle bietet künftig das Stockpicking. Unser 
Gastreferent, Herr Wolfgang Altmann, gibt Einblick ins das 
Fondsmanagement von europäischen Aktien. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 29 Euro pro Person. 
Melden Sie sich bitte bis zum 9. März an.

E-Mail: dm@fortezzafi nanzag.de

Diplom-Volkswirt Univ. Dieter Mäckler

Anzeigen schalten im Mitteilungsblatt
anzeigen@krieger-verlag.de

ZEIG DICH, WERDE GESEHEN! 



Stiftung seit 1857

www.elisenstift.info

Das Elisenstift ist ein gemeinnütziges Senioren-
wohn- und Pfl egeheim, gegründet 1857 als Stif-

tung, mit Sitz in Schillingsfürst. Wir bieten über 130 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive Arbeitsplätze

und ermöglichen ihnen berufl iche Perspektiven.
Für unser engagiertes Team suchen wir ab sofort eine 
engagierte und erfahrene

Pfl egedienstleitung (m/w/d)

in Vollzeit

die unser Team leitet und die Qualität unserer Pfl ege 
weiterentwickelt.
Wir legen großen Wert auf eine individuelle, liebevolle und 
professionelle Pfl ege und Betreuung unserer Bewohner/-innen.
Mitbringen sollten Sie: 
hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, strukturiertes, zielführendes 
Arbeiten und eine freundliche, wertschätzende Art.
Wir bieten Ihnen: 
- ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Auf-

gabengebiet
- ein motiviertes und kollegiales Team 
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Attraktive Vergütung nach AVR Diakonie Bayern, dazu kommen 

Jahressonderzahlung und diverse Zulagen sowie umfangreiche 
Sozialleistungen (Betriebsrente, Zusatzkrankenversicherung) 
und Benefi ts des Arbeitgebers (JobRad, kostenlose Massagen 
etc.)

Werden Sie Teil in unserem Team!

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, 
gerne auch per Mail an:
Elisenstift Schillingsfürst
Einrichtungsleitung Ursula Kefer
Emil-Helmschmidt-Straße 2, 91583 Schillingsfürst
Tel. 09868/9893-0, Fax 09868/9893-355
E-Mail: mail@elisenstift.info

Egal ob Quereinsteiger oder Profi
Wir suchen Sie als Immobilienberater (m/w/d)

für unseren Standort in Crailsheim. Wir geben
Ihnen die Chance Teil unseres Teams zu werden.

Sie arbeiten selbstständig, bei freier Zeitein-
teilung. Wir garantieren ein hohes Maß an 

Zufriedenheit, nicht zuletzt bedingt durch ein 
hohes Einkommen. Hausinterne Schulungen und 
eine gründliche Einarbeitung sind bei uns selbst-
verständlich. Interessiert? Dann vereinbaren Sie

doch einfach einen Gesprächstermin.

Tel. 07951 47 99 964
jobs@garant-immo.de

Mehr als ein Makler.

• Energieausweise für Wohngebäude
• Beantragung für BAFA oder KFW Förderungen
• Raumweise Heizlastberechnung
• Berechnungen für Einzelmaßnahmen und Effi zienzhäusern
•  Luftdichtheitsmessung an Gebäuden nach DIN EN 13829 

oder ISO 9972

Karl Balk • Dombühler Str.1 • 91567 Herrieden 
Tel. 015170004791 • Mail: bsm-balk@t-online.de



� WINTERGÄRTEN, WOHNRAUMERWEITERUNGEN,
OUTDOOR LIVING: viele Wintergärten, Überdachungen & 
Sommergärten komplett aufgebaut

� FACHVORTRÄGE: aktuelle Fördermaß-
nahmen, Einbruchschutz

� HAUSTÜRAKTIONEN: neue Modelle zu 
Spitzen-Preisen, barrierefreie Haustüren

� FENSTER: Nullschwelle, Komfortbeschlag...
� FOOD: Fränkische Spezialitäten (Sa./So.), 

Kaffee & Kuchen (So.), Küchle (Sa./So.)
� LIVE: Fensterproduktion & Einbruchversuche
� FÜR KINDER: Torwand & Nürnberg-Falcons Basketballcourt
� 20+ MITAUSSTELLER: Bauen, Wohnen, Autos & Lifestyle

Jechnerer GmbH · Industriestr. 10 · 91567 Herrieden · Tel. 0 98 25  9 40-0

www.jechnerer.de

14.+15. März 10 -17 Uhr

HAUSMESSE

ALLE INFOS UND 
MITAUSSTELLER:

VERKAUFSOFFENER
SONNTAG inkl.
Frühjahrsmarkt

Alters- und 
behindertengerechtes 

BAUEN+
WOHNEN

Besuchen Sie unsere großzügige Bäderausstellung

Köstner Fachzentrum GmbH • Welserstraße 18 
91522 Ansbach • Tel. 0981 97059-43

ausstellung@koestner.de • www.koestner.de

Telefonische

               
oder Online

Terminvereinbarung

Willkommen
Traumbad

in Ihrem neuen

Fachzentrum für Handwerk und Industrie

Bauleiter, Planer, Architekt

Fachkraft Garten- und 
Landschaftsbau

Fachkraft für Gartenpflege

Bewirb dich jetzt 
und komm zu uns 

ins Team!

info@galabau-pollozek.de
www.galabau-pollozek.de

Wir suchen 

MACHER!

Brennholz
Ofenfertig in verschiedenen Längen

Info: 0170/7937501
Weitere Dienstleistungen sind:
•  Rücke-Arbeiten
•  Holztransporte
•  mobiler Sägespaltautomat
•  Holzeinschlag
•  Seilwinden
•  Rückezangenverleih

N. Steingruber • Hohenberg 42 • 91567 Herrieden

Renovieren Montieren Gartenarbeiten

Fritz-Baumgärtner-Straße 28
91567 Herrieden
Mobil 0171 3281559
E-Mail jens_hendricks@yahoo.de

ANZEIGEN BITTE RECHTZEITIG AUFGEBEN!

ANZEIGEN AUFGEBEN UNTER ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE



info@dachdeckereiweiss.de

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei
Dachreparatur
Dachfenster-
austausch

 Herrieden
Tel: 09825 927040

www.dachdeckereiweiss.de

Wir helfen gern weiter!

Dachfenster-
austausch

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei

Kran/Hebe-
bühnen, 33 m

Unverschuldeter Kfz-Unfall …? Und nun …?
Wir erstellen Ihr Schadengutachten und helfen Ihnen bei 

der Abwicklung mit der regulierenden Versicherung.

schnell – neutral – kundenorienti ert
 09804- 91 38 70   www.sv-heumann.de
 0171-32 100 50  georg.heumann@t-online.de

GERNE SIND WIR AUCH FÜR KFZ-WERKSTÄTTEN TÄTIG.

Reinigungskraft (m/w/d)

zur Reinigung unserer Büroräume auf Minijob-
Basis gesucht (ca. 6 bis 8 Std. wöchentlich). 
Lang GmbH, 91567 Herrieden, Tel. 09825-944-0.

Landgasthof „Fränkische Stuben“
Unser neuer

Küchenchef empfi ehlt:
Rindersteak Entrecote

17,99 €

Schweinelende im
Speckmantel

16,89 €

Schnitzel "Mafi osa"
16,49 €

Penne al Forno
11,68 €

Autohof Aurach Rasthaus GmbH
Steinauer Weg 50, 91589 Aurach

Tel.: 09804/802

● Fensterbänke
● Bodenplatten
● Keramikfliesen

● Treppenanlagen
● Grabdenkmäler
● Küchenarbeitsplatten

... aus Marmor und Granit

www.humpeneder-natursteine.de
e-mail: info@humpeneder-natursteine.de

Wir sind Partner
Fachbauzentrum
Hand-in Hand-Werker

Gmbh


